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1 Einleitung  

Mit Inkrafttreten des ϊgŞǢŞǮȠŞǢΥŸǼǚΥŖƇŞΥĘŀǚƧŞǗƞİƩǶƩŹΥǶƩŖΥȠǶǚΥDŞƚİǚōƴƩƇǢƇŞǚǶƩŹΥŖŞǚΥĘŀǚλ

menetze (Wärmeplanungsgesetzes ν Ęâgτϋ zum 01.01.2024 wurden Kommunen dazu 

verpflichtet,  eine kommunale Wärmeplanung durchzuführen. Der daraus resultierende indi-

viduelle Wärmeplan soll im Rahmen der Energiewende einen entscheidenden Beitrag zur 

Transformation des Wärmesektors leisten und lokale Alternativen zu fossilen Energieträgern 

wie Gas und Öl aufzeigen. Eine landesrechtliche Umsetzung des Gesetzes erfolgte zu Beginn 

des Jahres 2025.  

Die Gemeinde Birgland hat sich zusammen mit der Gemeinde Illschwang als Verwaltungs-

gemeinschaft Illschwang -Birgland bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes dazu entschlossen, 

eine kommunale Wärmeplanung im Rahmen der Kommunalrichtlinie durchzuführen. Diese 

wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Energietechnik IfE  GmbH  im Zeitraum vo n 

Februar  2024 bis April  2025  erarbeitet. Das Ziel des geförderten Projektes war die Erstel-

lung eines zukunftsfähigen Wärmeplans unter Berücksichtigung der zentralen Frage, wie die 

Wärmeversorgung im Gemeindegebiet ohne Einsatz fossiler Energieträger sichergestellt 

werden kann. Die kommunale Wärmeplanung soll die Bürgerinnen und Bürger, sowie Unter-

nehmen und andere Betroffene über bestehende und zukünftige Optionen zur Wärmeversor-

gung vor Ort informieren und als Entscheidungshilfe dienen.  

1.1 Die Gemeinde Birgland  

Die Gemeinde Birgland liegt ca. 40 km westlich von Nürnberg im Regierungsbezirk Ober-

pfalz. Zur Gemeinde zählen 42 Gemeindeteile, darunter 12 Dörfer, 2 Kirchdörfer, 1 Pfarrdorf, 

15 Weiler und 12 Einöden 1. Durch das Gemeindegebiet läuft von Ost nach West  die Bundes-

 

 

1 https://www.bayernportal.de/dokumente/behoerde/24553167515/ortsteile  



Einleitung    

16 

autobahn 6. Zum Stand Dezember 2023 hatte die Gemeinde Birgland 1.829  Einwohner 2. In 

nachfolgender Abbildung 1 ist die Verwaltungsgrenze und der Gebietsumgriff dargestellt.  

 

Abbildung 1: Beplantes Gebiet der Gemeinde Birgland  © Datenquelle Hintergrundkarte: Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie (BKG), Datenlizenz: Deutschland  ʾNamensnennung   ʾVersion 2.0  

1.2 Aufgabenstellung  

Die Wärmeplanung stellt ein mögliches Zielszenario  für eine nachhaltige Wärmetransfor-

mation dar. Sie kann aber keine Garantie für die Realisierung  geben und stellt keine rechtlich 

 

 

2 Gemeinden, Kreise und Regierungsbezirke in Bayern, Einwohnerzahlen am 31. Dezember 2023; Basis 

Zensus 2022  
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bindende Ausbauplanung dar. Für die Umsetzung  von Wärmenetzen müssen als nächste 

Schritte detaillierte Betrachtung en (bspw. in Form einer BEW-Machbarkeitsstudie) erfolgen.  

Zusammenfassend soll die Wärmeplanung für die Gemeinde Birgland folgendes leisten:  

¶ eine Strategie  für die klimaneutrale, sichere und wirtschaftliche Wärmeversorgung  

¶ die Ermittlung  von geeigneten Eignungsgebieten  für Wärmenetze, grüne Gasnetze 

und dezentrale Versorgungsgebiete  

¶ und die Priorisierung  von Maßnahmen  zur Erreichung des Ziels der klimaneutralen 

Wärmeversorgung  

Vor dem Hintergrund der Haushaltsmittel, der Kostenentwicklung, des Anschlussinteresses 

möglicher Abnehmer, der Unklarheit bzgl. der künftigen Fördermittel von Bund und Land, der 

Verfügbarkeit von Fachplanern  / Fachfirmen und der Verkehrsbeeinträchtigung bzw. der 

Wechselwirkungen mit anderen Infrastrukturmaßnahmen kann die Wärmeplanung nicht  

leisten: 

¶ Ausbaugarantien  für alle dargestellten Wärmenetzgebiete  

¶ Anschluss - und Termingarantien  an das Fernwärmenetz 

¶ Beschluss  und Durchführung  aller vorgeschlagenen Maßnahmen  

¶ Garantie  für die grob geschätzten  Kosten  der Wärmeversorgung  
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2 Rechtliche Rahmenbedingungen und Förderkulisse  

Im nachfolgenden Kapitel werden die relevanten  rechtlichen Rahmenbedingungen  sowie 

relevante Förderprogramme  für Investitionen in eine klimaneutrale Wärmeversorgung  (so-

wohl für zentrale als auch dezentrale Wärmeerzeuger)  dargestellt. Die nachfolgende Auflis-

tung soll einen Ausblick geben , ersetzt keine individuelle Beratung und hat keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit. Hierbei wird zunächst auf das Wärmeplanungsgesetz  (WPG ) eingegan-

gen. Darauffolgend wird die bayerische Verordnung zur Ausführung energiewirtsc haftli-

cher Vorschriften (AVEn)  als landesrechtliche Ausprägung des Wärmeplanungsgesetzes 

betrachtet. A nschließend werden die beiden Förderprogramme Bundesförderung für effizi-

ente Wärmenetze  (BEW ) und Bundesförderung für effiziente Gebäude  (BEG) sowie die 

Kommunalrichtlinie zur Förderung der Kommunalen Wärmeplanung  (KRL) beleuchtet .  

2.1 Wärmeplanungsgesetz  

Das WPG ist am 01.01.2024 in Kraft getreten und somit sind zunächst alle Bundesländer zur 

Durchführung der Wärmeplanung gesetzlich verpflichtet. Diese Pflicht wird mittels Landes-

rechts nun auf die Kommunen (Städte und Gemeinden) übertragen.  

Die vorliegende Wärmeplanung ist nach § 5 WPG später als bestehender Wärmeplan anzu-

erkennen , wenn nachfolgende  Kriterien  erfüllt sind:  

1. am 1. Januar 2024 ein Beschluss oder eine Entscheidung über die Durchführung der 

Wärmeplanung vorliegt,  

2. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 der Wärmeplan erstellt und veröffent-

licht wurde und  

3. die dem Wärmeplan zu Grunde liegende Planung mit den Anforderungen dieses Ge-

setzes im Wesentlichen vergleichbar ist. 3 

 

 

 

3 Wärmeplanungsgesetz vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)  
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Die Gemeinde Birgland hat bereits im Jahr 2023 den Beschluss zur Durchführung einer Wär-

meplanung gefasst und im Februar 2024 mit der Bearbeitung begonnen. Mit Veröffentli-

chung dieses Berichtes im Juli 2025, welcher mit den Anforderungen des WPG überein-

stimmt, hat die Gemeinde Birgland also ihre Pflicht erfüllt.  

Nachfolgend sind in Tabelle 1 sind die unterschiedlichen Wärmenetzkategorien nach 

§ 3 WPG unterteilt , auf deren Basis unter 5.1.1 die Quartiere der Gemeinde eingeordnet wer-

den.  

Tabelle 1: Wärmenetz gebiete  nach § 3 WPG 4 

Bezeichnung Beschreibung  

Wärmenetzverdichtungs-

gebiet 

beplante Teilgebiete, in denen Letztverbraucher, die sich in 

unmittelbarer Nähe zu einem bestehenden Wärmenetz be-

finden, mit diesem verbunden werden sollen, ohne dass hier-

für der Ausbau des Wärmenetzes nach Buchstabe b erfor-

derlich würde,  

Wärmenetzausbaugebiet  

beplante Teilgebiete, in denen es bislang kein Wärmenetz 

gibt und die durch den Neubau von Wärmeleitungen erst-

mals an ein bestehendes Wärmenetz angeschlossen werden 

sollen 

Wärmenetzneubaugebiet  beplante Teilgebiete, die an ein neues Wärmenetz nach 

Nummer 7 angeschlossen werden sollen  

 

  

 

 

4 Wärmeplanungsgesetz vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)  
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2.1.1 Ablauf der Wärmeplanung  

Mithilfe des § 13 WPG wird der Ablauf einer Wärmeplanung definiert. Dieser ist nachfolgend 

in Abbildung 2 abgebildet.  

 

Abbildung 2: Ablauf der Wärmeplanung nach § 13 WPG  

Wärmeplanungen nach dem WPG starten mit dem Beschluss zur Durchführung im Gremium. 

Anschließend folgt mit §  14 die Eignungsprüfung , deren Ergebnisse einzelne Gebiete und 

Ortsteile bereits für die leitungsgebundene Versorgung ausschließen können.  Diese ist je-

doch im vorliegenden KRL -geförderten Projekt  nicht verbindlich und wurde nicht durch-

geführt. Anschließend folgt mit §  15 die Bestandsanalyse , gefolgt von §  16 Potenzialana-

lyse . Im Weiteren kann nun zusammen mit der planungsverantwortlichen Stelle die Era rbei-

tung von Zielszenarien nach § 17 und der Ableitung der Wärmewendestrategie  nach §§ 18-

20 mit entsprechenden Maßnahmen erfolgen. Alle einzelnen Arbeitspakete sollen nach dem 

WPG im Internet veröffentlicht werden, um der Öffentlichkeit und den betroffenen Akteuren 
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die Möglichkeit zu geben, den Prozess begleiten, sowie geeignete Stellungnahmen abgeben 

zu können.  

2.1.2 Anteile erneuerbare Energien in Wärmenetzen  

Nach § 29 Abs. 1 WPG gelten für bestehende  Wärmenetze nachfolgende Anteile an erneu-

erbaren Energien: 

1. ab dem 1. Januar 2030  zu einem Anteil von mindestens 30 Prozen t aus erneuerbaren 

Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus  

2. ab dem 1. Januar 2040  zu einem Anteil von mindestens 80 Prozent  aus erneuerbaren 

Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus  

Eine Fristverlängerung kann unter Umständen erfolgen.   

Nach § 30 WPG muss die jährliche Nettowärmeerzeugung für neue Wärmenetz vor 2045  

wie folgt erzeugt werden:  

1. Jedes neue Wärmenetz muss abweichend von § 29 Abs. 1 Nummer 1 ab dem 1. März 

2025 zu einem Anteil von mindestens 65 %  der jährlichen Nettowärmeerzeugung mit 

Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombi-

nation hieraus gespeist werden.  

2. Der Anteil von Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge ist in neuen Wär-

menetzen mit einer Länge von mehr als 50 Kilometern  ab dem 1. Januar 2024 auf 

maximal 25 %  begrenzt. 

Nach § 31 WPG muss die jährliche Nettowärmeerzeugung für jedes Wärmenetz ab 2045  wie 

folgt erzeugt werden:  

1. Jedes Wärmenetz muss spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2044 vollstän-

dig  mit Wärme aus erneuerbaren Energien , aus unvermeidbarer Abwärme oder einer 

Kombination hieraus gespeist werden.  

2. Der Anteil  von Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge ist in Wärmenetzen 

mit einer Länge von mehr als 50 Kilometern  ab dem 1. Januar 2045 auf maximal 

15 % begrenzt. 
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Wichtig:  Für die Förderung beim Aufbau neuer Wärmenetze bzw. der Erweiterung bestehen-

der Wärmenetze sind u.  U. höhere Anforderungen an den Anteil aus erneuerbaren Energien 

einzuhalten. 

2.1.3 Definition der Wasserstoff arten  

In Tabelle 2 wird die Definition der Wasserstoff arten  nach WPG  dargestellt. Diese umfassen 

blauen, orangenen, türkisen und grünen Wasserstoff.  

Tabelle 2: Wasserstoff arten  nach WPG  

Bezeichnung Beschreibung  

blauer Wasserstoff  

Wasserstoff aus der Reformierung von Erdgas, dessen Er-

zeugung mit einem Kohlenstoffdioxid -Abscheidungsverfah-

ren und Kohlenstoffdioxid -Speicherungsverfahren gekoppelt 

wird . 

oranger Wasserstoff  
Wasserstoff, der aus Biomasse oder unter Verwendung von 

Strom aus Anlagen der Abfallwirtschaft hergestellt wird . 

türkiser Wasserstoff  
Wasserstoff, der über die Pyrolyse von Erdgas hergestellt 

wird . 

grüner Wasserstoff  

Wasserstoff im Sinne des § 3 Abs . 1 Nummer 13b des Ge-

bäudeenergiegesetzes in der am 1. Januar 2024 geltenden 

Fassung einschließlich daraus hergestellter Derivate, sofern 

der Wasserstoff die Anforderungen des § 71f Abs . 3 des Ge-

bäudeenergiegesetzes in der am 1. Januar 2024 geltenden 

Fassung erfüllt . 
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2.1.4 Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften  

Die bayerische Verordnung zum Wärmeplanungsgesetz definiert die jeweiligen Gemeinden 

als planungsverantwortliche Stelle.  Ebenso werden die Gemeinden als zuständiges Gremium 

ermächtigt die Entscheidung nach § 26 Ab s. 1 WPG zu treffen , welche Auswirkungen auf die 

Rechtskräftigkeit des Gebäudeenergiegesetzes insbesondere § 71 Abs. 1 GEG in den beplan-

ten Gebieten hat. Darüber hinaus ist das Bayerische Landesamt für Maß und Gewicht für den 

Vollzug des Wärmeplanungsgesetzes zuständig, diesem ist der Wärmeplan drei Monate 

nach Beschlussfassung anzuzeigen. 

Ebenso wird ein vereinfachtes Verfahren zur Wärmeplanung definiert, welches für Gemein-

den mit weniger als 10.000 Einwohnern gilt. Hierdurch entfallen einige Veröffentlichungs-

pflichten und -fristen. Durch die frühzeitige Projektdurchführung im Rahmen der KRL -

Förderung greift dieses vereinfachte Verfahren im Fall der Gemeinde Birgland nicht.  

2.2 Gebäudeenergiegesetz 5 

Ab dem 01.01.2024 muss nach § 71 Abs. 1 des Gebäudeenergiegesetzes grundsätzlich jede 

neu eingebaute Heizung (Neubau und Bestand, Wohnhäuser und Nichtwohngebäude) min-

destens 65  % erneuerbare Energien  nutzen. Eigentümer können den Anteil an erneuerbaren 

Energien nachweisen, indem sie entweder eine individuelle Lösung  umsetzen oder  eine ge-

setzlich vorgesehene, pauschale Erfüllungsoption  frei wählen:  

¶ Anschluss an ein Wärmenetz  

¶ Elektrische Wärmepumpe  

¶ Hybridheizung (Kombination aus Erneuerbaren-Heizung und Gas- oder Ölkessel)  

¶ Stromdirektheizung  

¶ Heizung auf Basis von Solarthermie  

 

 

5 Zum Stand 23.05.2025, etwaige Änderungen durch die neu gewählte Bundesregierung sind noch 

nicht bekannt  
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Außerdem besteht nach § 71k Abs. 1 unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit einer 

sogenannten ϊn-͐åŞİŖȕϋ-Gasheizung, die auf 100 % Wasserstoff umrüstbar ist. Für beste-

hende Gebäude steht zusätzlich noch eine Biomasseheizung oder Gasheizung zur Auswahl, 

die nachweislich erneuerbare Gase nutzt (mind. 65 % Biomethan, biogenes Flüssiggas oder 

Wasserstoff).  

Die kommunale Wärmeplanung ( kWP) soll die Bürger sowie Unternehmen  über bestehende 

und zukünftige Optionen  zur Wärmeversorgung vor Ort informieren . Dabei soll der kommu-

nale Wärmeplan die Bürger bei ihrer individuellen Entscheidung  hinsichtlich ihrer zu wäh-

lenden Heizungsanlage unterstützen . Die Fristen ν bezüglich der Vorgabe eines solchen 

Wärmeplans ν sind von der Einwohnerzahl abhängig. Grundsätzlich muss die Kommune aber 

bis spätestens Mitte 2028 (Großstädte 2026)  festlegen, wo in den kommenden Jahren Wä r-

menetze oder auch klimaneutrale Gasnetze entstehen oder ausgebaut werden. Dieses Vor-

gehen soll durch ein Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung mit bundeseinheitlichen Vor-

gaben gefördert werden.  

Bestehende Heizungen  können weiter betrieben  werden. Wenn eine Gas- oder Ölheizung 

einen Defekt aufweist , darf sie repariert  werden. Sollte diese aber irreparabel  defekt sein - 

sogenannte Heizungshavarie  - oder über 30 Jahre alt  (bei einem Kessel mit konstanten Tem-

peraturen) sein, dann gibt es pragmatische Übergangslösungen  und mehrjährige Über-

gangsfristen  (drei Jahre; bei Gasetagenheizungen bis zu 13 Jahre). Vorübergehend  darf nach 

§ 71 Abs. 8 eine (auch gebrauchte) fossil betriebene Heizung ν auch nach dem 01.01.2024 

und bis zum Ablauf der Fristen für die kommunale Wärmeplanung ν eingebaut werden. Dabei 

ist allerdings zu beachten, dass diese nach § 71 Abs. 9 ab 2029  mit einem steigenden Anteil 

an erneuerbaren Energien  betrieben werden  müssen:  

¶ 2029 (mind. 15 %)  

¶ 2035 (mind. 30 %)  

¶ 2040 (mind. 60 %)  

¶ 2045 (mind. 100 %)  

Nach dem Auslaufen der Fristen für die kommunale Wärmeplanung im Jahr 2026 bzw. 2028  

können im Grunde auch weiterhin Gasheizungen verbaut werden, sofern sie mit  
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65 % grünen Gasen  betrieben werden. Enddatum  für die Nutzung fossiler Brennstoffe in 

Heizungen ist der 31.12.2044 . Eigentümer können in Härtefällen eine Befreiung von der 

Pflicht zum Heizen mit erneuerbaren Energien erlangen.  

Nach § 102 Abs. 1 besteht die Möglichkeit auf einen Antrag zur Befreiung  seitens der Eigen-

tümer oder Bauherren, wenn die Anforderungen  wegen besonderer Umstände durch einen 

unangemessenen Aufwand zu einer unbilligen Härte  führen. Im Einzelfall wird be trachtet, 

ob die notwendigen Investitionen im Verhältnis  angemessen zum Ertrag oder zum Wert des 

Gebäudes stehen. Dabei spielen auch die Preisentwicklung und Fördermöglichkeiten eine 

Rolle. Auch persönliche Umstände können Grund für eine unbillige Härte sein, w enn die Er-

füllung der Anforderung en des Gesetzes nicht zumutbar ist.  

Nach den aktuellen Konditionen der Heizungsförderung für Privatpersonen der Kreditanstalt 

für Wiederaufbau (KfW)  gibt es eine 30 % Grundförderung  für alle und ergänzende Förder-

mittel für Spezialfälle. Wer frühzeitig auf erneuerbare Energien umsteigt, kann zusätzlich ei-

nen sog. 20 % Klimag eschwindigkeitsbonus  bekommen. Bei Eigentümern mit einem zu ver-

steuernden Gesamteinkommen unter 40.000  ϯθİΥŹƇōǮΥŞǢΥzusätzlich einen sog. Einkommens-

bonus in Höhe von 30  %. Die Förderungen können insgesamt auf bis zu 70  % Gesamtför-

derintensität  addiert werden. Die Höchstförderungssumme ist auf 21.000  ϯ (70% von max. 

͎͑Ϋ͎͎͎ΥϯΥŸǼǚΥŞƇƩŞΥǢŞƞōǢǮΥŹŞƩǶǮȠǮŞΥĘƴƁƩŞƇƩƁŞƇǮτΥgedeckelt. Neben den Förderungen gibt es 

auch zinsgünstige Kredite für den Heizungsaustausch, sowie die Möglichkeit, die Kosten steu-

erlich geltend zu machen. 

Für Mieter besteht  nach § 71o ein Schutz vor Mietsteigerungen. Auf der einen Seite sollen die 

Vermieter  in neue Heizungssysteme investieren und / oder alte Heizungen modernisieren, 

wofür sie in Zukunft nach § 559e BGB bis zu 10 % der Modernisierungskosten  umlegen 

können. Jedoch müssen sie von dieser Summe eine staatliche Förderung abziehen und zu-

sätzlich wird die Modernisierungsumlage auf 50 ct/Monat u nd m²  gedeckelt. 
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2.3 Bundesförderung für effiziente Wärmenetze  

Im September 2022 wurde von der BAFA mit der ϊ;ǶƩŖŞǢŸƾǚŖŞǚǶƩŹΥŸǼǚΥŞŸŸƇȠƇŞƩǮŞΥĘŀǚƧŞλ

ƩŞǮȠŞϋΥσ;MĘτ das bisher umfangreichste Förderprogramm für leitungsgebundene Wärme-

versorgung eingeführt. Darin berücksichtigte Investitionsanreize für die Einbindung von er-

neuerbaren Energien und Abwärme in Wärmenetze  sollen zu einer Minderung der Treibhaus-

gasemissionen führen und einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele im Bereich der Energie- 

und Wärmeversorgung leisten. Bis zum Jahr 2030 kann somit jährlich der Zubau von bis zu 

681  MW an erneuerbaren Wärmeerzeugern subventioniert werden, wodurch eine Reduzie-

rung der jährlichen Treibhausgasemissionen um etwa 4 Mio. Tonnen möglich scheint. 6 

Das Förderprogramm umfasst vier große, teilweise nochmals unterteilbare Module, welche 

größtenteils aufeinander aufbauen. Zu Beginn erfolgt über Modul 1  bei neuen, zu planenden 

Wärmenetzen die Erstellung einer Machbarkeitsstudie , für bestehende Netze ist ein Trans-

formationsplan  zu erstellen. Darin ist im ersten Schritt eine Ist - sowie Soll -Analyse des Wär-

menetz-Gebietsumgriffs durchzuführen, die lokale Verfügbarkeit diverser regenerativer Ener-

giequellen zu prüfen und verschiedene Wärmeversorgungskonzepte ök ologisch und ökono-

misch zu bewerten. Im zweiten Schritt erfolgt die Bearbeitung der Leistungsphasen 2 ν 4 

nach HOAI. Im gesamten Modul 1 werden 50  НΥŖŞǚΥ¦ƴǢǮŞƩάΥƧİȔƇƧİƞΥ͐Ϋ͎͎͎Ϋ͎͎͎ΥϯάΥōŞȠǶλ

schusst.  

Modul 2  dient zur systemischen Förderung von Neubau- und Bestandsnetzen und kann aus-

schließlich nach Fertigstellung von Modul 1 bzw. dem Vorliegen einer konformen Machbar-

keitsstudie oder eines Transformationsplanes beantragt werden. Neben der gesamten Anla-

gentechnik im Bereich der Wärmeverteilung und regenerativen Wärmeerzeugung sind auch 

sogenannte Umfeldmaßnahmen, wie beispielsweise die Errichtung von Anlagenaufstel-

 

 

6 BEW-Förderrichtlinie vom 15. September 2022, Kapitel 3.2, BAnz AT 19.09.2022 B1  
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lungsflächen und Heizgebäuden, förderfähig. Über die Berechnung der Wirtschaftlichkeits-

lücke können bis zu 40 НΥŖŞǚΥsƩȎŞǢǮƇǮƇƴƩǢƚƴǢǮŞƩάΥƧİȔƇƧİƞΥ͏͎͎Ϋ͎͎͎Ϋ͎͎͎ΥϯάΥǼōŞǚΥ;ǶƩŖŞǢƧƇǮǮŞƞΥ

subventioniert werden.  

Für kurzfristig umzusetzende investive Maßnahmen in bestehenden Netzen besteht die Mög-

lichkeit, ohne Vorliegen eines fertigen Transformationsplans, eine Subventionierung nach 

Modul 3  zu beantragen. Hier muss dann wahlweise ein Transformationsplan nachgereicht 

ƴŖŞǚΥŖİǢΥϊĩƇŞƞōƇƞŖΥŖŞǚΥDŞƚİǚōƴƩƇǢƇŞǚǶƩŹϋΥƇƧΥ ƩǮǚİŹǢȎŞǚŸİƁǚŞƩΥİǶŸŹŞȠŞƇŹǮΥȏŞǚŖŞƩΫΥDƇŞΥfƾǚλ

dersätze aus Modul 2 sind entsprechend anzuwenden.  

Werden über Modul 2 Investitionskosten für Solarthermie - oder Wärmepumpenanlagen ge-

fördert, kann über Modul 4 , bei Nachweis der Wirtschaftlichkeitslücke, eine Betriebskosten-

förderung beantragt werden. Diese wird in den ersten zehn Betriebsjahren gewährt und trägt 

für solar gewonnene Wärme pauschal 1  ct/kWh th. Bei Wärmepumpen ist der Fördersatz vom 

eingesetzten Strom abhängig: Wird eigenerzeugter regenerativer Strom direkt genutzt, ergibt 

sich maximal ein Fördersatz von 3 ct/kWh th. Wird die Wärmepumpe über n etzbezogenen 

Strom betrieben, beträgt die Förderhöhe maximal 13,95  ct/kWh el. Bei Nutzung beider Strom-

arten wird der gültige Fördersatz anteil ig ermittelt.  
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2.4 Bundesförderung für effiziente Gebäude  

Das Förderprogramm ϊBundesförderung für effiziente Gebäude ϋ (BEG) ersetzt die CO2-

Gebäudesanierung (Energieeffizient Bauen und Sanieren), das Programm zur Heizungsopti-

mierung (HZO), das Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) und das Marktanreizprogramm 

zur Nutzung Erneuerbarer Energien am Wärmemarkt (MAP) und ist auf die drei Bereiche 

Wohngebäude (WG), Nichtwohngebäude (NWG) und Einzelmaßnahmen (EM) aufgeteilt. 

Diese Unterteilung ist in Abbildung 3 dargestellt.  

 

Abbildung 3: Überblick Bundesförderung für effiziente Gebäude  [Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz]  

Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude: Wohngebäude  (BEG WG) und der 

Bundesförderung für effiziente Gebäude: Nichtwohngebäude  (BEG NWG) ist eine systemi-

sche Förderung der Gebäudesanierung möglich. Somit lassen sich Wärmeerzeuger oder auch 

der Anschluss an ein Wärmenetz im Rahmen einer Sanierung fördern, sofern das gesamte zu 

betrachtende Gebäude gewisse Anforderungen hinsichtlic h seines Primärenergiebedarfes 

erfüllt und einen Effizienzhausstandard erreicht.  

Durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahmen ( BEG EM) werden je-

doch auch Anlagen zur Wärmeerzeugung ( Heizungstechnik ) sowie die Errichtung von Ge-

bäudenetzen  bzw. der Anschluss  an ein Gebäude- oder Wärmenetz  gefördert. Ein Gebäu-

denetz dient dabei der ausschließlichen Versorgung mit Wärme von bis zu 16 Gebäuden und 
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bis zu 100 Wohneinheiten. Bei der Errichtung eines Gebäudenetzes ist das Netz selbst sowie 

sämtliche seiner Komponenten und notwendige n Umfeldmaßnahmen förderfähig. Die För-

derquoten richten sich nach dem Anteil Erneuerbarer Energien im Wärmenetz.  

Für die Errichtung eines Gebäudenetzes beträgt die Förderquote 30  %, wenn das Gebäude-

netz einen Anteil von mindestens 65  % Erneuerbarer Energien erreicht. 

Der Anschluss an ein Gebäudenetz wird mit 30  % gefördert, wenn das Gebäudenetz einen 

Anteil von mindestens 65  % Erneuerbarer Energien erreicht und dem Gebäudeeigentümer 

ausschließlich die Grundförderung nach BEG zugesprochen werden kann. Dies gilt für alle 

Nichtwohngebäude und alle nicht vom Gebäudeeigentümer genutzte Wohneinheiten. Mit 

50 % wird der Anschluss an ein Gebäudenetz gefördert, wenn das Gebäudenetz einen Anteil 

von mindestens 65  % Erneuerbarer Energien erreicht, der Gebäudeeigentümer das zu versor-

gende Haus selbst bewohnt und einen Klimageschwindigkeitsbonus in Anspruch nehmen 

kann. Eine Förderung in Höhe von 70 % ist möglich, falls das Gebäudenetz einen Anteil von 

mindestens 65  % Erneuerbarer Energien erreicht, der Gebäudeeigentümer das zu versor-

gende Gebäude selbst bewohnt, ein Klimageschwindigkeitsbonus gewährt  werden kann und 

das Einkommen des gesamten Haushalts weniger als 40.000  ϯ brutto beträgt. Begrenzt ist 

der Fördersatz für Wohngebäude auf 30.000  ϯ (1. Wohneinheit), 15.000  ϯ (2. ν 6. Wohnein-

heit) und 7.000  ϯ für jede weitere Wohneinheit.  

Für den Einbau von dezentralen, förderfähigen Wärmeerzeugern oder den Anschluss an ein 

Wärmenetz gelten die selben Fördersätze.  

2.5 Förderung Kommunalrichtlinie Kommunale Wärmeplanung  

Der Bund gewährt e bis Ende 2023 nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung von Klima-

schutzprojekten im kommunalen Umfeld ϊ¦ƴƧƧǶƩİƞǚƇŏƁǮƞƇƩƇŞϋΥσ¦å¨τ, der §§ 23, 44 der Bun-

deshaushaltsverordnung (BHO) sowie der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu den §§ 

23, 44 BHO zur Erreichung der Ziele dieser Richtlinie Zuwendungen im Rahmen der Pro-

jektförderung . Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung be-

steht nicht.  
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Gefördert  wurde die Erstellung kommunaler Wärmepläne durch fachkundige externe 

Dienstleister . Dabei gehört zu den förderfähige n Maßnahmen der Einsatz fachkundiger ex-

terner Dienstleister zur Planerstellung und zu r Organisation und zur Durchführung der Ak-

teursbeteiligung und begleitende r Öffentlichkeitsarbeit.  

Förderfähig nach KRL  sind nur Inhalte der kommunalen Wärmeplanung und folgende Auf-

gaben, die im Technischen Annex der Kommunalrichtlinie  dargestellt sind:  

¶ Bestandsanalyse  sowie  Energie-  und Treibhausgasbilanz  inkl. räumlicher Darstellung:  

- Gebäude- und Siedlungstypen unter anderem nach Baualtersklassen  

- Energieverbrauchs- oder Bedarfserhebungen 

- Beheizungsstruktur der Wohn - und Nichtwohngebäude  

- Wärme - und Kälteinfrastrukturen (Gas - und Wärmenetze, Heizzentralen, 

Speicher) 

¶ Potenzialanalyse  zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen und lokalen Potenzialen 

erneuerbarer Energien: 

- Potenziale zur Energieeinsparung für Raumwärme, Warmwasser und Pro-

zesswärme in den Sektoren Haushalte, Gewerbe-Handel-Dienstleistungen, 

Industrie und öffentliche Liegenschaften  

- Lokale Potenziale erneuerbarer Energien und Abwärmepotenziale  

¶ Zielszenarien und Entwicklungspfade  müssen die aktuellen THG-Minderungsziele der 

Bundesregierung berücksichtigen. Dazu gehören detaillierte Beschreibungen der benö-

tigten Energieeinsparungen, zukünftigen Versorgungsstrukturen und Kostenprognosen in 

Form von Wärmevollkostenvergleichen für typische Versorgungsfälle in der Kommune, 

sowohl für Einzelheizungen als auch für Fernwärmeversorgung.  

Einsatz von Biomasse und nicht - lokalen Ressourcen:  

Effiziente, ressourcenschonende und ökonomische Planung und Einsatz nur dort  in der 

Wärmeversorgung, wo vertretbare Alternativen fehlen . 
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Biomasse: 

Beschränkung der energetischen Nutzung auf Abfall -  und Reststoffe.  Die Nutzung kann 

insbesondere bei lokaler Verfügbarkeit im ländlichen Raum vertretbar  sein. 

Nicht - lokale Ressourcen  sollten hinsichtlich ihrer Umwelt - und Klimaauswirkungen so-

wie der ökonomischen Vorteile und Risiken im Vergleich zu lokalen erneuerbaren Ener-

gien geprüft werden. Dabei sind insbesondere Transformationspläne und die Anbindung 

an Wasserstoffnetze zu berück sichtigen. 

¶ Entwicklung  einer Strategie und eines Maßnahmenkatalogs  zur Umsetzung und zur Er-

reichung der Energie- und THG-Einsparung inkl. Identifikation von zwei bis drei Fokus-

gebieten , die bezüglich einer klimafreundlichen Wärmeversorgung kurz- und mittelfris-

tig prioritär zu behandeln  sind. Für diese Fokusgebiete sind zusätzlich konkrete, räumlich 

verortete Umsetzungspläne zu erarbeiten.  

¶ Beteiligung sämtlicher betroffener Verwaltungseinheiten und aller weiteren relevan-

ten Akteure , insbesondere relevanter Energieversorger (Wärme, Gas, Strom), an der Ent-

wicklung der Zielszenarien und Entwicklungspfade sowie der umzusetzenden Maßnah-

men. 

¶ Verfestigungsstrategie  inkl. Organisationsstrukturen und Verantwortlichkeiten / Zustän-

digkeiten 

¶ Controlling -Konzept  für Top-down - und Bottom -up-Verfolgung der Zielerreichung inkl. 

Indikatoren und Rahmenbedingungen für Datenerfassung und -auswertung  

¶ Kommunikationsstrategie  für die konsens- und unterstützungsorientierte Zusammenar-

beit mit allen Zielgruppen  

Der Bewilligungszeitraum beträgt i.  d. R. zwölf Monate. Gesetzlich verpflichtend durchzufüh-

rende Maßnahmen sind von der Förderung ausgeschlossen. Mit Inkrafttreten des Wärmepla-

nungsgesetzes (WPG) zum 01.01.2024  entstand eine solche gesetzliche Verpflichtung, wes-

halb die Förderung von Wärmeplänen im Rahmen der Kommunalrichtlinie zum Ende des Jah-

res 2023 auslief. Dieses Projekt wurde noch im Rahmen der beschriebenen  Richtlinie 

durchgeführt , aufgrund dessen die Struktur den Vorgaben der KRL entspricht, jedoch zeit-

gleich auf Konformität mit dem WPG geachtet wurde.  
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3 Bestandsanalyse  

Im Rahmen der Bestandsanalyse wird untersucht, wie die Wärmeversorgung in der Ge-

meinde Birgland  aktuell erfolgt. Dazu werden der Gebäudebestand und die vorhandene Inf-

rastruktur analysiert. Eine Befragung der Gebäudeeigentümer zu Wärmeverbrauch, -erzeu-

gung, energetischem Zustand des Gebäudes und Interesse an potenzielle Wärmenetze un-

termauert statist isch erhobene Daten. Zusätzlich werden Schutzgebiete und Denkmäler auf -

gezeigt, die u. U. den Bau und Betrieb von Wärmenetzen erschweren.  

3.1 Begriffsbestimmungen  

Gemäß Leitfaden Wärmeplanung 7 des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung 

und Bauwesen (BMWSB) sind Begriffe in Zusammenhang mit Wärme wie folgt definiert:  

Wärmebedarf:  ϊĀƩǮŞǚΥŖŞƧΥåİǶƧȏŀǚƧŞōŞŖİǚŸΥȎŞǚǢǮŞƁǮΥƧİƩΥŖƇŞΥǚŞŏƁƩŞǚƇǢŏƁΥŞǚƧƇǮǮŞƞǮŞΥĘŀǚλ

memenge, die sich aus der vorgesehenen Innenraumtemperatur, den äußeren klimatischen 

Bedingungen sowie den Wärmegewinnen und -verlusten des Gebäudes ergibt. Zusätzlich 

umfasst der Wärme bedarf jenen, der für die Warmwasserbereitung und für die Herstellung 

oder Umwandlung von Produkten erforderlich ist (Prozesswärme). Auf Basis von Gebäude-

typologie bzw. Abnehmerstruktur lässt sich der Wärmebedarf anhand spezifischer Kenn-

werte abschätzen und bildet somit eine gute Grundlage für eine erste Einordnung bzw. das 

íŏƁƞƇŞǭŞƩΥȎƴƩΥDİǮŞƩƞǼŏƚŞƩΫϋΥ 

Wärmeverbrauch:  ϊ;ŞƇƧΥĘŀǚƧŞȎŞǚōǚİǶŏƁΥƁİƩŖŞƞǮΥŞǢΥǶƧΥŖƇŞΥǮİǮǢŀŏƁƞƇŏƁΥȎŞǚōǚİǶŏƁǮŞΥσЈΥŹŞλ

messene) Energiemenge. Bei der Darstellung des Verbrauchs werden daher im Gegensatz 

zum Bedarf auch die Auswirkungen von Witterung, Nutzerverhalten und Produktionsände-

rungen abgebildet. D ie Verwendung realer Wärmeverbrauchswerte bietet grundsätzlich den 

Vorteil einer realistischen Momentaufnahme für den entsprechenden Erfassungszeitraum, die 

Werte sind jedoch auch von verschiedenen Einflussgrößen abhängig, wie dem Einsatz de r 

 

 

7 Leitfaden Wärmeplanung  - BMWSB  
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Wärmeversorgungsanlage, dem individuellen Nutzerverhalten, den Produktionsabläufen so-

wie den jährlichen Witterungsschwankungen. Um eine grundsätzliche Vergleichbarkeit ver-

schiedener Datensätze und Datenquellen zu gewährleisten, müssen vorliegende Endener-

giekennwerte unter Berücksichtigung von Anlagennutzungsgraden in die entsprechende 

´ǶǮȠŞƩŞǚŹƇŞƚŞƩƩȏŞǚǮŞΥǶƧŹŞǚŞŏƁƩŞǮΥȏŞǚŖŞƩΫϋΥ 

Nutzenergie:  ϊ´ǶǮȠŞƩŞǚŹƇŞΥƇǢǮΥŖŞǚΥùŞƇƞΥŖŞǚΥMƩŖŞƩŞǚŹƇŞάΥŖŞǚΥŖŞƧΥėŞǚōǚİǶŏƁŞǚΥƩİŏƁΥ ōȠǶŹΥȎƴƩΥ

Umwandlungs - und Verteilungsverlusten innerhalb des Gebäudes oder Firmengeländes für 

die gewünschte Energiedienstleistung zur Verfügung steht, z. B. Raumwärme, Warmwasser 

oder PrƴȠŞǢǢȏŀǚƧŞΫϋΥ 

Endenergie:  ϊDƇŞΥMƩŖŞƩŞǚŹƇŞΥƇǢǮΥƗŞƩŞΥMƩŞǚŹƇŞάΥȏŞƞŏƁŞΥŖŞƧΥėŞǚōǚİǶŏƁŞǚΥƩİŏƁΥ ōȠǶŹΥȎƴƩΥĀƧλ

wandlungs - und Transportverlusten zur Verfügung steht und in der Regel über Zähler oder 

Messeinrichtungen abgerechnet wird, z. B. in Form von Erdgas, bezogene Wärme über ein 

WärmeneǮȠάΥnŞƇȠƾƞΥƴŖŞǚΥíǮǚƴƧΫϋΥ 

Erzeugernutzwärme:  ϊDİǢΥƇǢǮΥŖƇŞΥĘŀǚƧŞάΥŖƇŞΥİōΥĘŀǚƧŞŞǚȠŞǶŹŞǚΥƴŖŞǚΥąōŞǚŹİōŞǢǮİǮƇƴƩΥƇƧΥ

Gebäude bzw. Prozess nutzbar ist. Der Quotient aus Erzeuger-Nutzwärme und Endenergie 

entspricht dem Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers. Werte zu typischen Wirkungsgraden 

finden sich im TechnikkİǮİƞƴŹΫϋ 

Abbildung 4 veranschaulicht und beschreibt die genannten Begriffe im Kontext zu Wärme in 

eigenen Worten.  
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Abbildung 4: Veranschaulichung Wärmebegriffe  

 

Im vorliegenden Bericht zur kommunalen Wärmeplanung werden diese Begriffe in einer ab-

ŹŞȏİƩŖŞƞǮŞƩΥfƴǚƧΥȎŞǚȏŞƩŖŞǮΫΥDƇŞΥMƩŖŞƩŞǚŹƇŞΥȏƇǚŖΥİƞǢΥϊMƩŖŞƩŞǚŹƇŞȎŞǚōǚİǶŏƁΥĘŀǚƧŞϋΥŖŞλ

klariert. Die Erzeugernutzwärme, bedeutend im Zusammenhang mit Wärmenetzen, wird als 

ϊĘŀǚƧŞȎŞǚōǚİǶŏƁϋΥōŞȠŞƇŏƁƩŞǮΫΥDŞǚΥĘŀǚƧŞōŞŖİǚŸΥǢǮŞƞƞǮΥƚŞƇƩŞΥ;ŞȠǶŹǢŹǚƾǭŞΥƇƩΥŖƇŞǢŞƧΥ;ŞǚƇŏƁǮΥ

dar. Dieser Begriff wird als Synonym für den Wärmeverbrauch genutzt.  
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3.2 Allgemeine Vorgehensweise  

fǼǚΥŖƇŞΥ;ŞǢǮİƩŖǢİƩİƞȕǢŞΥȏǶǚŖŞΥȠǶΥ;ŞŹƇƩƩΥƇƩΥŞƇƩŞƧΥgŞƴƇƩŸƴǚƧİǮƇƴƩǢǢȕǢǮŞƧΥσgsíτΥŞƇƩΥϊŖƇŹƇǮİλ

ƞŞǚΥĩȏƇƞƞƇƩŹϋΥŖŞǚΥ¦ƴƧƧǶƩŞΥŞǚǢǮŞƞƞǮΥσvgl. Abbildung 5).  

 

Abbildung 5: Digitaler Zwilling der Kommune im GIS  

 

Basis hierfür bilden u. a. Daten des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems 

(ALKIS®) mit Informationen zur Geometrie aller Gebäude (LOD2 ν Level of Detail 2).  

Durch zusätzliche, kommerziell erworbene Daten der Nexiga GmbH (©2024 Nexiga GmbH) 

stehen weiterführende Informationen zum Typ aller Gebäude (Wohn -/ Nichtwohngebäude) 

zur Verfügung. Darüber hinaus beinhaltet der Datensatz auch die Nutzungsart von Nicht-

wohnŹŞōŀǶŖŞƩΥσŹŞȏŞǚōƞƇŏƁŞΥ´ǶǮȠǶƩŹάΥíŏƁǶƞŞάΥgİǚİŹŞάΥίτΥǶƩŖΥŖƇŞΥ;İǶİƞǮŞǚǢƚƞİǢǢŞƩΥȎƴƩΥ

Wohngebäuden.  

Mit diesen Daten lässt sich unter Zuhilfenahme spezifischer Endenergieverbrauchskennwerte 

jedem Gebäude ein individueller Endenergieverbrauch für Wärme zuordnen und so ein ge-

bäudescharfes Wärmekataster (Wärmeregister) erstellen.  
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nƇƩǢƇŏƁǮƞƇŏƁΥǗƴǮŞƩȠƇŞƞƞŞǚΥĘŀǚƧŞƩŞǮȠŞƇŹƩǶƩŹΥǢǗƇŞƞǮΥŖŞǚΥĘŀǚƧŞȎŞǚōǚİǶŏƁΥσϊMǚȠŞǶŹŞǚƩǶǮȠλ

ȏŀǚƧŞϋτΥŞƇƩŞΥƧİǭŹŞōŞƩŖŞΥåƴƞƞŞΫΥDİȠǶΥƞŀǢǢǮΥǢƇŏƁΥǶƩǮŞǚΥ;ŞǚǼŏƚǢƇŏƁǮƇŹǶƩŹΥŞƇƩŞǢΥİƩƩİƁƧŞōİλ

sierten Wirkungsgrades von Wärmeerzeugern ein zweites Wärmekataster für eine Analyse 

erstellen. Ohne vorliegende Daten der tatsächlichen Anlagen beträgt dieser Wirkungsgrad 

annahmsweise 85 %.  

Mithilfe einer umfassenden Datenerhebung bei allen relevanten Akteuren lässt sich das be-

rechnete Modell des Wärmekatasters sukzessive den realen Verhältnissen angleichen und 

mit zusätzlichen Informationen erweitern.  

3.3 Datenerhebung  

Zur Nachschärfung der Datengrundlage wurde eine umfangreiche Datenerhebung mitte ls 

Fragebogen durchgeführt. Gleichzeitig diente dies als Teil der Akteurs - und Öffentlichkeits-

beteiligung. Dabei wurden folgende Akteure um ihre Unterstützung gebeten:  

¶ Gemeinde mit Daten zu den kommunalen Liegenschaften (KLS) 

¶ Unternehmen (Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Industrie - GHDI) 

¶ Private Haushalte (PH) 

¶ Energieversorgungsunternehmen (EVU) 

¶ Biogasanlagenbetreiber  

¶ Wärmenetzbetreiber  

¶ Landesamt für Statistik (LfStat)  

Das LfStat als zentrale Anlaufstelle unterstützte mit datenschutzkonformen Kehrbuchdaten. 

Gleiches gilt für den Energieversorger Bayernwerk Netz GmbH als Strom - und Gasnetzbe-

treiber. Trotz Durchführung der Wärmeplanung vorab der gesetzlichen Verpflichtung wurden 

sämtliche relevanten Daten, sofern möglich, zur Verfügung gestellt.  

Unternehmen und die Kommune beteiligten sich mit Informationen zu ihren Gebäuden und 

deren Energieverbrauch für Wärme. Ebenso beteiligten sich die Biogasanlagen - und Wärme-

netzbetreiber. 

Die Ergebnisse der Datenerhebung bei den privaten Haushalten  werden in 3.11 erläutert.  
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3.4 Eignungsprüfung  

Eine Eignungsprüfung wurde in Abstimmung mit der Kommune nicht durchgeführt. Aufgrund 

der gleichförmigen Besiedlungsstruktur sollten alle Ortsteile der Gemeinde gleichermaßen 

betrachtet werden.  

3.5 Einteilung in Quartiere  

Folgend ȏƇǚŖΥŖŞǚΥ;ŞŹǚƇŸŸΥϊäǶİǚǮƇŞǚϋΥŸǼǚΥŖƇŞΥϊōŞǗƞİƩǮŞƩΥùŞƇƞŹŞōƇŞǮŞϋΥİƞǢΥíȕƩƴƩȕƧΥŸǼǚΥȠǶǢİƧλ

mengefasste Straßenzüge verwendet.  

Als ein wesentlicher Schritt der Wärmeplanung erfolgt zu Beginn eine Einteilung des be-

trachteten Gebietes in Quartiere. Damit wird die Bewertung eines zusammenhängenden Ge-

bietes auf Basis verschiedener Kriterien und erhobener Daten ermöglicht . Die Einteilung (vgl. 

Abbildung 6 und Abbildung 7) wurde in Zusammenarbeit mit der Kommune durchgeführt, 

wobei sich an Bebauungsplänen, ähnlicher Bebauungsstruktur , Baujahren und sonstigen 

Strukturen und Gegebenheiten orientiert wurde.  

Außer dem Ortsteil Schwend wurden alle  Ortsteile aufgrund ihrer Größe jeweils zu einem 

Quartier zusammengefasst. Aus Gründen des Datenschutzes müssen Quartiere mindestens 

5 Liegenschaften aggregieren, sodass kleinere Weiler entsprechend zusammengefasst wur-

den (Bsp. Quartier 2). 
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Abbildung 6: Einteilung der Gemeinde Birgland  in Quartiere  

 

1 Lichtenegg  11 Nonnhof  21 Wolfertsfeld  

2 Kutschendorf, Tannlohe  12 Reichenunholden  22 Hainfeld  

3 Ammerried  13 Eckertsfeld  23 Leinhof  

4 Sunzendorf  14 Frechetsfeld  24 Poppberg  

5 Rothsricht  15 Troßalter  25 Gronatshof  

6 Höfling  16 Pleishof  26 Matzenhof  

7 Wurmrausch  17 Buchhof  27 Riedelhof  

8 Dollmannsberg  18 Geigenwang,Woppenthal  28 Aicha 

9 Ammersricht  19 Kegelheim  29 Ödhaag 

10 Fürnried  20 Eckeltshof  30 Betzenberg  
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Der größte Ortsteil Schwend wurde  in folgende Quartiere unterteilt:  

 

 

 

Abbildung 7: Quartierseinteilung Schwend  

3.6 Gebäudestruktur  

Kenntnisse über die Gebäudestruktur stellen eine essenzielle Grundlage zur Durchführung 

der kommunalen Wärmeplanung dar.  

3.6.1 Gebäudetypen  

In Abbildung 8 wird der überwiegend  vorliegende Gebäudetyp in den Quartieren dargestellt. 

Hier ist zu sehen, dass alle Quartiere außer dem Gewerbegebiet in Schwend überwiegend 

Wohngebäude  beinhalten. DİǢΥäǶİǚǮƇŞǚΥϊnƇƩǮŞǚΥŖŞǚΥíŏƁƧƇŞŖŞϋΥƚİƩƩΥƩƴŏƁΥƩƇŏƁǮ zugeordnet 

werden, da dieses erst als Baugebiet ausgewiesen wurde und noch keine Gebäude bestehen. 

Es ist anzumerken, dass in dieser Analyse ausschließlich  Gebäude mit nachweisbarem  Wär-

meverbrauch berücksichtigt wurden.  Gebäude ohne registrierten Wärmeverbrauch fanden in 

der Betrachtung keine Berücksichtigung . 

31 Häuselsteinäcker  34 Unter dem Leinberg  

32 Hinter der Schmiede  35 Gewerbegebiet Schwend  

33 Schwend Kernort  36 Leinberg  
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Abbildung 8: Darstellung des überwiegenden Gebäudetyps  (Veröffentlichung  nach  WPG, Anlage 2 , I .) 

3.6.2 Gebäudealter  

Auf Basis der definierten Quartiere kann darüber hinaus auch eine Bewertung und Darstel-

lung des überwiegenden Gebäudealters aufgezeigt werden. Dabei werden kommerziell er-

worbene Daten der Nexiga GmbH (©2024 Nexiga GmbH) verwendet. Die Einteilung der Ge-

bäudejahre  erfolgte dabei in Anlehnung an die Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und um-

weltfreundlichen Energieverbrauch (ASUE) und wird nachfolgend in Abbildung 9 dargestellt.  
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Abbildung 9: Einteilung der Quartiere nach dem Gebäudealter (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, 
I.) [Quelle: Eigene Abbildung]  

Zu sehen ist, dass die Mehrheit  der Quartiere im Mittel der  Ölkrise  (1980 -2000 ) zugeordnet 

werden . Quartiere mit neuen Baugebieten wurden im Mittel in den Zeitraum 2000 -2020 ein-

geordnet. Die Bebauung in den Kernorten reicht selbstredend deutlich  länger zurück. 
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3.7 Wärmenetzinfrastruktur  

Im Rahmen der Datenerhebung wurde  ein Wärmeverb und in Frechetsfeld  identifiziert , der 

mit  Wasser als Wärmeträgermedium mit einem Vorlauf von ca. 80  °C betrieben w ird. Es 

wurde 2014  in Betrieb genommen und versorgt acht Liegenschaften . Das Netz wird durch 

einen 250 kW  Biomassekessel gespeist und hat laut Aussage der Betreiber noch Kapazität 

zum Anschluss weiterer Gebäude. In Abbildung 10 ist das Netzgebiet ohne Leitungsverlauf 

dargestellt.  

 

Abbildung 10: Wärmenetz ˔BǄǫƈƐŰƕȰȇƸƉʣcǫŰŢƐŰǿǳƈŰƭũ˕ (aus Datenschutzgründen kein Netzverlauf dar-
gestellt) ; (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung)  

Darüber hinaus finden sich in vielen weiteren Ortsteilen kleinere, private Wärmenetze, bei 

denen mehrere Liegenschaften über Hackschnitzelheizungen versorgt werden. Einen Über-

blick bietet Abbildung 11. 
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Abbildung 11: Hackschnitzelheizungen  zur Versorgung privater Wärmenetze im Gemeindebereich  
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3.8 Gasnetzinfrastruktur  

Im Gemeindegebiet Birgland ist kein Erdgasnetz vorhanden.  

3.9 Wärmeerzeugerstruktur  

Basierend auf den erhobenen Daten der Schornsteinfeger und des Stromnetzbetreibers wird 

in Abbildung 12 die Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger, aufgeteilt nach eingesetzten Ener-

gieträgern, dargestellt. Wenn qualitativ hochwertigere Daten, basierend auf den Befragun-

gen der Gebäudeeigentümer, der GHDI sowie der kommunalen Liegenschaften, verfügbar 

waren, sind diese in die Analyse integriert worden. Darüber hinaus ist es gemäß den aktuell 

gültigen Bestimmungen derzeit nicht möglich, eine Aufstellung nach der Art des Wärmeer-

zeugers zu erstellen. Das bedeutet, dass beispielsweise bei erdgasbasierten Wärmeerzeu-

gern keine Unterscheidung zwischen Blockheizkraftwerken (BHKW) oder Brennwertgeräten 

vorgenommen werden kann. Ebenso ist kein Rückschluss auf die Baujahre der einzelnen 

Wärmeerzeuger möglich.  

Im Ist-Stand basieren 14,4 % der installierten, dezentralen Wärmeerzeuger auf de m Ener-

gieträger Heizöl sowie 2,3 % auf Flüssiggas und sind somit fossiler Herkunft. Ein vergleichs-

weise hoher Anteil von 57,7 % basiert auf Biomasse, was auf den Waldreichtum der Ge-

meinde und viele private Waldbesitzer zurückzuführen ist. Es ist anzumerken, dass hier eben-

falls Kaminöfen mit betrachtet werden.  Knapp 2,2 % der Wärmeerzeuger nutzen den Ener-

gieträger Strom  über Stromdirektheizungen und 3, 9 % über Wärmepumpen, sodass von die-

sen Anlagen gleichzeitig auch Umweltwärme genutzt wird.  Rund 18,8 % entfa llen auf Solar-

thermieanlagen  und 0,5 % auf Wärmenetzanschlüsse. Ein kleiner Anteil von ca. 0,2 % nutzt 

oberflächennahe Geothermie über Erdwärmesonden. 
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Abbildung 12: Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger inkl. Hausübergabestationen (Veröffentlichung nach 
WPG, Anlage 2, I.)  
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Kehrbücher  

Die Datenerfassung der Wärmeerzeugungsanlagen mit Verbrennungstechnik erfolgt über 

die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Dabei werden Daten über die Anzahl und ku-

mulierte installierte Leistung der Wärmeerzeuger je Energieträger erfasst, die aggregi ert pro 

Straße vorliegen. Dadurch wird es ermöglicht, Bereiche mit hohen Anteilen an fossiler 

Wärme zu eruieren, wenngleich die aggregierte Form der Daten eine detailliertere Analyse 

und präzisere Betrachtung nicht zulässt. Ebenso fließt dieser Datensatz i n die Erstellung der 

Treibhausgasbilanz mit ein. Diese Daten können durch das Landesamt für Statistik in Bayern 

standardisiert abgerufen werden.  

Strombasierte Heizungen  

Die Informationen zu Wärmeerzeugungsanlagen, die den Energieträger Strom nutzen, wur-

den vom Stromnetzbetreiber erhoben. Dabei liegen Informationen über die Anzahl der Strom-

heizanlagen und des Stromverbrauchs, der hierfür notwendig ist, aggregiert nach Stra ßen 

vor. Eine Unterscheidung zwischen Stromdirektheizungen und Wärmepumpen ist möglich. 

Verschnitten mit dem Datensatz aus den Kehrbüchern werden diese Daten ebenso zu Erstel-

lung der Treibhausgasbilanz verwendet.  

Geothermale Heizungen  

Geothermische Heizsysteme nutzen die thermische Energie des Erdinneren als nachhaltige 

Wärmequelle. Grundwasserwärmepumpen entziehen thermische Energie aus dem Grund-

wasser, das durch seine ganzjährig nahezu konstanten Temperaturen als effiziente Energie-

quelle dient. Erdwärmesonden hingegen nutzen die geothermische Energie durch vertikale 

Bohrungen von durchschnittlich 40 bis 150  m Tiefe. Beide Systeme zeichnen sich durch hohe 

MŸŸƇȠƇŞƩȠάΥŹŞǚƇƩŹŞΥ=¿Ό-Emissionen und langfristige Wirtschaftlichkeit aus, erforde rn jedoch 

detaillierte geologische Untersuchungen sowie behördliche Genehmigungen zur Installation. 

Die bestehenden geothermischen Heizungsanlagen im Gemeindegebiet sind in folgender 

Abbildung 13 dargestellt.  DƇŞǢŞΥ ōŞǢǮŞƁŞƩΥ ƇƧΥ ¿ǚǮǢǮŞƇƞΥ íŏƁȏŞƩŖΥ ƇƧΥ äǶİǚǮƇŞǚΥ ϊnŀǶǢŞƞλ

ǢǮŞƇƩŀŏƚŞǚϋΫ 
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Abbildung 13: Kartografische Darstellung der geothermischen Anlagen 8 

  

 

 

8 Energieatlas  Bayern unter https://www. energieatlas.bayern.de 
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3.10  Industrie und Gewerbe  

Da Unternehmen je nach Betrieb und Branche sehr unterschiedlichen Nutzungen unterliegen, 

ist für eine genaue Betrachtung und Abbildung der Ist -Situation eine gesonderte Datenerhe-

bung notwendig. Im Zuge dessen wurde  durch die Kommune eine Befragung der Unterneh-

men durchgeführt, sodass spezifische Aussagen zur aktuellen Wärmeerzeugungsstruktur 

und zum Prozesswärme- und Stromverbrauch getroffen werden können. In Rücksprache mit 

der planungsverantwortlichen Stelle wurden dabei die in Frage kommenden Akteure festge-

legt. Es wurden  keine Rückmeldungen der wenigen vorhandenen Unternehmen  im Gewer-

begebiet Schwend eingereicht. 

3.11  Umfrage  Privathaushalte  

Als Teil der Akteursbeteiligung , insbesondere der Öffentlichkeitsbeteiligung  und zur Nach-

schärfung der Datengrundlage wurde eine Befragung  der Gebäudeeigentümer  im gesamten 

Gemeindegebiet durchgeführt. Dabei wurde unter anderem ein grundsätzliches Anschluss-

interesse an ein Wärmenetz abgefragt. Das Ziel der Umfrage lag einerseits in der Schärfung 

der Datengrundlage, der Generierung neuer Informationen und Erkenntnisse bezüglich des 

Anschlussinteresses an ein Wärmenetz sowie einer Form der Bürgerbeteiligung, da über ein 

Freitextfeld die Bürger auch weitere Informationen und Einschätzungen abgeben konnten. 

Ebenso konnte über die erhobenen Daten zum Brennstoff - oder Stromverbrauch der Wärme-

verbrauch im Einzelnen konkretisiert werden.  

Von den ca. 573  Gebäudeeigentümern konnte eine Rückmeldung zu 129 Wohngebäuden er-

reicht werden. Dies entspricht einer Rückmeldequote von circa 22,5 %. Das Ergebnis zur 

Frage des grundsätzlichen Anschlussinteresse s ist in Abbildung 14 dargestellt.  

Die Liegenschaften der Gemeinde Birgland wurden aufgrund ambitionierter Ziele  und der 

Vorbildfunktion als Kommune  pauschal mit einem positiven Anschlussinteresse gekenn-

zeichnet.  
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Abbildung 14: Rückmel dungen zur Frage des grundsätzlichen  Anschlussinteresses  

Bevor die Ergebnisse analysiert  werden können, muss die Rückmeldequote eingeordnet wer-

den. Dabei ist festzuhalten, dass eine Rückmeldequote von ca. 23 % nicht als repräsentativ 

bewertet werden kann, jedoch wichtige Aussagen, vor allem zum Anschlussinteresse ermög-

licht . Als Datengrundlage für mögliche detaillierte  Wärmenetzkonzepte kann auf dieser Um-

frage aufgebaut werden .  

Rund 58 % der Rückmelder würden sich grundsätzlich an ein Wärmenetz anschließen las-

sen, begründet  hauptsächlich mit einer erwarteten Verbrauchs - und Kostenersparnis sowie 

des notwendigen Austausches von alten Bestandsheizungen.  Als Gründe gegen einen An-

schluss zählen zum einen eine bereits durchgeführte Heizungserneuerung sowie der Einbau 

von Wärmepumpen bei neueren Gebäuden. 

Abbildung 15 zeigt in welchen Zeiträumen interessierte Gebäudeeigentümer sich gerne an 

ein Wärmenetz anschließen würden. Es wird deutlich, dass knapp die Hälfte der Rückmelder 

bereits in den nächsten 5 Jahren eine Alternative zur aktuellen Wärmeversorgung ihrer Lie-

genschaft brauchen oder wollen.  
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Abbildung 15: Gewünschte Anschlusszeiträume an ein Wärmenetz  

Im Rahmen der Umfrage wurde neben den gezeigten Fragestellungen auch erhoben, wie 

hoch der derzeitige Wärmeverbrauch der Befragten ist , welcher Energieträger verwendet 

wird und wie alt der Wärmeerzeuger bereits ist . Die gemeldeten Realverbräuche aus der 

Umfrage wurden zur Nachschärfung des bestehenden Wärmekatasters verwendet . 
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3.12  Kennzahlen für den Wärmeverbrauch  

Der gesamte Wärmeverbrauch der Gemeinde beruht sowohl auf erhobenen Daten  aus Um-

fragen  als auch auf internen Hochrechnungen . Konkrete Verbräuche konnten dabei für fol-

gende Verbrauchergruppen bzw. Gebäudearten erhoben werden:  

¶ Kommunale Liegenschaften 

¶ Privathaushalte (siehe Abschnitt  3.11) 

¶ Industrie und Gewerbe (siehe Abschnitt 3.10) 

Für die verbleibenden Gebäude wird anhand von Daten zum Gebäudebestand und 3D -Ge-

bäudemodellen des Level of Detail 2 ( LoD2 ) der Wärmebedarf über Berechnungsmodelle 

abgeschätzt, sodass der Betrachtung ein gebäudescharfes Wärmekataster  zugrunde liegt.  

3.12.1  Wärmedichte  

Zur ersten Einordnung des Wärmebedarfs wird die Wärmedichte , also der Wärmebedarf pro 

Fläche der definierten Quartiere in MWh/ha berechnet (siehe Abbildung 16).  

Die Grenzwerte für eine Erstabschätzung zur Wärmenetzeignung wurden dabei dem Hand-

lungsleitfaden zur kommunalen Wärmeplanung der Klimaschutz - und Energieagentur Ba-

den-Württemberg (KEA -BW) entnommen. Die Gemeinde Birgland weist lediglich in einigen 

Quartieren eine Wärmedichte auf, für die Wärmenetze in Neubaugebieten aber nicht im Be-

stand empfohlen werden.  
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Abbildung 16: Einteilung der Quartiere nach dem Wärmeverbrauch  
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3.12.2  Heatmap  

Bei Betrachtung des Wärmebedarf s als Heatmap  (Abbildung 17) ist zu erkennen, dass kaum 

hohe Wärmebedarfe in räumlich konzentrierter Form vorliegen . Lediglich wird in Schwend im 

südlichen Bereich ein erhöhter Wärmeverbr auch sichtbar. 

 

Abbildung 17: Heatmap in Abhängigkeit des Wärmeverbrauchs  
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3.12.3  Wärmebelegungsdichten  

Als eines der wesentlichen Bewertungskriterien für die Eignung eines Straßenzuges bzw. ei-

nes gesamten Quartiers wird die Wärmebelegungsdichte (WBD), auch Wärmeliniendichte 

genannt , definiert. Damit wird quantifiziert, welche Wärmemenge pro Trassenmeter Wär-

menetz  abgesetzt werden könnte. Grundlage hierfür sind die in 3.5 definierten Quartiere, die 

die Bebauung in kleinere Gebiete unterteilt. Um nun die W ärmebelegungsdichte  zu berech-

nen, wird in jeden Straßenzug fiktiv eine Wärmeleitung gelegt und die dort lokalisierten Lie-

genschaften angeschlossen. Die im Wärmekataster hinterlegten Wärmebedarfe werden 

dann relativ zur potenziell verbauten Trassenlänge dargestellt (d abei ist bereits ein Zuschlag 

der Wärmenetzlänge je 15 Meter pro Hausanschluss  mit inbegriffen ). 

Die eingeteilten Klassen [kWh/(m*a)] stellen sich wie folgt  dar: 

 

Die Grenzwerte für die Ausweisung eines Quartieres als Wärmenetzgebiet  werden zusam-

men mit der Kommune getroffen und sind die Grundlage für die weitere Bearbeitung. Je nach 

Situation können regional unterschiedliche Grenzwerte innerhalb einer Kommune für eine 

Wärmenetzeignung verwendet werden ( bspw. kann ein Wärmenetz, wenn unvermeidbare 

Abwärme vorhanden ist, auch bei einer geringeren Wärmebelegungsdichte wirtschaftlich be-

trieben werden).   

Im Fall der Gemeinde Birgland wurde der Grenzwert auf 5 00 kWh/(m*a) festgelegt.  Beim 

Überschreiten dieser Schwelle kann ein Wärmenetzaufbau überprüft werden, ein wirtschaft-

licher Betrieb ist jedoch herausfordernd.  In Abbildung 18 sind alle Straßenzüge mit einer ent-

sprechend über dem Grenzwert liegenden W ärmebelegungsdichte  dargestellt. Es zeigt sich, 

dass lediglich in den Ortsteilen Schwend, Fürnried, Poppberg und Rothsricht der Grenzwert 

überschritten wird. Diese Quartiere werden entsprechend in 5.1.1 als Wärmenetzneubauge-

biete oder Prüfgebiete eingeordnet. 
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Abbildung 18: Wärmebelegungsdichten , Darstellung von Werten >5 00 kWh/(m*a)  

Sämtliche straßenzugscharfen Wärmebelegungsdichten sind in den Quartierssteckbriefen im 

Anhang  A dargestellt.  
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3.13  Energie-  und Treibhausgasbilanz  

Nach Anlage 2 des WPG werden nachfolgende Ergebnisse der Bestandsanalyse dargestellt 

und diskutiert.  

1. Der aktuelle jährliche Endenergieverbrauch  von Wärme nach Energieträgern  und 

Endenergiesektoren  in kWh und daraus resultierende Treibhausgasemissionen  in 

Tonnen Kohlenstoffdioxid -Äquivalent . 

2. Der aktuelle Anteil erneuerbarer Energien  und unvermeidbarer Abwärme  am jähr-

lichen Endenergieverbrauch von Wärme  nach Energieträgern in Prozent.  

3. Der aktuelle jährliche Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme  nach Ener-

gieträgern in kWh .  

4. Der aktuelle Anteil erneuerbarer Energien  und unvermeidbarer Abwärme  am jähr-

lichen Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme  nach Energieträgern in Pro-

zent.  

5. Die aktuelle Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger , einschließlich Hausübergabe- 

stationen, nach Art der Wärmeerzeuger einschließlich des eingesetzten Energieträ-

gers.  
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3.13.1  Endenergieverbrauch und Treibhausgasbilanz der  Wärme erzeugung  

Der gesamte Endenergieverbrauch für Wärmeerzeugung der Gemeinde Birgland beläuft sich 

auf ca. 18,1 GWh/a  im Ist-Stand. Die Aufteilung auf die verschiedenen Energieträger zeigt 

Abbildung 19. Dabei werden 33,7 % über den Energieträger Heizöl  und 3,9 % über Flüssig-

gas erzeugt. Mit 52 % der jährlich benötigten Wärme wird mittels fester  Biomasse der über-

wiegende Anteil bereitgestellt. Der Anteil des Energieträgers Strom , der Stromdirektheizun-

gen und Wärmepumpenstrom  beinhaltet , beläuft sich auf 3,7 %. Durch die Nutzung von Um-

weltwärme  über Wärmepumpen können 4,3 % der Wärmeerzeugung abgedeckt werden.  

Solarthermie  macht ca. 2,4 % der verbrauchten Endenergie für Wärme aus. 9 

 

 

9 Hochrechnung über die in der Fragebogenaktion rückgemeldete Anzahl an Solarthermieanlagen. Annahme einer 

durchschnittlichen Kollektorfläche von 4 m 2 pro Anlage und einem Ertrag von 350 kWh/m 2*a 
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Abbildung 19: Endenergieverbrauch im Wärmesektor  

 
Anhand der Endenergieverbräuche nach Energieträger kann die Treibhausgasbilanz erstellt 

werden (siehe Abbildung 20). Die hierfür angesetzten CO2-Emissionsfaktoren sind der An-

lage 9 des Gebäudeenergiegesetz10 zu entnehmen. Zu sehen ist, dass die Treibhausgasemis-

sionen der Wärmeversorgung zum Großteil  auf die fossilen Energieträger Heizöl  und Flüs-

siggas  zurückzuführen sind. 

 

 

10 GEG-Anlage 9 - Umrechnung in Treibhausgasemissionen 
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Abbildung 20: Treibhausgasemissionen nach Energieträger  (Veröffentlichung  nac h WPG Anlage 2 , I .) 
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Zusätzlich wird der Endenergieverbrauch für die Wärmeerzeugung,  aufgeteilt nach Sektoren , 

dargestellt (vgl. Abbildung 21). Der Großteil des Verbrauchs fällt im Ist -Stand mit 91,2 % im 

Sektor Wohngebäude  an. Der Verbrauch des Sektors Gewerbe , Handel, Dienstleistung , In-

dustrie  nimmt anteilig 8,3 % jährlich ein. Der sonstige Verbrauch, der keinem der drei Sekto-

ren zugeordnet werden kann, beträgt ca. 0,5 %. Als Beispiele dafür können Wärmeverbräu-

che genannt werden, die in Gebäuden anfallen, die auf Grundlage des amtlichen Liegen-

schaftskatasterinformationssystems (ALKIS) keiner Gebäudeart zugeordnet werden können.  

 

Abbildung 21: Endenergie verbrauch  für Wärme aufgeteilt  nach Sektoren  

3.13.2  Anteil EE und unvermeidbarer Abwärme  an der Wärmeerzeugung  

Vom gesamten Endenergieverbrauch für die Wärmeerzeugung  werden im Ist -Stand bereits 

61 % auf Basis erneuerbarer Energien  gedeckt, was deutlich über dem deutschen Durch-

schnitt (17,7  %)11 liegt  (siehe Abbildung 22). Dabei nimmt die Biomasse als Energieträger 

 

 

11 Tischvorlage_Erneuerbare-Energien-in-Deutschland (bmwk.de)  
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https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/erneuerbare-energien-in-de-tischvorlage.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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den hauptsächlichen Anteil mit 52 % ein. Zur Ermittlung des erneuerbaren Stromanteils 

wurde der EE-Anteil am bundesweiten Stromverbrauch des Jahres 2023 verwendet, welcher 

nach der Bundesnetzagentur bei 55  % lag12. 

 

Abbildung 22: Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme am gesamten  Endenergie-
verbrauch   

  

 

 

12 Bundesnetzagentur veröffentlicht Daten zum Strommarkt 2023 (Bundesnetzagentur)  

39%
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nicht erneuerbar

erneuerbar

18 
GWh/a

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/20250103_smard.html
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3.13.3  Anteil  leitungsgebundene r Wärme  an der Wärmeerzeugung  

Der jährliche Endenergieverbrauch von 0,3 GWh/a, welcher über leitungsgebundene  Wärme  

abgedeckt ist, wird in Abbildung 23 differenziert nach Energieträgern dargestellt. Er wird zu 

100 % über feste Biomasse  erzeugt. 

 

Abbildung 23: Jährlicher Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme nach Energieträger  
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3.13.4  Anteil erneuerbarer Energien an leitungsgebundener Wärme  

Der zugehörige Anteil an erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme  an leitungs-

gebundener Wärme werden in Abbildung 24 dargestellt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die lei-

tungsgebundene Wärmeversorgung  entsprechend zu 100 % erneuerbar.  

 

Abbildung 24: Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme am jährlichen Endenergie-
verbrauch leitungsgebundener Wärme  
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3.13.5  Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger und Hausübergabestationen  

Beim Blick auf die Anzahl der  installier ten dezentralen Wärmeerzeuger und Hausübergabe-

stationen im Ist -Stand (siehe 3.9 mit Abbildung 12) ist zu sehen, dass der größte Anteil  der 

Wärmeerzeuger mit 57,7 % auf Biomasse basiert. Dies beruht auf einer hohen Anzahl an 

verbauten Kamin- und Kachelöfen, die in vielen Gebäuden zusätzlich zur Hauptheizung in-

stalliert sind. Heizölbetriebene Kessel machen 14,4 % und flüssiggas betriebene Kessel ma-

chen 2,3 % aus. Beim Energieträger Strom entfallen 2 ,2 % auf Stromdirekt - und 3,9 % auf 

Wärmepumpenheizungen . Bei den ausgewiesenen 8 Hausübergabestationen  handelt es 

sich um diejenigen, die für den Wärmeverb und (vgl. 3.7) gemeldet wurden . 

Außerdem werden als Zusatzwärmeerzeuger Solarthermieanlagen  verwendet. Der Anteil 

von 18,8 % wurde über eine Hochrechnung auf Grundlage der Angaben in der Fragebogen-

aktion ermittelt.  

3.14  Schutzgebiete  

Die örtlichen Schutzgebiete sind für die Bestands - und Potenzialanalyse von hoher Bedeu-

tung. Im Rahmen der Wärmeplanung lenken sie in unterschiedlichster Weise die Ausgestal-

tung der Wärmewendestrategie. Dabei spiegeln die vorkommenden Schutzgebiete in ihre r 

Größe und Struktur sowie dem zu schützenden Gutes eine stets spezifische Ausprägung des 

Gemeindegebiets wider, mit der sich in jeder Wärmeplanung individuell befasst werden 

muss. Teilweise werden durch Schutzgebiete Lösungsansätze erschwert oder verhinde rt, zu-

gleich zeigen Schutzgebiete dabei die Grenzen der umweltverträglichen Nutzung der regional 

vorkommenden Ressourcen auf. Im Rahmen der Schutzgüterabwägung ist diesbezüglich zu 

beachten, dass einerseits erneuerbare Energien nach § 2 Satz 1 EEG 2023 bzw. nach Art. 2 

Abs. 5 Satz 2 Bayerisches Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) und andererseits Anlagen zur Er-

zeugung oder zum Transport von Wärme nach § 1 Abs. 3 GEG im überragenden öffentlichen 

Interesse  liegen.  
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3.14.1  Trinkwasserschutzgebiete  

Trinkwasserschutzgebiete bedürfen aufgrund des wichtigen Schutzguts einer besonderen 

Beachtung. Neben der grundsätzlich ausgeschlossenen Nutzung von geothermischen Poten-

zialen ist auch die Nutzung anderer erneuerbarer Energiequellen innerhalb der Trinkwass er-

schutzgebiete erschwert.  

So ist die Nutzung von Windenergie und Biomasse in den Zonen I und II ausgeschlossen. 

Photovoltaiknutzung ist unter bestimmten Voraussetzungen auch in Zone II ausgewiesener 

Trinkwasserschutzgebiete möglich. In der niedrigsten Schutzkategorie, der Zone III,  sind die 

genannten Technologien nur nach ausführlicher Risikoprüfung und risikominimierender Maß-

nahmen sowie sorgfältiger Schutzgüterabwägung genehmigungsfähig.  

Für die Planung und Errichtung von Windkraftanlagen sowie von Freiflächensolaranl agen hat 

das Bayerische Landesamt für Umwelt jeweils Leitfäden veröffentlicht. Auf diese sei im Rah-

men weitergehender Planungen verwiesen. 13,14 

Der Deutsche Verein des Gas- ǶƩŖΥĘİǢǢŞǚŸİŏƁŞǢΥŞΫėΫΥσDėgĘτΥŹƇōǮΥİƩάΥŖİǢǢΥŖƇŞΥϊgŞŸŀƁǚλ

dungsanalyse und Risikoabschätzung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 

im konkreten Einzelfall zu dem Ergebnis kommen [kann], dass die mit einem Vorhaben ver-

bundenen Risiken aufgrund der örtlichen Begebenheiten, der besonderen Ausführung oder 

des besonderen Betriebsreglements sicher beherrscht werden können und somit eine Befrei-

ǶƩŹΥȎƴƩΥėŞǚōƴǮŞƩΥƇƧΥgǚǶƩŖǢİǮȠΥƧƾŹƞƇŏƁΥƇǢǮΫϋΥ15 

Nach der kommunalen Wärmeplanung sollte im Verlauf der Umsetzung deshalb eingehend 

geprüft werden, ob die ausgeschlossenen Schutzgebiete, insbesondere bei nicht ausreichend 

 

 

13 LfU-Merkblatt 1.2/8: Trinkwasserschutz bei Planung und Errichtung von Windkraftanlagen  

14 LfU-Merkblatt 1.2/9: Planung und Errichtung von Freiflächen -Photovoltaikanlagen in Trinkwasserschutzgebie-

ten 

15 Positionspapier des DVGW vom 19. April 2023 zur Erzeugung erneuerbarer Energie in Grundwasserschutzge-

bieten 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_128.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_129.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_129.pdf
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/aktuelles/stellungnahmen/dvgw-position-20230419-erneuerbare-energien-wasserschutzgebiete.pdf
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/aktuelles/stellungnahmen/dvgw-position-20230419-erneuerbare-energien-wasserschutzgebiete.pdf
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sichergestellter Energieversorgung im Gemeindegebiet, durch Berücksichtigung bestimmter 

Vorgaben dennoch energietechnisch erschlossen werden können. In nachfolgender Abbil-

dung 25 sind die Trinkwasserschutzgebiete für das Gebiet dargestellt.  

 

Abbildung 25: Trinkwasserschutzgebiete in der Gemeinde Birgland  [Datenquelle: Bayerisches Landes-
amt für Umwelt, www.lfu.bayern.de]  

3.14.2  Heilquellenschutzgebiete  

Heilquellenschutzgebiete genießen einen äquivalenten Schutz wie Trinkwasserschutzge-

biete der Zone I und II. Auch für Heilquellenschutzgebiete gelten Vorgaben hinsichtlich der 

Nutzung erneuerbarer Energien. So sind die Gebietsumgriffe ebenso vor Einwirkunge n durch 

Windkraftanlagen und Biomasseanlagen zu schützen. Die geothermische Nutzung ist grund-

sätzlich ausgeschlossen. 
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Im beplanten Gebiet sind während des Betrachtungszeitraumes keine Heilquellenschutzge-

biete bekannt.  

3.14.3  Biosphärenreservate  

Biosphärenreservate werden in einem ganzheitlichen Ansatz bewirtschaftet. Sie dienen ei-

nerseits dem langfristigen Naturschutz. Andererseits stehen Bildung, Forschung und die Ent-

wicklung nachhaltiger Nutzungskonzepte im Fokus. In der sogenannten Kernzone si nd 

menschliche Nutzungen in der Regel ausgeschlossen, in den weit größeren Pflegezonen und 

den Entwicklungszonen jedoch nicht. Naturnahe Landnutzung und ressourcenschonende Be-

wirtschaftung sind in diesen niedrigeren Schutzzonen möglich.  

In Bayern existieren zwei UNESCO-Biosphärenreservate. Zum einen das gänzlich in Bayern 

liegende Biosphärenreservat Berchtesgadener Land sowie das teils in Bayern, Hessen und 

Thüringen verortete Biosphärenreservat Rhön.  

Die energietechnische Erschließung in Form von Bioenergie-, Geothermie- oder Windener-

gienutzung ist in den Kernzonen ausgeschlossen. In den Pflege- und Entwicklungszonen ist 

nach Einzelfall zu entscheiden. 

Im beplanten Gebiet sind während des Betrachtungszeitraumes keine Biosphärenreservate 

bekannt.  

3.14.4  FFH-Gebiete 

Flora-Fauna-Habitat -Gebiete bilden zusammen mit den Europäischen Vogelschutzgebieten 

das Schutzgebiet-´ŞǮȠȏŞǚƚΥϊ´İǮǶǚİΥ͎͎͎͐ϋΫΥDƇŞΥĀƧǢŞǮȠǶƩŹΥȎƴƩΥ;İǶȎƴǚƁİōŞƩΥƇǢǮΥƇƩΥffn-

Gebieten erheblich erschwert. Nicht nur die Gebiete selbst stehen unter besonderem Schutz . 

Wird eine im FFH-Gebiet unter Schutz stehende Art durch Bauvorhaben oder anderes 

menschliches Wirken auch außerhalb des Gebietsumrisses (!) beeinträchtigt, ist eine Reali-

sierung nahezu unmöglich. Anders als bei üblichen Kompensationsmaßnahmen muss im 

Falle einer Realisierung des beeinträchtigenden Vorhabens der Erfolg der Ausgleichsmaß-

nahme erwiesenermaßen erbracht und vor dem Eingriff in das Schutzgebiet wirksam sein.  

Für die kommunale Wärmeplanung bedeutet dies, dass FFH -Gebiete möglichst von Maßnah-

men der Wärmewendestrategie freizuhalten sind. Nur wenn das geplante Vorhaben keine 
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räumlichen Alternativen besitzt, ist bei entsprechender Kompensation eine Umsetzung ge-

nehmigungsfähig. In nachfolgender Abbildung 26 sind die FFH-Gebiete für das beplante Ge-

biet dargestellt.  

 

Abbildung 26: FFH-Gebiete in der Gemeinde Birgland , Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, 
www.lfu.bayern.de]  

3.14.5  Vogelschutzgebiete  

Vogelschutzgebiete bilden zusammen mit den FFH -Gebieten das zusammenhängende Na-

ǮǶǚǢŏƁǶǮȠƩŞǮȠȏŞǚƚΥϊ´İǮǶǚİΥ͎͎͎͐ϋΫΥ ƩİƞƴŹΥȠǶΥffn-Gebieten ist der Eingriff in Vogelschutz-

gebiete ebenfalls unzulässig. Projekte müssen vor der Zulassung und Durchführung einge-

hend auf die Verträglichkeit mit den Schutzzwecken des Schutzgebiets überprüft werden. Im 

Allgemeinen gilt, dass zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses oder 
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ein Defizit zumutbarer Alternativen zum Eingriff in das Schutzgebiet gegeben sein müssen, 

um überhaupt ein Genehmigungsverfahren anzustreben (§ 34 Abs. 3 BNatSchG).  

Im beplanten Gebiet sind während des Betrachtungszeitraumes keine Vogelschutzgebiete 

bekannt. 

3.14.6  Landschaftsschutzgebiete  

Landschaftsschutzgebiete dienen dem Schutz von Natur und Landschaft. Sie haben den 

Zweck, den Naturhaushalt wiederherzustellen, zu erhalten oder zu entwickeln. Sie unter-

scheiden sich von den Naturschutzgebieten insofern, dass Landschaftsschutzgebiete zumeist 

großflächiger sind und geringere Nutzungsauflagen einhergehen, welche eher die Land-

schaftsbilderhaltung zum Ziel haben.  

Da die kommunale Wärmeplanung keinen unmittelbaren Einfluss auf das Landschaftsbild 

hat, ist von keiner maßgeblichen Beeinträchtigung der Wärmewendestrategie durch Land-

schaftsschutzgebiete auszugehen. Die Erschließung erneuerbarer Energieressourcen, insbe-

sondere die Windenergienutzung, beeinflusst das Landschaftsbild jedoch massiv. Aus die-

sem Grund sind vor Ort anliegende Landschaftsschutzgebiete im Rahmen der Potenzialana-

lyse zu berücksichtigen. In nachfolgender Abbildung 27 sind die FFH-Gebiete für das be-

plante Gebiet dargestellt.  



Bestandsanalyse    

70 

 

Abbildung 27: Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde Birgland , Datenquelle: Bayerisches Landes-
amt für Umwelt, www.lfu.bayern.de]  

3.14.7  Nationalparks  

In den beiden Nationalparks Bayerns, dem Nationalpark Bayerischer Wald und dem Natio-

nalpark Berchtesgaden ist es per Verordnung 16,17 verboten, bauliche Anlagen zu errichten 

oder die Lebensbereiche von Pflanzen und Tieren zu stören oder zu verändern. Es besteht die 

 

 

16 Verordnung über den Alpen - und den Nationalpark Berchtesgaden  

17 Verordnung über den Nationalpark Bayerischer Wald  

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayNatBGLV
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayNatWaldV
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Möglichkeit aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses Einzelfallgenehmigun-

gen zu erteilen. 

Gemeindegebiete, die sich innerhalb der Nationalparkgrenzen befinden, sind dennoch von 

der kommunalen Wärmeplanung auszuschließen. Weder der Bau von Wärmenetzen noch 

die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie sind mit dem Schutzzweck 

der Nationalparks vereinbar. Der Bau von Wärmenetzen ist dabei in aller Regel nicht massiv 

beeinträchtigt, da die Erschließung der Wärmenetzgebiete meist in bereits bebautem Gebiet 

erfolgt und hier üblicherweise Aussparungen des Gebietsumgriffs des Nationalpa rks beste-

hen. 

Im beplanten Gebiet sind während des Betrachtungszeitraumes keine Überschneidungen mit 

Nationalparks vorhanden.  

3.14.8  Naturparks  

Naturparks sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz einheitlich zu entwickelnde und zu pfle-

gende Gebiete, die überwiegend aus Naturschutz - oder Landschaftsschutzgebieten beste-

hen. 

In den Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten gelten die entsprechenden Schutzvor-

schriften und Einschränkungen. Dabei sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des 

Gebiets verändern und dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. Außerhalb dieser Ge-

biete gelten innerhalb  der Grenzen des Naturparks die Vorgaben aus der entsprechenden 

Naturparkordnung, die eine Nutzung in der Regel nicht strikt ausschließt. Hierbei können Vor-

gaben zur Risikominimierung oder zur Schaffung von Ausgleichsflächen etc. existieren.  Im 

beplanten Gebiet sind während des Betrachtungszeitraumes keine Überschneidungen mit 

Naturparks vorhanden. 
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3.14.9  Biotope  

Gesetzlich geschützte Biotope unterliegen dem Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes 

(siehe §§ 30, 39 Abs. 5 und 6 BNatSchG) und genießen dabei eine gleichwertige Schutzqua-

lität wie Naturschutzgebiete.  Im Zuge dessen sind die Beeinträchtigung dieses Schutzgebiets 

unzulässig und entsprechende Einschränkungen bei der Umsetzung von Wärmewendemaß-

nahmen zu berücksichtigen. Für die Wärmeplanung sind diese Gebietsumgriffe daher zu-

nächst auszuschließen. Im Einzelfall kann eine Maßnahme unter Umständen trotz des Schut z-

bedürfnisses genehmigungsfähig sein, daher ist dies bei fehlenden Alternativen zu beachten. 

In nachfolgender Abbildung 28 sind die Biotope für das beplante Gebiet dargestellt.  

 

Abbildung 28: Biotope in der Gemeinde Birgland  [Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, 
www.lfu.bayern.de]
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3.14.10  Überschwemmungsgebiete  

Überschwemmungsgebiete haben für die kommunale Wärmeplanung einen untergeordne-

ten Leitungseffekt. Einerseits können solche Gebiete großflächige Bereiche einer Gemeinde 

überspannen, weswegen die Gebiete nicht von Beginn an ausgeschlossen werden sollten. 

Andererseits ist jedoch zu beachten, dass die Versorgungssicherheit in Hochwasserperioden 

durch die Errichtung relevanter Anlagen der Wärmeversorgung in Überschwemmungsgebie-

ten gefährdet werden kann. Auch die Projektfinanzierung, die sogenannte Bankability, u nd 

die Versicherbarkeit der Anlagen stellt in Überschwemmungsgebieten ein Projektrisiko dar. 

Rechtlich gesehen gilt ein grundsätzliches Bauverbot in Überschwemmungsgebieten ( vgl. 

§ 78 Abs. 4 WHG), praktisch sind die wesentlichen Anlagen, die für die kommunale Wärme-

versorgung errichtet werden müssen, durch die Ausnahmen in § 78 Abs. 5 WHG im Einzelfall 

genehmigungsfähig.  

Da Grundwasser- und vor allem Flusswasserwärmepumpen aufgrund ihrer Art der Wärme-

quelle häufig in Überschwemmungsgebieten liegen können, werden Überschwemmungsge-

biete in der Wärmeplanung gesondert betrachtet.  

Im beplanten Gebiet sind während des Betrachtungszeitraumes keine Überschwemmungs-

gebiete bekannt. 

3.14.11  Bodendenkmäler  

Bodendenkmäler können großflächig und weiträumig verstreut vorliegen. Sie sind bereits 

früh während der kommunalen Wärmeplanung aufgrund der von ihnen ausgehenden Pro-

jektrisiken zu berücksichtigen. Es ist von großer Bedeutung über die genaue Verortung der 

Bodendenkmäler Kenntnis zu besitzen, bevor die Planungen zur Wärmewendestrategie be-

ginnen. Der wichtigste Anhaltspunkt ist hierfür der Bayerische Denkmal -Atlas.  

Teilweise können Fundorte von archäologischen Gegenständen massive Verzögerungen im 

Bauablauf verursachen, weshalb die betroffenen Bereiche im Rahmen der Planung möglichst 

unberücksichtigt bleiben sollten. Nur im Falle fehlender Alternativen ist die Beplan ung der 

als Bodendenkmal belegten Gebiete zu erwägen.  
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In nachfolgender Abbildung 29 sind die Bodendenkmäler für das beplante Gebiet dargestellt.  

Diese müssen bei zukünftigen Planungen selbstredend beachtet werden und könnte mögli-

che Vorhaben erschweren und / oder verlangsamen. 

 

Abbildung 29: Bodendenkmäler in der Gemeinde Birgland , [Datenquelle: Bayerisches Landesamt für 
Umwelt, www.lfu.bayern.de]  
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4 Potenzialanalyse  

Im nachfolgenden Kapitel werden die Potenzialanalyse  und deren Ergebnisse dargestellt 

und diskutiert. Im Rahmen dieser Untersuchung werden unter Beachtung vorhandener 

Schutzgebiete verschiedene Aspekte beleuchtet, darunter Einsparpotenziale  aufgrund von 

Sanierungsmaßnahmen , Grünstrompotenziale  sowie erneuerbare Wärmepotenziale . Einen 

Überblick gibt Abbildung 30: 

 

Abbildung 30: Übersicht über den Potenzialbegriff  

Das theoretische Potenzial  

Das theoretische Potenzial ist als das physikalisch  vorhandene Energieangebot  einer be-

stimmten Region in einem bestimmten Zeitraum definiert. Das theoretische Potenzial ist dem-

nach z. B. die Sonneneinstrahlung innerhalb eines Jahres, die nachwachsende Biomasse einer 

bestimmten Fläche in einem Jahr oder die kinetische Energie des Windes im Jahresverlauf. 

Dieses Potenzial kann als eine physikalisch abgeleitete Obergrenze aufgefasst werden, da 

aufgrund verschiedener Restriktionen in der Regel nur ein deutlich geringerer Teil nutzbar ist.  
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Das technische Potenzial  

Das technische Potenzial umfasst den Teil des theoretischen Potenzials, der unter den gege-

benen Energieumwandlungstechnologien und unter Beachtung der aktuellen gesetzlichen 

Rahmenbedingungen erschlossen werden kann. Im Gegensatz zum theoretischen Potenzial 

ist das technische Potenzial veränderlich (z. B. durch Neu- und Weiterentwicklungen) und 

vom aktuellen Stand der Technik abhängig.  

Das wirtschaftliche Potenzial  

Das wirtschaftliche Potenzial ist der Teil des technischen Potenzials, der unter Berücksichti-

gung ökonomischer Kriterien  in Betracht gezogen werden kann. Die Erschließung eines Po-

tenzials kann beispielsweise wirtschaftlich sein, wenn die Kosten für die Energieerzeugung 

in der gleichen Bandbreite liegen wie die Kosten für die Energieerzeugung konkurrierender 

Systeme.  

Das erschließbare Potenzial  

Unter dem erschließbaren Potenzial versteht sich der Teil des technischen und wirtschaftli-

chen Potenzials, der aufgrund verschiedener, weiterer Rahmenbedingungen  tatsächlich  er-

schlossen  werden kann. Einschränkend können dabei beispielsweise die Wechselwirkung 

mit konkurrierenden Systemen sowie die allgemeine Flächenkonkurrenz sein.  

4.1 Energieeinsparpotenzial durch Sanierungen  

Zur Abschätzung der zukünftigen Entwicklung des Wärmebedarfs wird ein gebäudescharfes 

Sanierungskataster  erstellt. Für Wohngebäude wird die Berechnung mit der Maßgabe einer 

sehr ambitionierten Sanierungsrate der Wohngebäudefläche von 2 % pro Jahr  durchgeführt. 

Im Mittel soll in diesem Szenario durch Einsparmaßnahmen ein spezifischer Wärmebedarf  

von rund 100  kWh/m²  erreicht werden. Bis zum Jahr 2045 kann somit eine Reduktion des 

Wärmebedarf s um 11 % auf 15,97 GWh  erreicht werden, was einer Einsparung von 2,05 

GWh entspricht  (vgl. Abbildung 31). Die hier angesetzte Sanierungsrate und Sanierungstiefe 
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liegen deutlich über dem Bundesdurchschnitt im Jahr 2024 von ca. 0,69 %18. Zur Steigerung 

der Sanierungsquote in Richtung der 2 %  sind diverse Maßnahmen auf unterschiedlichen 

Ebenen zu ergreifen. Einerseits ist die Förderkulisse attraktiver zu gestalten, während der 

Fachkräftemangel in der Baubranche aktiv zu bekämpfen ist. Darüber hinaus müssen die Ent-

scheidungsträger und damit im überwiegenden  Maße die Eigentümer von Privathaushalten 

über die Vorteile energetischer Sanierungen aufgeklärt werden. Die Öffentlichkeitskommu-

nikation ist in diesem Bereich deutlich zu intensivieren.  

 

Abbildung 31: Entwicklung  des Endenergieverbrauches für Wärme über Sanierungen  

4.2 Potenziale aus Erneuerbaren Energien  

Im Folgenden werden die Potenziale aus erneuerbaren Energien für die Wärme - und Strom-

produktion im Gemeindegebiet von Gemeinde Birgland dargestellt.  

 

 

18 Energetische Sanierungen bleiben auf geringem Niveau (geb-info.de) 
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https://www.geb-info.de/denkmal-und-altbau/klimaziele-energetische-sanierungen-bleiben-auf-geringem-niveau
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4.2.1 Biomasse 

Bei den Biomassepotenzialen wird unterschieden zwischen fester Biomasse in Form von 

Waldderbholz, Flur - und Siedlungsholz und Altholz, sowie gasförmiger Biomasse in Form 

von Biogas. Die beiden Potenziale sind in den nachfolgenden Unterabschnitten beschrieben.  

4.2.1.1 Feste Biomasse 

Für die Ermittlung der Biomassepotenziale im Gebietsumgriff der Kommune wird auf Daten 

der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft ( LWF ) zurückgegriffen. Diese 

Daten geben Auskunft über die aus den Wäldern jährlich nutzbaren Energiepotenziale pro 

Kommune. Zusätzlich wird auf Daten des Bayerischen Landesamts für Umwelt ( LfU ) zurück-

gegriffen, welches die angefallene Altholzmenge der vergangenen Jahre pro Landkreis aus-

weist.  

Die Potenziale des LWF beziehen sich zum einen auf Derbholz , damit wird die oberirdische 

Holzmasse über 7 cm Durchmesser mit Rinde bezeichnet.19 Diese Daten beinhalten unter an-

derem Fernerkundungsdaten, Daten aus der dritten Bundeswaldinventur und aus einer Holz-

aufkommensmodellierung. Das bedeutet, dass der Waldumbau sowie die aktuelle Holznut-

zung nach Besitzart mitberücksichtigt wird. Es handelt sich dabei um wirtschaftliche Poten-

ziale unter der Annahme einer zukünftig veränderten Baumartenzusammensetzung. Mit die-

sem Datensatz ist jedoch keine Auskunft  darüber möglich, in welchem Umfang die Poten -

ziale bereits genutzt  werden oder in welchem Umfang sie tatsächlich verfügbar gemacht  

werden können. 

 

 

19 Weitere Informationen: https://gdk.gdi -de.org/geonetwork/srv/api/records/fa366654 -3716 -43d8 -9aad-

ef9f44ad16ec  

https://gdk.gdi-de.org/geonetwork/srv/api/records/fa366654-3716-43d8-9aad-ef9f44ad16ec
https://gdk.gdi-de.org/geonetwork/srv/api/records/fa366654-3716-43d8-9aad-ef9f44ad16ec
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Zudem gibt das LWF eine Auskunft über die Potenziale, die sich aufgrund von Flur -  und 

Siedlungsholz 20 ergeben. Darunter fallen Gehölze, Hecken und Bäume im Offenland (bei-

spielsweise Straßenränder, Parks, Gärten, etc.). 

Die Daten der Abfallbilanz des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) weisen landkreis-

scharf das angefallene Altholz  aus. Unter der Annahme einer anteiligen energetischen Nut-

zung des Altholzes kann hieraus ebenso ein Potenzial zur Wärmeerzeugung aus der Kom-

mune ermittelt werden.  

Basierend auf den vorhergehend beschriebenen Daten des LWF und des LfU konnte somit 

ein theoretisches Potenzial von insgesamt 34 GWh  ermittelt werden. Dabei gehen 33,4 GWh 

auf Waldderbholznutzung und 0,5 GWh auf die Nutzung von Flur - und Siedlungsholz zurück. 

Aus der Verwertung von Altholz kann ein Potenzial von 0, 1 GWh abgegriffen werden, wie 

Abbildung 32 zeigt.  Hier wird auch ersichtlich, dass das Waldholzpotential 185  % des aktu-

ellen Wärmeverbrauches ausmacht, sodass die Gemeinde Birgland laut Statistik also ohne 

Probleme komplett über Biomasse aus dem eigenen Gemeindegebiet versorgt werden 

könnte.  

Zum Realabgleich wurde die aktuelle jährliche Menge an erzeugten Hackschnitzeln von der 

Waldbauernvereinigung Illschwang -Birgland W.V. erfragt. Angegeben wurden ca. 4.500 

Schüttraummeter (srm), was einer Energiemenge von ca. 3,4 GWh und somit 19% des Ge-

samtwärmebedarfes der Gemeinde Birgland entspricht. Da nur ein gewisser Teil der anfal-

lenden Holzmengen über die WBV vermarktet werden, bestätigt diese Aussage die Einschät-

zung, dass die Gemeinde Birgland über eigene Waldflächen mit Wärme versorgt werden 

kann. 

 

 

20 Weitere Informationen: https://gdk.gdi -de.org/geonetwork/srv/api/records/5a3a64c9 -230b -44f9 -a444-

565e6745be4e  

https://gdk.gdi-de.org/geonetwork/srv/api/records/5a3a64c9-230b-44f9-a444-565e6745be4e
https://gdk.gdi-de.org/geonetwork/srv/api/records/5a3a64c9-230b-44f9-a444-565e6745be4e
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Abbildung 32: Statistisches Gesamtpotenzial Holz  

Für einen Überblick werden in Abbildung 33 die Besitzverhältnisse der Waldflächen im be-

planten Gemeindegebiet dargestellt. Deutlich zu erkennen ist der hohe Anteil an Privatwald-

flächen, die teilweise durch die Waldbesitzervereinigung  Illschwang vermarktet werden. Die 

íǮİİǮǢȏİƞŖŸƞŀŏƁŞƩΥŹŞƁƾǚŞƩΥȠǶƧΥåŞȎƇŞǚΥϊíǶƞȠōİŏƁϋΥŖŞǢΥfƴǚǢǮōŞǮǚƇŞōŞǢΥíŏƁƩİƇǮǮŞƩōİŏƁΫΥ Ƕλ

ßerdem sind wenige Flächen in Gemeindehand. 
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Abbildung 33: Besitzarten der Waldflächen auf Gemeindegebiet (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, 
II.)  

Zu den ermittelten Biomassepotenzialen wurde ebenso die Stellungnahme  des zuständigen 

Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ( AELF) Amberg-Neumarkt eingeholt. Da-

bei wurde Auskunft bezüglich der Zusammensetzung des Waldes i m Birgland gegeben. Die 

Waldfläche wird auf ca. 3.0 01 ha geschätzt. Im Kommunalwald soll en laut Aussage des 

AELF ca. 10-20 % der anfallenden Holzmengen, im Privatwald ca. 30-40 % (hauptsächlich 

in der Eigenverwertung)  energetisch verwertet werden . Außerdem sei in Zukunft mit einem 

steigenden Energieholzanteil aus der Vornutzung (Pflege des wachsenden Laubholzbestan-

des) zu rechnen. 

Generell lässt sich sagen, dass die Nutzung von Biomasse in der Wärmeversorgung eine 

nachhaltige und bezahlbare Option darstellen kann. Aus ökologischer Sicht sollte jedoch der 
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Brennstoff aus der Region bezogen werden. Es ist bei der Nutzung von Biomasse darauf hin-

zuweisen, dass die mittel - und langfristigen Kosten für den Brennstoff je nach Szenario stark 

steigen können, wenn durch die fortschreitende Energiewende andere Sektoren vermehrt auf 

die Nutzung von Biomasse setzen (z. B. Prozesswärme in der Industrie). Im Zusammenhang 

mit dem Aufbau von Wärmenetzen kann die Nutzung von Biomasse u.  U. eine sinnvolle Über-

gangstechnologie für den Aufbau der Netzinfrastruktur darstellen.  

Die Einbindung der Biomasse in die Wärmeversorgung bringt preisbedingt zunächst den Vor-

teil mit sich, dass hohe Anschlussquoten bedingt durch den vergleichsweise niedrigen Wär-

mepreis zum aktuellen Betrachtungszeitpunkt erreicht werden können. Bei der Erric htung ei-

ner Heizzentrale, die den Energieträger Biomasse verwendet, sind dennoch einige Punkte be-

reits im Vorfeld zur Berücksichtigung zu empfehlen. So sollte das Heizwerk von Beginn an 

bereits so geplant werden, dass auch eine Umrüstung auf andere Technol ogien, wie bei-

spielsweise Großwärmepumpen, möglich sein sollte. Ebenso sollten bereits andere Energie-

träger beim Aufbau eines Wärmenetzes mit integriert werden. So kann beispielsweise ein 

Wärmeerzeugerpark so geplant werden, dass im Sommer der Wärmebedarf primär über 

Wärmepumpen oder Solarthermie gedeckt werden kann und damit die Biomasse nicht die 

alleinige Versorgung übernimmt. Bedingt durch die starke Abhängigkeit von den lokalen Ver-

hältnissen können die Biomassepotenziale sehr stark schwanken. Eine Nutzung von Bio-

masse als Energieträger erfordert deshalb unter Umständen eine Einzelfallbetrachtung bzw. 

eine Entscheidung im Einzelfall. Das Nachhaltigkeitskriterien für Biomasse werden darüber 

hinaus in der EU-Richtline 2018/2001 (RED II) 21 geregelt und sind für die Nutzung von Bio-

masse als erneuerbarer Energieträger zu berücksichtigen. 

4.2.1.2 Gasförmige Biomasse  

Zur Ermittlung des theoretischen Biogaspotenzials wird auf Daten des Bayerischen Landes-

amtes für Statistik ( LfStat ) und des Bayerischen Landesamtes für Umwelt ( LfU ) zurückge-

 

 

21 RED II Richtlinie 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32018L2001
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griffen. Konkret werden für den Gebietsumgriff der Kommune Daten über die aktuelle Ge-

bietsflächenverteilung , den Viehbestand  und die jährlich anfallende Menge an Bioabfällen  

erhoben. Daraus lässt sich unter der Annahme, dass ein bestimmter Anteil der zur Verfügung 

stehenden landwirtschaftlichen Nutzfläche für den Anbau von Energiepflanzen genutzt wird 

und diese anschließend zu Biogas verarbeitet werden, ein Potenzial bestimme n. Darüber hin-

aus wird, basierend auf den Daten zum Viehbestand, das Potenzial aus Gülle bestimmt. 

Ebenso wird der Potenzialberechnung zu Grunde gelegt, dass der jährlich anfallende Bioab-

fall vollständig zur Erzeugung von Biogas genutzt werden kann. Das hieraus ermittelte Po-

tenzial versteht sich als theoretisches Potenzial zur Erzeugung von Biogas mittels lokaler 

Ressourcen und ist somit auch zunächst unabhängig davon zu betrachten, ob Biogasanlagen 

im Gemeindegebiet vorhanden sind.  

Insgesamt kann ein theoretisches Biogaspotenzial von ca. 23,5 GWh  bestimmt werden. Da-

von stammen 62 % aus Erntehaupt- und -nebenprodukten, 2 % aus organischem Abfall und 

36 % aus Gülle und Festmist. 

In Abbildung 34 wird das auf statistischen Datenquellen basierende Biogaspotenzial sowie 

die daraus theoretisch über Blockheizkraftwerke zu erzeugende Abwärmemenge mit dem 

aktuellen Endenergieverbrauch für Wärme verglichen. Das gesamte Biogaspotenzial könnte 

etwa 130  % des aktuellen Endenergieverbrauchs für Wärme decken. Würde das Gas über 

Blockheizkraftwerke verstromt werden, könnte n mit der entstehenden Abwärme 35 % des 

Gesamtwärmebedarf s gedeckt werden.  



Potenzialanalyse    

84 

 

Abbildung 34: Gegenüberstellung Biomasse - und Biogaspotenzial mit Gesamtwärmeverbrauch  

Im Gemeindegebiet der Gemeinde Birgland besteht derzeit eine Biogasanlagen. Die Anlage 

im Ortsteil Ammerried  ist für eine Wärmenutzung in einem Wärmenetz jedoch zu exponiert, 

die umliegenden Gebäude werden zum Großteil mit Abwärme versorgt . 
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4.2.2 Umweltwärme  

Ein zentraler Baustein hin zu einer nachhaltigen Wärmeversorgung ist die Erschließung von 

Umweltwärmequellen. Im Rahmen der Potenzialanalyse werden insgesamt fünf Arten von 

Umweltwärmequellen geprüft: Umgebungsluft, oberflächennahe Erdwärme, tiefe Erd-

wärme, Grundwasser und Oberflächengewässer. Eine Ersteinschätzung zur Nutzung von 

oberflächennaher Geothermie und Grundwasser erfolgt mit Hilfe des Umweltatlas Bayern . 

Die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten von Umweltwärmequellen sind in den folgenden 

Kapiteln dargestellt. Dabei wird auf geeignete Wärmepumpentechnologien eingegangen, die 

zur Nutzbarmachung dieses Potenzials erforderlich wären. Sofern Wärmepumpen zum Ein-

satz kommen, ist neben der thermischen Leistung auch die erforderliche elektrische Leistung 

zu beachten. Ein limitierender Faktor kann das Stromnetz sein, das unter Umständen nicht für 

die benötigte elektrische Leistung einer Wärmepumpe ausgelegt ist. Dem kann jedoch 

grundsätzlich durch netzverstärkende Maßnahmen Abhilfe geschaffen werden.  

4.2.2.1 Umgebungsluft  

Die thermische Nutzung der Umgebungsluft als Energiequelle mittels Wärmepumpe ist 

grundsätzlich ohne Beschränkung möglich. Beim Einsatz von Luft -Wärmepumpen ist ledig-

lich zu beachten, die Schallemissionen möglichst gering zu halten, um die Anwendung dieser  

Art von Wärmepumpen so allgemeinverträglich wie möglich zu gestalten. Je nach Bundes-

land gelten für Wärmepumpen unterschiedliche Abstandsregelungen zu anderen Grundstü-

cken und Gebäuden22. 

4.2.2.2 Tiefe Geothermie  

Im Bereich der geothermalen Energiegewinnung wird ab einer Bohrtiefe von 400  m ȎƴƩΥϊTie-

fer Geothermie ϋΥŹŞǢǗǚƴŏƁŞƩΫ Auch hier können Erdsonden zum Einsatz kommen oder direkt 

heißes Thermalwasser entnommen und nach der Wärmeentnahme wieder zurückgepumpt 

werden. Neben der direkten Nutzung der tiefen Erdwärme für Heizzwecke, wird sie in einigen 

 

 

22 Es gelten die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), sowie die jeweilige Landesbauordnung.  
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Anlagen auch zur Erzeugung von Elektrizität genutzt. Die dafür benötigte Temperatur liegt 

mit etwa 90 °C jedoch deutlich über dem Niveau der ausschließlich thermischen Nutzung.  

Als Herausforderung für die Nutzung tiefer Geothermie sind die hohe Standortabhängigkeit 

und die Investitionsintensität zu nennen. Liegen keine genauen Daten vor, sind kosteninten-

sive Probebohrungen durchzuführen, die ein Projekt bereits im Planungszeitrau m belasten 

können. 

Die Temperaturverteilung in 750 m unter Gelände ist in Abbildung 35 dargestellt. In der Ge-

meinde Birgland  liegen die Temperaturen in dieser Tiefe unter 35  °C, weshalb nicht von sig-

nifikanten thermischen Energiequellen ausgegangen werden kann.  
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23Abbildung 35: Temperaturverteilung in 750 m unter Gelände (°C )

4.2.2.3 Oberflächennahe Geothermie  

Geothermische Potenziale sind hinsichtlich ihrer zeitlichen Verfügbarkeit  besonders attrak-

tiv, wenngleich die geografische Verfügbarkeit  umso komplexer ist. Zur direkten Wärmeer-

zeugung sollten Temperaturen von mindestens 60  °C, idealerweise mehr als 70 °C, vorliegen. 

Dies ist jedoch nur selten der Fall. Wenn entsprechend tief  gebohrt wird, lassen sich die ge-

forderten Temperaturen jedoch ggf. erreichen (siehe Erdwärmesonden und Tiefe Geother-

mie). 

 

 

23 Energieatlas Bayern unter: https://www.karten.energieatlas.bayern.de  

Birgland  
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Wird mithilfe einer Wärmepumpe  das Temperaturniveau zusätzlich angehoben, reichen auch 

die unterjährig verfügbaren Umgebungstemperaturen  (vgl. 4.2.2.1). Der Vorteil des Wärme-

entzugs aus dem Boden, im Gegensatz zur Luft, besteht darin, dass die Bodentemperatur 

aufgrund der thermischen Trägheit  des Mediums über den Jahresverlauf nahezu konstant 

hoch ist. Hieraus ergeben sich höhere Effizienzen  in der Wärmeerzeugung. Grundsätzlich 

stehen zwei verschiedene Technologien für die thermische Nutzung oberflächennaher Ge-

othermie zur Verfügung: Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren.  

Erdwärmesonden  

Bei der vertikalen Nutzung oberflächennaher Geothermie mittels Bohrungen spricht man von 

Erdwärmesonden. Üblicherweise sind die Bohrungen für kleinere Anwendungen dabei auf 

eine Tiefe von 100 m begrenzt. Tiefergehende Bohrungen unterliegen dem Bergrecht, 

wodurch aufwändigere Genehmigungsverfahren zu erwarten sind.  

Im betrachteten Gebiet der Gemeinde Birgland ist gemäß Abbildung 36 ersichtlich, dass laut 

der Erstauskunft im Umweltatlas Bayern  die Nutzung von Erdwärmesonden aus hydrogeo-

logischen, geologischen oder wasserwirtschaftlichen Gründen überwiegend nicht möglich ist 

(rote und orange Flächen). Nichtsdestotrotz wurden im Gemeindegebiet bereits Erdsonden 

gebohrt (vgl. Abbildung 13). Daraus ist zu schließen, dass eine oberflächennahe geothermi-

sche Nutzung mittels Erdwärmesonden bislang nach Einzelfallprüfung möglich war. Ob dies 

auch zukünftig der Fall sein wird, ist bei den zuständigen Behörden zu erfragen. Eine Probe-

bohrung ist un bedingt zu empfehlen, auch um eine genaue Sondeneinbautiefe ermitteln zu 

können. 
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Abbildung 36: Potenziale für Erdwärmesonden (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, II.) [Datenquelle: 
Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.ifu.bayern.de]  

Erdwärmekollektoren  

Erdwärmekollektoren bestehen aus einer Anordnung horizontal verlegter Rohre. Sie werden 

grundsätzlich oberflächennah  verlegt, meist in einer Tiefe zwischen 1,2 und 1,5  m. Soll die 

Kollektorfläche zusätzlich ackerbaulich genutzt werden, sind entsprechend höhere Sicher-

heitsabstände einzuhalten.  

Da das Erdreich als Wärmequelle genutzt wird, kühlt sich die Bodenstruktur beim Wärme-

entzug leicht ab. Bei fachgerechter  Kollektorauslegung sind jedoch keine umweltschädli-

chen Auswirkungen  zu befürchten. Über die wärmeren Monate wird die Kollektorfläche 

durch Sonneneinstrahlung  und Niederschläge  wieder regeneriert . 
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Die nachfolgende Karte (vgl. Abbildung 37) zeigt, welche Bereiche im beplanten Gebiet für 

die Ausbeutung geothermischer Potenziale durch Erdkollektoren ungeeignet  sind. Im We-

sentlichen handelt es sich hierbei um Wasserschutzgebiete  (rote Bereiche), die aus offen-

sichtlichen Gründen kein Potenzial in dieser Kategorie ergeben. Die grünen  Flächen weisen 

eine uneingeschränkte  Nutzungsmöglichkeit von Erdwärmekollektoranlagen auf. Zu beach-

ten ist, dass für die Versorgung von Wärmenetzen aufgrund der hohen Wärmebedarfsmen-

gen oft sehr große Flächen mit Erdwärmekollektoren erforderlich sind. Ihre Nutzung eignet 

sich daher in erster Linie für Anwendungen im dezentral en Bereich. 

 

  

Abbildung 37: Potenziale für Erdwärmekollektoren (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, II.) [Daten-
quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.ifu.bayern.de]   
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4.2.2.4 Grundwasser  

Eine weitere Möglichkeit der Geothermie -Nutzung ist der Entzug von Wärme aus dem Grund-

wasser. Hierbei ergeben sich jedoch besondere Herausforderungen aufgrund der hohen 

Schutzbedürftigkeit des Grundwassers . Neben grundsätzlich ausgeschlossenen Bereichen, 

wie Wasserschutzgebieten , ist die Durchteufung mehrerer Grundwasserstockwerke wasser-

rechtlich unzulässig. Darüber hinaus ergeben sich Vorgaben an die Reinhaltung und Wieder-

einleitung des Grundwassers in den Grundwasserleiter, aus dem das Wasser zuvor entnom-

men wurde. 

In Flussnähe lässt sich die Bereitstellung von Umweltwärme durch Uferfiltratbrunnen  er-

möglichen. Grund dafür ist, dass in diesen Bereichen mit einer erhöhten Grundwasserergie-

bigkeit aufgrund des Uferbegleitstroms  des Flusses zu rechnen ist. In den sonstigen Gebie-

ten  ist die Grundwasserentnahme mittels Tiefbrunnen  nicht möglich. Zur Nutzbarmachung 

werden ein Förderbrunnen und ein Schluckbrunnen gebohrt. Bei der Planung  ist insbeson-

dere auf die Zusammensetzung  des Wassers zu achten, da Mineralien und gelöste Metalle 

zur Verockerung der Bohrungen führen können. Auch die Sauerstoffgehalte  und pH-Werte  

sind im Rahmen detaillierter Untersuchungen zu messen, bevor das geothermische Potenzial 

einer Grundwasserquelle genutzt werden kann.  

Die folgende Abbildung 38 gibt Aufschluss über das wasserrechtlich mögliche Potenzial, et-

waige Grundwasserzusammensetzungen, die das Erschließen der geothermischen Quelle 

unter Umständen erschweren oder unwirtschaftlich machen, sind hierbei nicht Bestandteil 

der Betrachtung. 



Potenzialanalyse    

92 

   

 

 

Abbildung 38: Potenziale für Grundwasserwärmepumpen (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, II.) 
[Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.ifu.bayern.de ]  

In den rot gekennzeichneten Wasserschutzgebieten sowie den blau gekennzeichneten Ge-

wässerflächen ist die Nutzung ausgeschlossen. Dem Vorhaben entgegenstehende Belange 

hydrogeologischer oder wasserwirtschaftlicher Natur sind durch die orangenen Flächen ge-

kennzeichnet. 

  

http://www.ifu.bayern.de/
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4.2.2.5 Fluss- oder Seewasser  

Durch das Gemeindegebiet der Gemeinde Birgland verlaufen keine Fließgewässer  oder lie-

gen keine stehenden Gewässer, die aus wärmeplanerischer Sicht von Interesse sind. 

4.2.3 Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen  

In diesem Abschnitt werden Potenziale zur Stromerzeugung mittels erneuerbarer Energien 

dargestellt. Der Abschnitt umfasst sowohl Photovoltaikanlagen auf Dächern als auch auf 

Freiflächen, sowie das Potenzial aus Windkraft - und Wasserkraft anlagen. Die Stromerzeu-

gung mit Hilfe von EE-Anlagen wird vor dem Hintergrund untersucht, dass mögliche Wär-

mepumpen für Wärmenetze weitgehend mit erneuerbarem Strom betrieben werden sollen.  

4.2.3.1 PV-Aufdacha nlagen  

Die vorhandenen Dachflächen in der Gemeinde Birgland bieten nach Angaben des Solarpo-

tenzial-Katasters des Energieatlas Bayern ein erhebliches Potenzial für die Stromproduktion 

durch Photovoltaikanlagen. Bis zum 31.12.2023  konnte ein Ausbaustand mit einer Jahres-

stromproduktion von 3.194  MWh/a erreicht werden, was einem Ausbaugrad von  14,4 % 

entspricht. Das verbleibende PV-Potenzial auf den Dachflächen beläuft sich somit auf 18.950 

MWh pro Jahr. Alternativ zur Nutzung für Photovoltaik bietet sich ein Solarth ermie-Potenzial  

für die Warmwasserbereitung in Höhe von 2.602  MWh /a. 

Das Dachflächenpotenzial aufgeteilt nach Gebäudenutzungsart wird in Abbildung 39 darge-

stellt. Die Verteilung des PV-Dachflächenpotenzials nach Nutzungsart zeigt , dass Unbe-

heizte Gebäude  mit 63,6 % den größten Anteil ausmachen. Wohngebäude  tragen mit 

27,4 % bei, während  Gebäude für GHDI  7,6 % des Potenzials darstellen. Öffentliche Ge-

bäude  steuern 1 % bei, Sonstige Gebäude 6 %. 
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Abbildung 39: PV-Potenzial auf Dachflächen  nach Gebäudenutzungsart

4.2.3.2 PV-Freiflächena nlagen  

Für die Gemeinde Birgland wurde bereits 20 19 ein Konzept für Freiflächen-Photovolt aikan-

lagen erstellt. Im Konzept wurden Vorauswahlflächen für die Nutzung von Freiflächen -PV-

Anlagen festgelegt  (vgl. Abbildung 40). 

27,4 %

1,0 %
2,5 %
2,9 %

63,6 %

6,0 % Wohngebäude

Öffentliche Gebäude

Gebäude
Gewerbe/Handel/Dienstleistungen

Industrielle Gebäude

Unbeheizte Gebäude

Sonstige Gebäude

22,1
GWh
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Abbildung 40 : Vorauswahl PV -Sonderflächen  Stand 2019  (weiß umrandet) , Bestandsanlage bei Sunzen-
dorf mit Punkt markiert  (Quelle Gemeinde)  

Bis zum Bearbeitungsende im April  2025 wurde eine Freiflächenanlage mit  1,5 MW peak bei 

Sunzendorf in Betrieb genommen (siehe ebenfalls Abbildung 40).  
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4.2.3.3 Windkraftanlagen  

Im Gemeindegebiet sind bis zum Ende des Bearbeitungszeitraumes im April  2025 3 Wind-

kraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 8,55 MW in Betrieb. Darüber hinaus sollen bei 

Poppberg 3 weitere Anlagen , in vom Regionalen Planungsverband Oberpfalz -Nord ausge-

wiesenen Vorrangf lächen, errichtet werden . 

4.2.3.4 Wasserkraft  

Die bayerische Staatsregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Stromerzeugung aus Wasser-

kraft bis 2025 auf 23 -25 % zu erhöhen. Die größten Potenziale liegen in der Nachrüstung 

und Modernisierung bestehender größerer Anlagen durch Änderung des Nutzungsumfangs, 

Erhöhung der Wirkungsgrade und optimierte Steuerung. Auch bei kleinen Wasserkraftwer-

ken besteht teilweise ein Potenzial zur Optimierung.  

Derzeit befindet sich im Gemeindegebiet der Gemeinde Birgland kein W asserkraftwerk.  

4.2.4 Solarthermie  

Für die Warmwasserbereitung besteht laut EnergieAtlas Bayern  ein theoretisches Potenzial 

für Solarthermieanlagen auf Dachflächen in Höhe von 2.602  MWh/a . Da aber auf Dachflä-

chen auch Photovoltaik (PV)-Anlagen errichtet werden können, steht dieses Potenzial in Tei-

len oder gänzlich in Konkurrenz zum PV-Potenzial auf Dachflächen. 

4.3 Wasserstoff und grünes Gasnetz  

Die Nutzung von Wasserstoff für Zwecke der Wärmeversorgung wird in Fachkreisen bislang 

kontrovers diskutiert.  Solange Wasserstoff nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung 

steht, sollte der Einsatz dort erfolgen, wo eine Dekarbonisierung anderweitig schwer zu er-

reichen ist. Hierzu zählen u. a. die Mineralölwirtschaft, die Stahlherstellung und die Chemie-

industrie. Für die Transformation des Energiesystems werden voraussichtlich bedeutende 

Mengen Wasserstoff importiert werden müssen.  Da in der Gemeinde Birgla nd kein Gasnetz 

vorliegt, kann auch die Erschließung mit Wasserstoff aus dem Kernnetz ausgeschlossen 

werden.  

Aktuell sind zudem keine Anlagen zur Wasserstofferzeugung  im Gemeindegebiet vorhan-

den oder geplant.  
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4.4 Abwärme  

Abwärme stellt eine wesentliche, oft ungenutzte Energiequelle dar, die durch gezielte Nut-

zung zur Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion von Treibhausgasemissionen beitra-

gen kann. Insbesondere energieintensive Industrien generieren erhebliche Mengen an Ab-

wärme. Deren Integration in industrielle Prozesse oder externe Wärme netze bietet ein signi-

fikantes Einsparpotenzial. Ebenso birgt d ie kommunale Infrastruktur, insbesondere Abwas-

serkanäle und Kläranlagen, ein bisher unterschätztes Potenzial zur Wärmegewinnung. Die in 

Abwässern gespeicherte thermische Energie kann mithilfe von  Wärmetauschern extrahiert 

und für Heizsysteme genutzt werden. In Kläranlagen entstehen zudem durch biologisc he Ab-

bauprozesse zusätzliche Wärme sowie Klärgase, die ebenfalls thermisch genutzt werden 

können. Folgend werden die Abwärmepotenziale im Gemeindegebiet quantifiziert, wenn-

gleich zur Umsetzung tiefergehende Detailprüfungen notwendig sind.  

4.4.1 Industrie lle Abwärme  

Basierend auf der Befragung der Industriebetriebe bzw. Großverbraucher, die bereits in Ab-

schnitt 3.10 beschrieben wurde, wurden keine Abwärmepotenziale gemeldet, die sich für 

eine externe Verwendung anbieten.  

4.4.2 Abwasserkanäle  

Die Nutzung der Abwasserkanäle als dezentrale Wärmequelle bietet eine Möglichkeit zur 

Nutzbarmachung ohnehin vorhandener Wärme.  

Für einen technisch sinnvollen Betrieb sind gewisse Bedingungen zu erfüllen. Nach Rück-

sprache mit Systemherstellern , sowie nach WPG  ist eine Betrachtung von  Kanalabschnitten 

ab einer Breite und Höhe von mindestens DN 800  sinnvoll . Für eine ausreichende Wärme-

entnahme ist ebenso ein gewisser Mindestdurchfluss im Kanal, auch Trockenwetterabfluss  

genannt, notwendig, der in etwa 10  l/s  betragen sollte, sodass bevorzugt Sammler in nähere 

Betrachtung kommen können. Auch sollte berücksichtigt werden, dass eine gewisse Kanal-

reststrecke bis zur Einleitung in die Kläranlage verbleibt, damit sich die Abwassertemperatur 
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im weiteren Verlauf regenerieren kann.  Abbildung 41 zeigt das gesamte Abwassernetz der 

Gemeinde Birgland24. 

 

Abbildung 41: Abwassernetz  der Gemeinde Birgland 24 

Davon sind nahezu keine Stränge größer als die  Mindestdimension  und somit keine Wär-

menutzung möglich .  

 

  

 

 

24 Datenquelle GIS-Verzeichnis der Gemeinde Birgland 
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4.4.3 Kläranlage n 

Die Standorte der 3 bestehenden Kläranlagen in Aicha (1150 EW), Fürnried (450 EW) und 

Leinhof (50 EW) sind in Abbildung 42 dargestellt.  

  

Abbildung 42: Standort e der Kläranlage n in Gemeinde Birgland  [Quelle:  BKG]  

Eine Wärmenutzung des Reinwasserablaufes ist aufgrund der zu erwartenden geringen Ab-

flüsse eher als unrealistisch anzusehen, erst ab 5.000 EW spricht man von einem nutzbaren 

Potenzial25.  

 

 

25 MƩŞǚŹƇŞíŏƁȏŞƇȠάΥ;ǶƩŖŞǢİƧǮΥŸǼǚΥMƩŞǚŹƇŞΥ;fMέΥϊnŞƇȠŞƩΥǶƩŖΥ¦ǼƁƞŞƩΥƧƇǮΥ ōȏİǢǢŞǚϋΥσ͎͐͏͔τ 
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4.5 Zusammenfassung  Potenzialanalyse  

In Tabelle 3 werden die untersuchten Poten ziale zusammenfassend  dargestellt. Die Eintei-

lung in -- , - , +, ++ stellt die m it der jeweiligen Quelle bereitstellbaren Deckungsgrade im 

Sinne eines Ausbaupotenzials, bezogen auf den Gesamtwärmebedarf dar. Die Attribute wer-

den wie folgt vergeben:  

Deckungsgrad 0 - 10 %:  --  

Deckungsgrad 10 - 20 %:  -  

Deckungsgrad 20 - 50 %:  + 

Deckungsgrad 50 - 100 %:  ++ 

Tabelle 3: Übersicht der Potenziale  

;ƇƴƧİǢǢŞ Ҍ Ҍ nƴƁŞǢΥâƴǮŞƩȠƇİƞΥŖǶǚŏƁΥíŏƁİŖƁƴƞȠΥϙΥ¨İǶōƁƴƞȠǗŸƞŞŹŞ 

;ƇƴŹİǢ λ Υ͏ŞȔǗƴƩƇŞǚǮŞΥ;ŞǢǮİƩŖǢİƩƞİŹŞάΥâƴǮŞƩȠƇİƞΥȎƴǚƁİƩŖŞƩ 

gŞƴǮƁŞǚƧƇŞζ Є ùƇŞŸŞƩŹŞƴǮƁŞǚƧƇŞΥƩŞƇƩάΥ¿ōŞǚŸƞŀŏƁŞƩƩİƁŞΥ¦ƴƞƞŞƚǮƴǚŞƩΥ
ƧƾŹƞƇŏƁ 

fƞǶǢǢȏİǢǢŞǚάΥ
ĀŸŞǚŸƇƞǮǚİǮζ 

λΥλ λ 

gǚǶƩŖȏİǢǢŞǚ Є ąōŞǚȏƇŞŹŞƩŖΥƧƾŹƞƇŏƁ 

âėλfǚŞƇŸƞŀŏƁŞƩ ЄΥЄ nƴƁŞǢΥâƴǮŞƩǮƇİƞΥȎƴǚƁİƩŖŞƩ 

âėλDİŏƁŸƞŀŏƁŞƩ ЄΥЄ ĘŞƇǮŞǚŞǢΥâƴǮŞƩȠƇİƞΥ͏͖ά͐ΥgĘƁŞƞθİ 

ĘƇƩŖƚǚİŸǮ Є ͑Υ ƩƞİŹŞƩΥŹŞǗƞİƩǮ 

;ƇƴƧŞǮƁİƩŞƇƩλ
ǢǗŞƇǢǶƩŹζ 

λΥλ ͏Υ;g ΥȎƴǚƁİƩŖŞƩάΥƗŞŖƴŏƁΥƚŞƇƩΥgİǢƩŞǮȠ 

ĘİǢǢŞǚǢǮƴŸŸζ λΥλ ¦ŞƇƩΥgİǢƩŞǮȠ 

ōȏŀǚƧŞ λΥλ ¦ŞƇƩŞΥâǚƴȠŞǢǢİōȏŀǚƧŞ 

¦ƞŀǚİƩƞİŹŞ λΥλ ´ƇŏƁǮΥȎƴǚƁİƩŖŞƩ 

ōȏİǢǢŞǚȏŀǚƧŞ λΥλ ¦İǶƧΥâƴǮŞƩȠƇİƞ 
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Die Biomassepotenziale  für die Wärmeerzeugung in der Gemeinde Birgland sind aktuell 

noch nicht ausgeschöpft. Bei der festen Biomasse ist auch in Zukunft mit einem konstanten 

Schadholzpotenzial zu rechnen. Bei der gasförmigen Biomasse ist noch hohes Potenzial vor-

handen, eine weitere Erschließung über neue Biogasanlagen ist jedoch unwahrscheinlich. 

Potenziale zur Nutzung von Umweltwärme stellen sich folgendermaßen dar:  Für die Nutzung 

von Umgebungsluft  ergeben sich keine Einschränkungen, außer entsprechender Lärmschutz. 

Tiefe Geothermie  birgt kein nutzbares Potenzial, oberflächennahe  Geothermie kann über 

Erdwärmekollektoren oder Erdsonden (Probebohrungen nötig) außerhalb von Trinkwasser-

schutzgebieten genutzt werden.  Eine Grundwasser -  / Uferfiltratnutzung  oder direkte Nut-

zung von Fließgewässer n ist nicht möglich.  

Durch die Flächenverteilung  der Kommune ergeben sich sowohl auf der Freifläche als auch 

auf Dachflächen Potenziale  zur Errichtung von Photovoltaik -Anlagen. Diese Stromerzeu-

gungsanlagen können ebenso in die Wärmeversorgung mit eingebunden werden.  Es sind 

aktuell 3 neue Windkraft anlagen geplant .  

Aus der Umfrage der Unternehmen konnte kein Akteur mit Abwärmepoten zial  ermittelt 

werden.  

Die Erschließung mit Wasserstoff  oder grünem Gas  ist mangels Gasnetz ausgeschlossen. 

Die Analyse des Abwassernetzes  ergab kaum Teilstränge, die bedingt durch ihren Durch-

messer für die thermische Nutzung geeignet wären. Die Kläranlagen standorte sind allesamt 

zu klein für eine Wärmenutzung.  
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5 Zielszenario  

Nach § 18 WPG Abs. 1 ist für alle Gebiete, die nicht der verkürzten Wärmeplanung unterlie-

gen, eine Einteilung in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete  durchzuführen. Hierzu 

stellt die planungsverantwortliche Stelle mit dem Ziel einer möglichst kosteneffizienten Ver-

sorgung des jeweiligen Teilgebiets auf Basis von Wirtschaftlichkeitsvergleichen  jeweils dif-

ferenziert für die Betrachtungszeitpunkte dar, welche Wärmeversorgungsart sich für das je-

weilige beplante Teilgebiet besonders eignet. In nachfolgender Tabelle 4 sind die unter-

schiedlichen Kategorien von Wärmeversorgungsarten nach § 3 Abs. 1 Nr. 6, 10 und 18 WPG 

dargestellt. Ein Wärmenetzgebiet ist demnach ein beplantes Teilgebiet, in dem ein Wärme-

netz besteht oder geplant ist und ein erheblicher Anteil der ansäss igen Letztverbraucher über 

das Wärmenetz versorgt werden soll.  

Tabelle 4: Unterscheidung Wärmeversorgungsarten nach § 3 Abs. 1 Nr. 6, 10 und 18 WPG 1 

Bezeichnung  Beschreibung  

Wärmenetzverdichtungsgebiet  

Beplantes Teilgebiet, in dem Letztverbraucher, die sich in un-
mittelbarer Nähe zu einem bestehenden Wärmenetz befin-
den, mit diesem verbunden werden sollen, ohne dass hierfür 
der Ausbau des Wärmenetzes nach Buchstabe b) erforderlich 
würde.  

Wärmenetzausbaugebiet  
Beplantes Teilgebiet, in dem es bislang kein Wärmenetz gibt 
und das durch den Neubau von Wärmeleitungen erstmals an 
ein bestehendes Wärmenetz angeschlossen werden sollen.  

Wärmenetzneubaugebiet  
Beplantes Teilgebiet, das an ein neues Wärmenetz nach § 3 
Abs. 1 Nr. 7 WPG angeschlossen werden sollen.  

Gebiet für dezentrale Wärmversor-
gung  

Beplantes Teilgebiet, das zum Großteil nicht über ein Wär-
menetz oder ein Gasnetz versorgt werden soll.  

Prüfgebiet  

Beplantes Teilgebiet, das weder ein Wärmenetzeignungsge-
biet, noch ein dezentrales Versorgungsgebiet, noch ein Was-
serstoffnetzgebiet sein soll. Zum Zeitpunkt der Wärmepla-
nung waren entweder nicht alle Umstände dafür bekannt 
oder ein Großteil der dortigen Letztverbraucher soll ander-
weitig mit Wärme versorgt werden, z.B. leitungsgebunden 
mit grünem Methan.  
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Die Wahl der Wärmeversorgungsart erfolgt mithilfe der nachfolgenden Parameter:  

1. Wärmegestehungskosten 26 

1. Realisierungsrisiken 

2. Maß an Versorgungssicherheit 

3. Kumulierte Treibhausgasemissionen 

Nach § 18 Abs. 2 WPG besteht kein Anspruch Dritter auf Einteilung zu einem bestimmten 

voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiet. Aus der Einteilung in ein voraussichtliches 

Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart ta t-

sächlich zu nutzen oder bereitzustellen.  

Nach § 18 Abs. 3 WPG erfolgt die Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wär-

meversorgungsgebiete für die Betrachtungszeitpunkte der Jahre 2030, 2035 und 2040  sowie 

das Zieljahr 2045.  

5.1 Methodik  

Die folgenden Unterabschnitte erläutern die Herangehensweise, wie das Zielszenario erar-

beitet wird.  

5.1.1 Einordnung der Quartiere nach Wärmeversorgungsarten  

Um eine einheitliche fundierte Bewertung der Quartiere zu ermöglichen, wurde der Leitfaden 

Wärmeplanung des BMWK zu Grunde gelegt. Im Leitfaden werden einheitliche Kriterien für 

die Ausweisung von Wärmenetzgebieten, Wasserstoffnetzgebieten und Gebieten zur  De-

zentralen Versorgung ausgewiesen (vgl. Tabelle 4). 

 

 

26 Die Wärmegestehungskosten umfassen sowohl Investitionskosten einschließlich Infrastrukturausbaukosten als 

auch Betriebskosten über die Lebensdauer. 
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5.1.2 Erstellung von Standardlastprofilen und Jahresdauerlinien  

Zur detaillierteren Betrachtung bestimmter Teilgebiete wird der zeitliche Wärmebedarf aus 

den vorliegenden Daten des Wärmekatasters 27 abgeleitet. Dabei wird mittels des absoluten 

jährlichen Wärmebedarfs und Standardlastprofilen , die die Art des Gebäudes berücksichti-

gen, der Verlauf des Wärmebedarfs gebäudescharf  abgebildet. Falls vorhanden, werden  

v. a. bei relevanten Großverbrauchern gemessene Lastgänge  anstelle der Standardlastpro-

file verwendet. Zur Darstellung des Wärmebedarfs auf Quartiersebene werden alle in diesem 

befindlichen, zeitlich aufgelösten Wärmebedarfe kumuliert . Dabei wird zunächst keine 

Gleichzeitigkeit28 mitberücksichtigt. Um die benötigte Wärmeleistung im Jahresverlauf besser 

beurteilen zu können, wird eine Jahresdauerlinie  erstellt. Diese stellt die Wärmeleistung ab-

steigend dar und gibt somit Aufschluss darüber, welche Wärmeleistung zu wie vielen Stun-

den im Jahr benötigt wird.  

5.1.3 Dimensionierung der Technologien  

Auf Grundlage des zeitlich differenzierten Wärmebedarfs der Quartiere kann die Dimensio-

nierung  der Wärmeerzeuger durchgeführt werden. Zunächst werden potenzielle Wärmever-

luste  im Wärmenetz berücksichtigt, indem der Wärmebedarf in Abhängigkeit der Wärmebe-

legungsdichte des Quartiers erhöht wird. Falls gewünscht, wird über typische Erzeugungs-

profile zeitlich aufgelöst ein möglicher Betrag der Wärmeerzeugung mittels Solarthermie  

ermittelt. Über das verbleibende Profil kann die Dimensionierung weiterer Wärmeerze uger 

durchgeführt werden. Diese werden wiederum durch ihre thermische Spitzenleistung  und 

die Volllaststunden  definiert. Das Produkt aus beiden Parametern ergibt die jährliche Wär-

 

 

27 Ein Wärmekataster beinhaltet Informationen zu allen (beheizten) Gebäuden einer Kommune, z.  B. Nutzungsart, 

Wärmeverbrauch, Baualter, u . v. m. Insgesamt lässt sich damit der Wärmeverbrauch einer Kommune ermitteln.  

28 Mit Hilfe des Gleichzeitigkeitsfaktors wird der Tatsache Rechnung getragen, dass in einem größeren Wärme-

verbund praktisch zu keinem Zeitpunkt alle Verbraucher gleichzeitig die maximale Leistung beziehen.  
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meerzeugung, worüber sich der jährliche Anteil der jeweiligen Technologie an der Wärme-

versorgung des Wärmenetzes ermitteln lässt. Ziel dieser Betrachtung ist es, Wärmerzeuger 

mit möglichst hohen Volllaststunden zu ermitteln und den Anteil an Spitzenlasttec hnologien 

möglichst gering zu halten. Mithilfe der ermittelten notwendigen thermischen Leistung und 

Laufzeit der Erzeuger kann anschließend eine überschlägige Wirtschaftlichkeitsberechnung 

(Vollkostenrechnung) erfolgen.  

Bei der Dimensionierung der Wärmeerzeugungstechnologien gilt es, neben den technischen 

und wirtschaftlichen, auch regulatorische Rahmenbedingungen zu erfüllen. Dabei muss zu-

nächst unterschieden werden, ob ein Wärmenetz neu gebaut wird, oder ob ein bestehen des 

Netz verdichtet oder ausgebaut wird.  

Bestehende Wärmenetze : nach § 29 Abs. 1 WPG gilt für bestehende Wärmenetze, dass die 

jährliche Nettowärmeerzeugung ab den genannten Zeitpunkten 29 aus den folgenden Wär-

mequellen erzeugt werden muss 1: 

1. ab dem 1. Januar 2030 zu einem Anteil von mindestens 30 % aus erneuerbaren Ener-

gien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus  

2. ab dem 1. Januar 2040 zu einem Anteil von mindestens 80 Prozent aus erneuerbaren 

Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus  

Neu zu errichtende Wärmenetze : gemäß § 30 WPG muss sich die jährliche Nettowärmeer-

zeugung für neue Wärmenetze vor dem Jahr 2045 wie folgt gestalten:  

1. Jedes neue Wärmenetz muss abweichend von § 29 Abs. 1 Nr. 1 WPG ab dem 1. März 

2025 zu einem Anteil von mindestens 65 Prozent der jährlichen Nettowärmeerzeu-

gung mit Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder ei-

ner Kombination hieraus gespeist werden. 

 

 

29 Eine Verlängerung der Frist kann unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen.  
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2. Der Anteil Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge ist in neuen Wärmenet-

zen mit einer Länge von mehr als 50 Kilometern ab dem 1. Januar 2024 auf maximal 

25 Prozent begrenzt. 

Ab 2045 muss nach § 31 WPG die jährliche Nettowärmeerzeugung für jedes Wärmenetz wie 

folgt stattfinden:  

1. Jedes Wärmenetz muss spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2044 vollstän-

dig mit Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer 

Kombination hieraus gespeist werden.  

2. Der Anteil Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge ist in Wärmenetzen mit 

einer Länge von mehr als 50 Kilometern ab dem 1. Januar 2045 auf maximal 15 Pro-

zent begrenzt. 

Dabei gilt es zu beachten, dass unter Umständen, z. B. bei Inanspruchnahme von Fördermit-

teln, gemäß den Förderrichtlinien höhere Anforderungen an den einzuhaltenden Anteil aus 

erneuerbaren Energien gestellt werden, als dies durch das WPG gefordert ist.  

5.1.4 Kostenprognose  

Zur Quantifizierung der Wärmegestehungskosten, die ein wesentliches Bewertungskriterium 

zur Einteilung in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete sind, werden Kosten prognosen 

aufgestellt. Auf Grundlage der ausgelegten Versorgungsvarianten wird eine überschlägige 

Vollkostenrechnung in Anlehnung an die VDI 2067 erstellt . Die zugrundeliegenden Werte 

für Investitionskosten sowie Wartungs - und Instandhaltungskosten wurden dem Technikka-

talog Wärmeplanung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz  (BMW K) und 

des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen   (BMWSB) entnom-

men. Das bedeutet, dass sämtliche einmaligen und laufenden Kosten zusammengefasst und 

auf einen bestimmten Zeitraum abgeschrieben werden. Dadurch wird eine geeignete und 

adäquate Entscheidungsgrundlage für Investitionen mit langfristigen Wirkungen  geschaffen. 
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5.1.5 Akteursbeteiligung ν Runder Tisch  

Im Rahmen der Akteursbeteiligung wurden alle relevanten Akteure zur Vorstellung der Zwi-

schenergebnisse, insbesondere des Zielszenarios eingeladen. Hierzu wurden am 27. Februar 

2025 neben Gemeinderatsmitgliedern , der Stromnetzbetreiber  Bayernwerk  Netz GmbH so-

wie Vertreter  ansässiger Unternehmen und der Waldbesitzervereinigung Illschwang ins Rat-

haus Illschwang  eingeladen. Im Anschluss an die Vorstellung war Raum für offene Fragen 

und Diskussion. Darüber hinaus wurden die beteiligten Akteure über die nach §17 Abs. 2 

WPG bestehende Möglichkeit aufgeklärt, eine Stellungnahme zu den vorgestellten Themen 

abzugeben.  

Es ist bis zum Stichtag der Berichtserstellung keine Stellungnahme eingegangen. 

5.2 Zielszenario 204 5 

Im nachfolgenden Abschnitt wird das Zielszenario im Jahr 204 5 inklusive der Zwischen-

schritte in den Stützjahren dargestellt und näher erläutert.  

5.2.1 Voraussetzungen und Annahmen  

Die Betrachtungen basieren auf gewissen Annahmen, die bereits in den vorherigen Kapiteln 

teilweise beschrieben wurden. Eine Wasserstofflösung wurde nicht betrachtet und berech-

net, da in der Gemeinde Birgland mangels Gasnetz zum jetzigen Kenntnisstand eine Versor-

gung mit Wasserstoff ν zentral wie dezentral ν nicht als wahrscheinlich  eingestuft wird.  

Darüber hinaus wurde die Einteilung in Wärmenetzgebiete zum einen auf Basis des gesam-

ten Wärmeverbrauchs der Straßenzüge durchgeführt. Zum anderen wurde bei der Einteilung 

auch das Anschlussinteresse aus der Fragebogenaktion (vgl. 3.3) berücksichtigt.  

Die tatsächliche Umsetzbarkeit von Wärmenetzen hängt weiterhin stark von der real zu er-

wartenden Anschlussquote ab.  
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5.2.2 Voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete  

Nachfolgend werden die voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete in den Stützjahren, 

sowie dem Zieljahr 204 5 dargestellt. Die Einteilung nach dem WPG lautet wie folgt:  

Tabelle 5: Einteilung der voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete gemäß §3 WPG  

Farbe Art des Wärmeversorgungsgebiets  

 Wärmenetzverdichtungsgebiet  

 Wärmenetzausbaugebiet  

 Wärmenetzneubaugebiet  

 Wasserstoffnetzgebiet  

 Gebiet für die dezentrale Wärmeversorgung  

 Prüfgebiet  
 

Die nachfolgenden Betrachtungen wurden in enger Abstimmung  mit der Kommune erarbei-

tet.  

Abbildung 43 zeigt die Einteilung der Quartiere in Wärmeversorgungsgebiete  für das Ge-

meindegebiet. Im Ortsteil Schwend  ist das Quartier ϊSchwend KernortϋΥaufgrund erhöhter 

Wärmebelegungsdichte als Wärmenetzneubaugebiet  klassifiziert . 

In Frechetsfeld besteht wie beschrieben bereits ein Wärmenetz, folgerichtig wurde dieses 

Quartier als Wärmenetzverdichtungsbiet  eingeordnet. 

Als Prüfgebiete  eingeordnet wurden im Ortsteil  Schwend die an der Kernort angrenzenden 

äǶİǚǮƇŞǚŞΥϊnŀǢŞƞǢǮŞƇƩŀŏƚŞǚϋΥǶƩŖΥϊĀƩǮŞǚΥŖŞƧΥ¨ŞƇƩōŞǚŹϋΫΥsƩΥŖƇŞǢŞƩΥǢƴƞƞǮŞΥōŞƇΥŖŞǮİƇƞƞƇŞǚǮŞǚΥ;Şλ

trachtung eines Wärmenetzes im Kernort geprüft werden, ob eine Trassenerweiterung in 

diese Straßenzüge wirtschaftlich ist.  

Ebenso als Prüfgebiet wurde Fürnried aufgrund einer vielversprechenden Wärmebelegungs-

dichte, eingeordnet. Ob und inwiefern hier die Umsetzung eines Wärmenetzes stattfinden 

kann, sollte gemäß des Namens bis zur Fortschreibung der Wärmeplanung geprüft werden . 

Alle weiteren Quartiere  wurden aufgrund geringer Wärmebelegungsdichten als Gebiete für 

dezentrale Wärmev ersorgung  eingeordnet. Eine Erschließung mittels Wärmenetz wird 

hier als nicht wahrscheinlich eingeordnet, jedoch selbstredend nicht ausgeschlossen . 
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Abbildung 43: Voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete zu den Stützjahr en 2030, 2035, 2040 und 
zum Zieljahr 2045  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , IV .) 

Die Einteilung wurde über die Stützjahre bis zum Zieljahr 2045 nicht verändert. Die Entwick-

lung in den Prüfgebieten muss im Rahmen der Fortschreibungen der Wärmeplanung evalu-

iert werden.  

Prüfung zur Transformation von Gasverteilernetzen  

Die Prüfung nach § 28 WPG hinsichtlich einer grünen Methanversorgung ist in der Gemeinde 

Birgland  aufgrund der fehlenden Gasnetzinfrastruktur hinfällig . 
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5.2.3 Energieeinsparpotenzial der voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete  

Nach § 18 Abs. 5 WPG sind die beplanten Teilgebiete mit erhöhtem Energieeinsparpoten zial 

darzustellen. Aufgrund der gleichmäßigen Bebauungsstruktur können keine expliziten Quar-

tiere mit erhöhtem Einsparpoten zial dargestellt werden. Jedoch ist dieses Poten zial vor allem 

bei der älteren Bebauung vorhanden. 

5.2.4 Eignungsstufen der voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete im Zieljahr  

Nach § 19 Abs. 2 sind die voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete im Zieljahr anhand 

ihrer Eignung wie in Tabelle 6 dargestellt einzustufen: 

Tabelle 6: Einteilung der Wahrscheinlichkeiten  

Farbe Wahrscheinlichkeit  

 sehr wahrscheinlich geeignet  

 wahrscheinlich geeignet  

 wahrscheinlich ungeeignet  

 sehr wahrscheinlich ungeeignet  

 

Nachfolgend werden die Wahrscheinlichkeitsstufen für die voraussichtlichen Wärmeversor-

gungsgebiete dargestellt.  

Bei der Einordnung der in Abbildung 47 dargestellten Wahrscheinlichkeitsstufen ist hervor-

zuheben, dass es zahlreiche Faktoren  für eine erfolgreiche Umsetzung gibt, die im Rahmen 

der Wärmeplanung noch nicht abschließend  geklärt werden können. Diese umfassen u. a.:  

1. Anschlussinteresse möglicher Abnehmer  

2. Betreibermodelle  

3. Finanzierbarkeit 

4. Kostenentwicklung  

5. Fördermittel (Bund und Länder)  

6. Bundeshaushalt  

7. Verfügbarkeit von Fachplanern und Fachfirmen  
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8. Verkehrsbeeinträchtigung  

9. Wechselwirkungen mit anderen Infrastrukturmaßnahmen  

10. Weitere  

Dezentrale Wärmeversorgung  

Grundsätzlich ist jedes Quartier für eine dezentrale Wärmeversorgung geeignet (siehe Ab-

bildung 44). ƞƞŞΥgŞōƇŞǮŞΥŸǼǚΥŖŞȠŞƩǮǚİƞŞΥėŞǚǢƴǚŹǶƩŹΥȏǶǚŖŞƩΥİƞǢΥϊǢŞƁǚΥȏİƁǚǢŏƁŞƇƩƞƇŏƁΥŹŞŞƇŹλ

ƩŞǮϋΥŞƇƩŹŞǢǮǶŸǮΫ 

  

Abbildung 44 : Eignung für dezentrale Wärmeversorgung (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, IV.)  
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Wasserstoffnetzgebiet  

Aufgrund der fehlenden Gasnetzinfrastruktur werden, wie in Abbildung 45 erkennbar, alle 

Quartiere als sehr wahrscheinlich ungeeignet für eine Wasserstoffversorgung eingeordnet.   

  

Abbildung 45: Eignung für Wasserstoffnetzgebiet ( Veröffentlichung  nach  WPG, Anlage 2 , IV .)

Wärmenetzgebiete  

In Abbildung 46 werden die Wahrscheinlichkeitsstufen zur Eignung für ein Wärmenetzgebiet 

dargestellt. DİǢΥĘŀǚƧŞƩŞǮȠȎŞǚŖƇŏƁǮǶƩŹǢŹŞōƇŞǮΥƇƩΥfǚŞŏƁŞǮǢŸŞƞŖΥȏǶǚŖŞΥİƞǢΥϊǢŞƁǚΥȏİƁǚǢŏƁŞƇƩλ

ƞƇŏƁΥŹŞŞƇŹƩŞǮϋΥŞƇƩŹŞƴǚŖƩŞǮΫΥDie Wärmenetzneubau - oder sowie die Prüfgebiete werden als 

ϊwahrscheinlich geeignetϋ eingeordnet. 
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ƞƞŞΥȏŞƇǮŞǚŞƩΥäǶİǚǮƇŞǚŞΥǢƇƩŖΥİƞǢΥϊȏİƁǚǢŏƁŞƇƩƞƇŏƁΥǶƩŹŞŞƇŹƩŞǮϋΥŞƇƩŹŞƴǚŖƩŞǮάΥȏİǢΥȏƇŞΥōŞǢŏƁǚƇŞλ

ben jedoch den Bau eines Wärmeverbundes (vor allem von privaten Initiativen) nicht aus-

schließt.  

  

Abbildung 46: Eignung für Wärmenetzgebiet  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , IV .) 

Im Zielszenario festgelegte Wärmeversorgungsarten  

In folgender  Abbildung 47 wird die Umsetzungswahrscheinlichkeit der  im Zielszenario unter 

5.1.1 festgelegten Wärmeversorgungsgebiete dargestellt. Quartiere, die als dezentral ein-

gestuft sind, werden im Zieljahr größtenteils sehr wahrscheinlich diese Wärmeversorgungs-

art vorweisen.   

Wärmenetzneubau  und -verdichtungsgebiete weǚŖŞƩΥİƞǢΥϊȏİƁǚǢŏƁŞƇƩƞƇŏƁΥŹŞŞƇŹƩŞǮϋΥŞƇƩŹŞλ

ordnet. 
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´ƴŏƁΥƇƧΥĩƇŞƞƗİƁǚΥōŞǢǮŞƁŞƩŖŞΥâǚǼŸŹŞōƇŞǮŞΥȏŞǚŖŞƩΥǗİǶǢŏƁİƞΥİƞǢΥϊȏİƁǚǢŏƁŞƇƩƞƇŏƁΥŹŞŞƇŹƩŞǮϋΥŞƇƩλ

gestuft , hier liegt es in der Natur der Sache, dass aktuell nicht eingeschätzt werden kann , 

welche Wärmeversorgungsart im Zieljahr vorliegt.  

  

Abbildung 47: Umsetzungswahrscheinlichkeit der voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete   
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5.2.5 Optionen für künftige Wärmeversorgung  

In diesem Abschnitt w ird ein Fokusgebiet näher beleuchtet, in dem die Umsetzungswahr-

scheinlichkeit eines Wärmenetzes priorisiert betrachtet werden sollte. In der Untersuchung 

ist eine Variantenauslegung anhand der thermischen Jahresdauerlinie enthalten. Anhand des 

Technikkatalogs des BMWK und des BMWSB wurden außerdem e rste Kosten für die Um-

setzung veranschlagt. Anhand der überschlägig berechneten Wärmegestehungskosten wur-

den jeweils drei Wärmeversorgungsvarianten pro Fokusgebiet hinsichtlich ihrer Wirtscha ft-

lichkeit miteinander verglichen. Es werden verschiedene Versorgungsmöglichkeiten der Wär-

menetze über Heizzentralen oder Abwärmequellen betrachtet.  

Aus den Erkenntnissen der Potenzialanalyse in Kapitel 4 lässt sich ableiten, dass zur Wär-

meversorgung in erster Linie Potenziale auf Basis der Energieträger Biomasse und Strom zu-

sammen mit Umweltwärmequellen (Umgebungsluft, oberflächennahe Erdwärme) vorhan-

den sind. Zusätzlich ist eine Einbindung von Wärme aus Solarthermieanlagen z.B. auf den 

Dächern der Heizzentralen oder angrenzenden Freiflächen möglich. Alle Versorgungsvarian-

ten sind von Beginn an auf eine Wärmeversorgung aus  Erneuerbaren Energien hin ausgelegt. 

Lediglich für Spitzenlasten könnten noch fossile Erzeuger eingesetzt werden . 

Der errechnete Preis pro Kilowattstunde Wärme berücksichtigt die gesamten anfallenden 

Kosten für die Errichtung und Betrieb des Wärmenetzes, d.h. unter anderem Investition -, Be-

triebs- und Energiekosten sowie Wartungs - und Instandhaltungskosten. Die Wärmegeste-

hungskosten werden für das Fokusgebiet mit 15 -25 Ct/kWh abgeschätzt. Eine belastbare 

Kostenermittlung ist lediglich in folgenden Detailprojekten mit Kenntnis des genauen 

Trassenverlaufes und der letztendlich angeschlossenen Liegenschaften möglich.  

Wie bereits beschrieben, besteht weiterhin die Möglichkeit für alle als Gebiet für die dezent-

rale Versorgung klassifizierten Quartiere der Kommune, die Wärmeversorgung trotzdem 

über ein Wärmenetz zu realisieren. Tendenziell sind hier kleinere Lösungen denkbar.  
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Fokusgebiet Schwend Kernort  

Im Rahmen der Bearbeitung wurdeƩΥŸǼǚΥŖİǢΥäǶİǚǮƇŞǚΥϊíŏƁȏŞƩŖΥ¦ŞǚƩƴǚǮϋΥdie Möglichkeit en 

eines Wärmenetzes näher betrachtet . Bei einem Anschluss aller Gebäude in diesem Quartier 

ǶƩŖΥȠǶǢŀǮȠƞƇŏƁΥŖŞǚΥōŞƇŖŞƩΥâǚǼŸŹŞōƇŞǮŞΥϊnŀǶǢŞƞǢǮŞƇƩŀŏƚŞǚϋΥǶƩŖΥϊĀƩǮŞǚΥŖŞƧΥ¨ŞƇƩōŞǚŹϋΥwürde 

inkl. Leitungsverlusten eine benötigte Wärmemenge von 2,6 GWh/a anfallen.  Abbildung 48 

zeigt das Netzgebiet und einen möglichen Trassenverlauf, der sich zwischen den Großabneh-

mern Birglandhalle und einer sozialen Wohneinrichtung im Süden zum Komplex Feuerwehr-

haus / Bauhof im Nordosten erstreckt. Die Wirtschaftlichkeit einer Trassenführung in den 

Ortswesten muss in einem Folgeprojekt eingeschätzt werden. Mögliche Heizhausstandorte 

befinden sich am Rathaus, an der Birglandhalle oder beim Komplex Feuerwehrhaus  / Bauhof. 

  

Abbildung 48: Mögliches Netzgebiet und möglicher Trassenverlauf im Fokusgebiet Schwend Kernort  
(Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung)  

Wie unter 5.1.2 beschrieben, wird für die Fokusgebiete jeweils das Lastprofil des Wärmever-

brauchs für das ganze Quartier erstellt und geordnet über eine Jahresdauerlinie  (JDL) darge-

stellt. Auf dieser Basis wurden mögliche Erzeugervarianten ausgelegt, wie beispielsweise in 

Abbildung 49 dargestellt eine Luft -Wärmepumpe mit 200 kW und einem Biomassekessel 

mit 500 kW . 
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Abbildung 49: geordnete thermische JDL Fokusgebiet 1 mit V ersorgungsv ariante 2  

Abbildung 50 zeigt die weiteren Auslegungsvarianten 1 (reine Biomasseerzeugung) und 3 

(Abdeckung der sommerlichen Grundlast über eine ca. 0,3 ha große Solarthermieanlage) . Die 

Abdeckung der Spitzenlast kann über ein en ausreichend dimensionierten Pufferspeicher ver-

ringert werden. Als Spitzenlast -Erzeuger können zunächst fossile Heizkessel (solange diese 

maximal 10  % der Energiemenge erzeugen) oder Power-to-Heat-Kessel (Heizstäbe) verwen-

det werden , wobei aber die nötige elektrische Anschlussleistung zu beachten ist.  
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Abbildung 50: Auslegungsvarianten für das Fokusgebiet  Schwend Kernort  
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5.2.6 Energiebilanz im Zielszenario  

In Abbildung 51 wird zunächst der Wärmeverbrauch je Energieträger in den Stützjahren und 

im Zieljahr dargestellt.  

 

Abbildung 51: Wärmeverbrauch nach Energieträger in den Stützjahren  (Veröffentlichung  nach WPG, 
Anlage 2 , III .) 

Bei Betrachten des Diagramms fällt auf, dass die gesamte Endenergiemenge zur Wärmeer-

zeugung bis 2045 durch angenommene Sanierungsmaßnahmen  (vgl. 4.1) und Effizienzerhö-

hung bei der Erzeugung (Wärmepumpen statt Heizkessel)  sinkt. Im Verlauf wird ebenso ein 

starker Rückgang  der fossilen Energieträger Heizöl  und Flüssiggas deutlich , bis die Wärme-

versorgung 2040 komplett erneuerbar ist . Dies kann zum einen damit begründet werden, 

dass ein immer steigender Anteil des gesamten Wärmeverbrauchs per Wärmenetz en mit 

überwiegend erneuerbaren Energien gedeckt werden kann. Zum anderen wird auch eine Er-

neuerung / ein Austausch der Wärmeerzeuger  hin zu Biomasse- oder Wärmepumpenheizun-

gen in dezentral versorgten Gebieten angenommen.  Der Anteil an Solarthermieanlagen wird 

als Ergänzung zu Biomasseheizungen leicht steigend prognostiziert . 
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Zusätzlich wird in Abbildung 52 der Wärmeverbrauch gegliedert nach den Sektoren gezeigt.  

Die Aufteilung bleibt überwiegend konstant. Die Abweichungen der Wärmemengen  im Ver-

gleich zur Sanierungsbetrachtung unter 4.1 entstehen durch die Berücksichtigung der Netz-

verluste  in zukünftigen Wärmenetzen . Die Sanierungsbetrachtung berücksichtigt ausschließ-

lich Wärmebedarfe  einzelner Gebäude während die Energiebilanz die zur Deckung der ge-

nannten Bedarfe erforderlich en Verbräuche  bilanziert. 

 

Abbildung 52: Wärmeverbrauch nach Sektoren in den Stützjahren  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 
2, III .) 
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Der Anteil der leitungsgebundenen Wärme wird zusätzlich in Abbildung 53 dargestellt. An-

genommen wird ein stetig steigender Anteil bis zum Jahr 2030 mit der Erschließung der Ort-

steile und Fürnried. Durch die eher geringe Wärmebelegungsdichte in den  kleineren Ortstei-

len wird jedoch angenommen, dass der überwiegende Anteil mit knapp 90 % der Wärme-

versorgung dezentral bleibt.  

 

Abbildung 53: Anteil leitungsgebundener Wärme am gesamten Wärmeverbrauch in den Stützjahren  
(Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , III .) 
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Wo der Aufbau eines Wärmenetzes als realistisch angenommen wird, könnte sich der i n Ab-

bildung 54 dargestellte  Energiemix der Wärmenetze einstellen . Zu erkennen ist, dass in den 

gewählten Wärmeversorgungsvarianten die Wärmenetze größtenteils  durch Biomasse, un-

terstützt mit Wärmepumpen versorgt werden . Alternativ wäre auch die Deckung des som-

merlichen Wärmebedarfes mittels Solarthermie denkbar . Zwischen 2040 und 2045 erklärt 

sich der leicht abnehmende Energiebedarf durch Sanierungen im Gebäudebestand. 

 

Abbildung 54: Leitungsgebundene Wärme nach Energieträger in den Stützjahren  (Veröffentlichung  
nach WPG, Anlage 2 , III .) 
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In der folgenden Abbildung 55 werden die entsprechenden prozentualen Anteile der Ener-

gieträger am gesamten Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Wärmeversorgung 

dargestellt.  

 

Abbildung 55: Anteil der Energieträger am gesamten Endenergieverbrauch der leitungsgebunden Wär-
meversorgung  (Veröffentlichung  nach  WPG, Anlage 2 , III .) 
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Die Abnehmer der leitungsgebundenen Wärme und damit die Anzahl der Gebäude mit einem 

Anschluss an ein Wärmenetz werden in folgender Abbildung 56 dargestellt. Aktuell sind ca. 

8 Gebäude und damit 1 % aller  668 Gebäude im Gemeindegebiet an ein Wärmenetz  ange-

schlossen. Bis zum Jahr 2030 wird im Zielszenario mit der Erschließung von Schwend und 

Fürnried (jeweils mit einer Anschlussquote von 60  %) ausgegangen. In den folgenden Jahren 

könnten dann noch einzelne kleinere Wärmeverb undlösungen  hinzukommen. Bis zum Jahr 

2045  könnte der Wert auf knapp 20 % steigen. Das entspricht einer Anzahl von insgesamt 

128 Gebäuden.  

 

Abbildung 56: Anzahl der Gebäude mit Anschluss an ein Wärmenetz  (Veröffentlichung  nach WPG, An-
lage 2 , III .) 
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5.2.7 Treibhausgasbilanz im Zielszenario  

Unter anderem auf Grundlage des Wärmeverbrauchs nach Energieträger n in Abbildung 51 

kann die Treibhausgasbilanz errechnet werden, welche in Abbildung 57 dargestellt wird. Zu 

sehen ist eine starke  Abnahme  der Treibhausgasemissionen  bis zum Jahr 2030, welche fort-

laufend bis zum Jahr 2040 und damit bis zur vollständigen Substitution der fossilen Energie-

träger durch erneuerbare Energien abnimmt. Die starke Abnahme ist zum Großteil durch den 

Heizungstausch aufgrund steigender CO2-Preise von fossilen Kesseln hin zu Biomasse- oder 

Wärmepumpenheizungen sowie den Ausbau der Wärmenetze  und später auch durch die 

Umstellung des Strommix es auf erneuerbare Energien zu erklären. Danach sind größtenteils  

nur noch Treibhausgasemissionen durch den Einsatz von Biomasse als Energieträger zu er-

warten.  

 

Abbildung 57: Treibhausgasbilanz nach Energieträger in den Stützjahren  (Veröffentlichung  nach WPG, 
Anlage 2 , III .) 
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5.3 Beispielhafter Quartierssteckbrief  

Jedes Quartier des Zielszenarios wird zusätzlich in Form eines Steckbriefes dargestellt, in 

welchem die relevanten Informationen gesammelt beschrieben werden. Alle Steckbriefe sind 

gesammelt in Anhang A aufgelistet. Quartiere mit weniger als 5 beheizten Gebäuden werden 

aus Datenschutzgründen nicht dargestellt.  

Beispielhaft für einen Quartierssteckbrief ist in  Abbildung 58 das Quartier ϊFrechetsfeldϋ auf-

geführt. Jeder Steckbrief besteht, wie unten zu sehen ist, aus einer Karte mit dem Quartier, 

einer Tabelle mit den wichtigsten Daten zu Energieverbrauch und Wärmeliniendichte, sowie 

einem Diagramm, in dem die prozentuale Aufteilung des Wärmeverbrauchs in unterschiedli-

che Klassen von Wärmeliniendichten dargestellt ist.  



Zielszenario    

127  

 

Abbildung 58: Quartierssteckbrief Frechetsfeld  
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6 Wärmewendestrategie  

Im nachfolgenden Kapitel werden konkrete Maßnahmen  beschrieben, die zur erfolgreichen 

Wärmewende beitragen. Dabei werden sowohl technische Ansätze und Implementierungs-

strategien als auch anderweitige Maßnahmen erläutert. Die eruierten Maßnahmen beruhen 

dabei auf den vorangegangenen Analysen des Bestands, der Potenziale und dem daraus ab-

geleiteten Zielszenario. Ebenso wird im Rahmen dieses Kapitels die Strategie  zur Versteti-

gung  der Wärmeplanung thematisiert.  

 

Abbildung 59: Beispielhafte Schritte nach der Wärmeplanung  

Abbildung 59 zeigt exemplarisch mögliche Schritte  nach der Wärmeplanung. Dabei gibt es 

Maßnahmen für Gebiete, in denen ein Wärmenetz neu gebaut werden kann. Zunächst wird 

mit der Machbarkeitsstudie nach Bundesförderung für effiziente Wärmenetze ( BEW ) begon-

nen, darauffolgend kann mit der Umsetzung inklusive Förderung nach Modul 2 BEW weiter-

gemacht werden, ehe das Wärmenetz final in Betrieb genommen werden kann. Analog dazu 

wird die weitere Vorgehensweise in Gebieten dezentraler Versorgung aufgezeigt. Dazu sol-

len zunächst die Ergebnisse der Wärmeplanung, in diesem Fall konkret über die Gebiete für 

die dezentrale Versorgung, an den Bürger mitgeteilt werden. Darauffolgend können Infor-

mationsveranstaltungen  über die Wärmepotenziale in den Gebieten, zu Sanierungsmaßnah-
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men und der Förderkulisse für die Umsetzung der Wärmewende auf Gebäudeebene durch-

geführt werden. Darauf aufbauend kann jeder Gebäudeeigentümer Entscheidungen treffen 

und so beispielsweise den Tausch des Heizsystems oder eine Reduktion des Wärmever-

brauchs durch eine Dämmung des Gebäudes anstreben.  

6.1 Maßnahmen und Umsetzungsstrategie  

Insgesamt lassen sich die für die Umsetzung der Wärmewende relevanten Maßnahmen grob 

folgenden Kategorien  zuordnen:  

1. Machbarkeitsstudien,  

2. Effizienzsteigerung und Sanierung von Gebäuden,  

3. Ausbau oder Transformation von Wärmeversorgungsnetzen oder  

4. Nutzung ungenutzter Abwärme,  

5. Ausbau oder Transformation erneuerbarer Wärmeerzeuger oder  

6. erneuerbarer Energien sowie  

7. die strategische Planung und Konzeption.  

Die konkreten Maßnahmen werden jeweils in Form eines sogenannten Maßnahmensteck-

ōǚƇŞŸŞǢΥŞƇƩƁŞƇǮƞƇŏƁΥŖİǚŹŞǢǮŞƞƞǮΫΥfǼǚΥƗŞŖŞƩΥíǮŞŏƚōǚƇŞŸΥȏƇǚŖΥŞƇƩŞΥâǚƇƴǚƇǮŀǮΥσȎƴƩΥϊƴƁƩŞΥâǚƇƴǚƇǮŀǮϔΥōƇǢΥ

ϊȎƴǚǚİƩŹƇŹϋτΥȎŞǚŹŞōŞƩΫΥMōŞƩǢƴΥƇǢǮΥƗŞŖŞǚΥíǮŞŏƚōǚƇŞŸΥƩİŏƁΥ²İǭƩİƁƧŞƩǮȕǗΥǶƩŖΥnİƩŖlungsfeld 

gegliedert. Weitere Inhalte der Steckbriefe sind unter anderem die notwendigen Schritte, die 

für die Umsetzung der Maßnahme notwendig sind, sowie eine grobe zeitliche Einordnung. 

Die Kosten, die mit der Umsetzung der Maßnahmen verbunden sind, sow ie die Träger der 

Kosten werden dargestellt. Ebenso werden die durch die Umsetzung erwarteten positiven 

Auswirkungen auf die Erreichung des Zielszenarios kurz erläutert.  

6.1.1 Beispielhafter Maßnahmensteckbrief  

Alle geplanten und erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der ermittelten Ziele für die 

Gemeinde Birgland werden in Form eines Maßnahmenkatalogs dargestellt. Hier werden die 

Maßnahmen und deren Ziele beschrieben sowie die Umsetzung derer dargestellt. Weitere 

Inhalte der Steckbriefe sind unter anderem die notwendigen Schritte , die für die Umsetzung 

der Maßnahme notwendig sind, und eine grobe zeitliche  Einordnung. Die Kosten , die mit der 
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Umsetzung der Maßnahmen verbunden sind, sowie die Träger der Kosten  werden darge-

stellt. Ebenso werden die durch die Umsetzung erwarteten  positiven Auswirkungen  auf die 

Erreichung des Zielszenarios kurz erläutert.  

Folgend aufgeführt befindet sich ein beispielhafter Maßnahmensteckbrief. Der vollständige 

Maßnahmenkatalog  zur Darstellung der Umsetzungsstrategie und der Umsetzungsmaßnah-

men nach Anlage 2 WPG Abs.  VI ist im Anhang B zu finden.  

 

Durchführung einer Machbarkeitsstudie 
nach BEW -Modul 1: Schritt 1  

Priorität:  hoch 

Maßnahmentyp:  Strategisch  Handlungsfeld:  Wärmenetzausbau  

Beschreibung und Ziel  

Für die im Wärmeplan als Wärmenetzneubaugebiet ausgewiesene n Quartiere wird  zur wei-
teren Analyse und Beurteilung eine Machbarkeitsstudie nach BEW zur Neuerrichtung eines 
Wärmenetzes empfohlen . Die technische und wirtschaftliche Machbarkeit wird dabei de-
tailliert  untersucht. Insbesondere die Wärmeauskopplung aus der Kläranlage sowie die 
Versorgung des Schulkomplexes  sollten betrachtet werden.    

Umsetzung:   

εΥ ƩǮǚİŹǢǢǮŞƞƞǶƩŹΥȠǶǚΥFörderung 
εΥŹŹŸΫΥ ǶǢǢŏƁǚŞƇōǶƩŹ 
εΥ;ŞİǶŸǮǚİŹǶƩŹΥŞƇƩŞǢΥ;ŞǚİǮǶƩŹǢǶƩǮŞǚƩŞƁƧŞƩǢΥƴŖŞǚΥŞƇƩŞǢΥsƩŹŞƩƇŞǶǚōǼǚƴǢ 
εΥDǶǚŏƁŸǼƁǚǶƩŹΥŖŞǚΥ²İŏƁōİǚƚŞƇǮǢǢǮǶŖƇŞ 

 

 

 

Zeitraum:  Ab sofort   

Verantwortliche Stakeholder:  Kommune, möglicher Betreiber  

Betroffene Akteure:  Kommune, Bürger, Großverbraucher  

Kosten: Kosten für Studie abzüglich 50% Förderung   

Finanzierung/Träger der Kosten:  Förderung nach BEW; Kommune oder möglicher Be-
treiber 

 

Positive Auswirkungen auf die Er-
reichung des Zielszenarios:  

Nachschärfung der ermittelten wirtschaftlichen Para-
meter der Wärmenetzgebiete im Rahmen der Wärme-
planung, Konkretisierung der Parameter des Wärme-
netzes und der Wärmeerzeuger  
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6.1.2 Priorisierte nächste Schritte  

Auf dem Weg zur Umsetzung der Wärmewende sind mehrere Schritte notwendig, die sich 

zum Teil gegenseitig bedingen.  So sollte für die Erschließung der priorisierten Wärmenetz-

gebiete, neben der Durchführung der von BEW-Machbarkeitsstudien, bereits begonnen wer-

den, nach möglichen Betreibern der Wärmenetze Ausschau zu halten sowie notwendige Flä-

chen zu sichern. Zur Erreichung adäquater Anschlussquoten sollten ebenso rechtzeitig Bür-

gerinformationsveranstaltungen  angedacht und durchgeführt werden.  

Die im Rahmen der Wärmeplanung eruierten Teilgebiete mit erhöhtem Energieeinsparpoten-

zial bieten der Kommune eine Entscheidungsgrundlage, mit der die energetische Sanierung 

innerhalb der Kommune bewertet werden kann. So kann die Kommune ihre Sanierungsziele 

festsetzen und so zu einer Reduktion des Gesamtenergiebedarfs beitragen. Im gleichen Zuge 

könnte die Kommune eine kommunale Sanierungsförderung ausarbeiten und so zusätzlich 

unterstützend tätig sein.  

Darüber hinaus sind weitere strategische und personelle Maßnahmen entkoppelt von den 

vorherigen Betrachtungen zu sehen. So ist es ratsam, vor allem im Hinblick auf die zukünftige 

Fortschreibung der Wärmeplanung im fünfjährigen Intervall, Fachkompetenzen innerhalb der 

Kommune aufzubauen, die sich intensiv mit dem Wärmeplanungsprozess und den darauffol-

genden Maßnahmen beschäftigen. Neben der fachlichen Bearbeitung bzw. Unterstützung bei 

der Ausarbeitung zukünftiger Wärmepläne fällt ebenso die Erstellung ei nes Controlling -Be-

richts, der beispielsweise jährlich erstellt wird, um den Fortschritt der Wärmewende aufzu-

zeigen und ggf. korrigierende Handlungen rechtzeitig zu erkennen und durchzuführen, in den 

Aufgabenbereich der Person. Abbildung 60 zeigt dabei exemplarisch den Prozess zur Um-

setzung einer Maßnahme. Weiterführende Informationen über das Controlling werden im 

Abschnitt 6.2 erläutert.  
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Abbildung 60: Beispielhafter Umsetzungsprozess einer Baumaßnahme der Wärmeplanung (in Anleh-
nung an adelphi)  

Betreibermodelle und Beteiligungsmodelle eines Wärmenetzes  

Bei der Umsetzung des Aufbaus neuer Wärmenetze sind zu Beginn strategische Fragestel-

lungen zu klären. Es sollte frühzeitig geklärt werden, wer zukünftig der Betreiber  des Wär-

menetzes ist. So sind verschiedene Szenarien denkbar, bei denen entweder die Kommune, 

Bürgerenergiegesellschaften oder kommerzielle Energieversorger für den Betrieb des Netzes 

verantwortlich sind. Ebenso sind Mischformen möglich, bei denen die aufg ezählten Institu -

tionen und Akteure  gemeinsam in verschiedensten Konstellationen Betreiber  des Wärmenet-

zes sind. Ebenso sollte frühzeitig geklärt werden, ob eine Beteiligung der Bürger  gewünscht 

ist, um einerseits die Akzeptanz für die Maßnahmen zu erhöhen und andererseits auch priva-

tes Kapital nutzen zu können. So kann unter anderem ermöglicht werden, dass Bürger direkt 

in den Aufbau der lokalen Infrastruktur investieren. Gleichzeitig sind Modelle möglich, bei 

denen eine jährliche Ausschüttung von Dividenden an den Bürger ermöglicht werden.  
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6.2 Verstetigungsstrategie  

Auf dem Weg zur effizienten und klimafreundlichen Wärmeversorgung der Zukunft müssen 

die im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung erarbeiteten Maßnahmen umgesetzt und 

stetig aktualisiert werden. Gesetzlich festgelegt ist, dass der Wärmeplan nach § 25 WPG 

spätestens alle fünf Jahre zu überarbeiten und aktualisieren ist. Um einen langfristigen Erfolg 

der kommunalen Wärmeplanung zu gewährleisten, folgt aus diesen Rahmenbedingungen 

das Thema Wärmeversorgung sowohl in der Kommune als auch bei anderen beteiligten  

Akteuren aktiv zu verfolgen.  

Neben den allgemeinen Aspekten zur Verstetigung der Umsetzungsmaßnahmen und eines 

ganzheitlichen Wärmeplanungsprozesses gehören die Ausarbeitung eines Controlling -Kon-

zeptes und die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie zu den wichtigsten Aufgaben . 

Diese Aspekte werden in den nachfolgenden Abschnitten vertieft. Zunächst wird die Verste-

tigung des Wärmeplanungsprozesses in der Kommune und dem sogenannten Wärmebeirat 

skizziert. 

Kommune  

Bei der Verstetigung der Wärmeplanung spielt die Kommune weiterhin die zentrale Rolle. 

Um die Wärmeplanung bei der Kommune zu verankern, ist es sinnvoll, je nach Größe der 

Kommune, eine neue Stelle zu gründen, die sich verstärkt mit dem Thema auseinandersetzt. 

Für diese Maßnahme kann vorhandenes Personal durch Workshops o.  ä. für die Wärmepla-

nung geschult werden . In bestimmten Fällen ist es auch denkbar, lediglich einen Hauptan-

sprechpartner festzulegen. Hierbei kann auf das bestehende Personal zurückgegriff en wer-

den. 

Eine wesentliche Aufgabe der besagten Stelle oder Abteilung sollte d ie Kommunikation mit 

anderen Akteuren sein. Im Zuge dessen ist die Freigabe von Daten für andere Planungsstel-

len ein zentraler Aspekt. Zudem kann die Stelle bzw. Abteilung, entweder durch Zusammen-

arbeit mit einem Dienstleister oder eigenständig, erste Auskünfte über Förder - und Finanzie-

rungsmöglichkeiten und Verweise auf zuständige Energieberater geben. Somit können sich 

Bürger kostenlos informieren, was dazu beiträgt Akzeptanz in der Bevöl kerung zu schaffen. 
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Eine weitere Aufgabe dieser Stelle besteht darin, die Ausweisung neuer Flächen für die Wei-

terentwicklung des Wärmenetzes zu prüfen. Flächennutzungspläne und Bebauungspläne  

sind dabei von besonderer Bedeutung, da sie die zentralen Instrumente der Kommune sind, 

die räumliche Entwicklung zu steuern.  

Durch die gezielte Festlegung von Nutzungsarten und Bebauung in bestimmten Gebieten 

können Kommunen die optimale Platzierung von Fernwärmenetzen ermöglichen und somit 

die Wärmeversorgung und dessen Umsetzung effizient gestalten. Außerdem geben diese 

sowohl  für Unternehmen als auch für Privatpersonen Planungssicherheit. Eine weitere Op-

tion stellt die Ausweisung von Sanierungsgebieten dar. Hierdurch kann die Sanierungsquote 

gezielt gesteigert werden. Insbesondere bei Quartieren, die derzeit einen schlechten S anie-

rungsstand aufweisen, zukünftig jedoch mit dezentralen Wärmeversorgungslösungen wie 

Wärmepumpen zurechtkommen müssen, besteht Handlungsbedarf.  

Wärmebeirat bzw. Steuerungsgruppe  

Neben den Ämtern der Kommune und deren politischer Leitung gibt es noch zahlreiche an-

dere Akteure, die an der Umsetzung und Weiterführung der Wärmeplanung beteiligt werden 

müssen. Um zu gewährleisten, dass der Informationsfluss  zwischen diesen und der Kom-

mune, auch nach Beschluss des Wärmeplans fortbesteht, kann ein runder Tisch eingeführt 

werden (auf Basis des aufgebauten Akteurskreises) . Diese als Wärmetisch oder Wärmebei-

rat  bekannte Beratungsrunde könnte als zentraler Baustein der Verstetigungsstrategie  fun-

gieren. Die Zusammensetzung des Wärmetischs variiert je nach Kommune und muss daher 

individuell festgelegt werden. Im Folgenden werden einige Hauptakteure vorgestellt, die i. d. 

R. eingebunden werden sollten.  

Als erster Akteur sind falls vorhanden Kommunalbetriebe  / Regionalwerke  oder in kleineren 

Kommunen der Energieversorger zu nennen. Aufgrund ihrer Rolle im Bereich der Infrastruktur 

sind alle Umsetzungsmaßnahmen mit diesen zu koordinieren. Außerdem verfügen sie über 

Kenntnisse über die Lage vor Ort und können so maßgeblich zur Bewertung der Maßnahmen 

beitragen. Außerdem emp fiehlt es sich falls vorhanden , einen Betreiber von bestehenden 

oder geplanten  Wärmenetze mit einzubinden. Zudem können Experten von anderen Unter-

nehmen, durch Präsentationen oder andere Formen der Zusammenarbeit neue Perspektiven 
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aufzeigen und bei Bedarf beratend hinzugezogen werden. Dabei sind jedoch externe Unter-

nehmen keine regulären Mitglieder des Wärmebeirats. Ein weiterer Teilnehmer sollten Woh-

nungsbau- und Immobilienunternehmen  sein, die bereits in den Planungsprozess involviert 

sind. Diese Unternehmen sind mit den Sanierungsständen und der Infrastruktur vertraut und 

spielen eine aktive Rolle bei der Umsetzung. Darüber hinaus sollten sie auch in die Weiter-

entwicklung des Wärmepl ans eingebunden werden. Ein weiterer Akteur sind  Großverbrau-

cher vor Ort. Sie besitzen aufgrund der hohen Bedarfe eine besondere Stellung. Hier ist es 

besonders wichtig, Maßnahmen zeitnah umzusetzen, dies kann nur durch eine erfolgreiche 

und intensive Kommunikation gewährleistet werden. Außerdem kann die Partizipation von 

Großverbrauchern die Akzeptanz in der Bevölkerung steigern.  

6.2.1 Controlling -Konzept  

Controlling im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung bedeutet, die im Wärmeplan be-

schlossenen Maßnahmen im Laufe des Projekts kontinuierlich zu überwachen und auf Basis 

der Ergebnisse die Maßnahmen zu justieren. Da eine Wärmeplanung ein langfristiger Prozess 

ist, kann dies nur durch eine effektive Controlling -Strategie umgesetzt werden.  

Als Ergebnis eines Controllings ist es sinnvoll, jährlich einen Bericht über den Fortschritt der 

festgelegten Maßnahmen, mit Empfehlungen zum weiteren Vorgehen, zu erstellen. Dieser 

kann dann im Rahmen eines Wärmegipfels besprochen werden. Darauffolgend so llte der 

Maßnahmenkatalog entsprechend aktualisiert und erweitert werden, um eine effiziente Pro-

jektausführung zu gewährleisten.  
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Im Folgenden werden Empfehlungen zu den möglichen Inhalten dieses Berichts gegeben. 

Außerdem sollten Kennzahlen festgelegt werden, anhand derer eine Evaluation möglich ist.  

1. Sanierungsmaßnahmen  

Es sind verschiedene Fragen zu beantworten: 

a) Wurden die Bürger über die Möglichkeiten zur Sanierung informiert?  

b) Wurden die Bürger über Kostenrisiken verschiedener Heizungstechnologien infor-

miert (in Anlehnung an § 71 Abs. 11 GEG)? 

c) Welche Fördermittel sind vorhanden und wie werden diese finanziert?  

d) Wurden Sanierungsgebiete ausgewiesen? 

e) Wo wurden Sanierungen durchgeführt?  

f) Wie viele Sanierungen wurden durchgeführt?  

Kennzahlen:  Sanierungsquote [%]; absolute Anzahl sanierter Gebäude [n]  

2. Wärmenetze  

Wärmenetze sind eine tragende Säule der kommunalen Wärmeplanung. Durch Wärme-

netze ist es möglich, viele Verbraucher auf einmal CO2-neutral mit Wärme zu versorgen. 

Im Rahmen des Controllings der Wärmenetzplanung ist es nötig Daten zu erheben und 

damit folgende Leitfragen zu beantworten:  

Neubau von Wärmenetzen:  

a) Wurde ein Wärmenetzkonzept entwickelt?  

b) Wurden Bürgerinformationsveranstaltungen abgehalten?  

c) Wurde eine Betreibergesellschaft geschaffen?  

d) Erfolgt der geplante Betrieb des Wärmenetzes ausschließlich durch Dritte?  

e) Erfolgt der geplante Betrieb des Wärmenetzes zusammen mit Dritten?  

f) Wurden Finanzierungsgespräche mit Banken geführt und ggf. Bürgerbeteiligungs-

modelle ermöglicht?  

g) Wurden Flächen für die notwendige Infrastruktur gesichert?  

h) Wurden Fördermittel beantragt und verwendet? Gibt es neue Fördermittel?  

i) Wurde ein Wärmenetz errichtet?  
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Verdichtung  / Erweiterung von bestehenden Wärmenetzen:  

j) Wie viele Haushalte sind angeschlossen  / Anschlussquote? 

k) Wurden Bürgerinformationsveranstaltungen abgehalten?  

l) Konnte der Anteil erneuerbarer Energie im Wärmenetz gesteigert werden (vgl. § 29 

Abs. 1 WPG)?  

m) Wie viel CO 2-Äquivalent wird durch das Wärmenetz eingespart?  

n) Ist das bestehende Wärmenetz wirtschaftlich?  

o) Wie haben sich die Verluste des Wärmenetzes entwickelt?  

p) Ist es möglich, das Wärmenetz zu erweitern?  

q) Wurden neue Baugebiete erschlossen und an ein Wärmenetz angebunden?  

Kennzahlen:  Anzahl der angeschlossenen Kunden [n]; Anschlussquote relativ zur Anzahl 

aller Endkunden [%]; absolute Wärmemenge via Wärmenetz [MWh]; Anteil der Gesamt-

wärme die relativ durch das Wärmenetz gedeckt wird [%]; Energieträgermix des Wär-

menetzes [%]; EE-Anteil  an der Wärme im Wärmenetz [%]; Wärmeverlust anteilig an 

der erzeugten Wärmemenge im Netz [%]  

3. Wärmeverbrauch  

Um über das weitere Vorgehen zu entscheiden, sollten Daten über den gesamten Wär-

meverbrauch und dessen Entwicklung gesammelt werden. Diese sind eine wesentliche 

Grundlage für die Handlungsempfehlungen, die der Bericht geben sollte.  

a) Wie viel Wärme wurde leitungsgebunden geliefert?  In welcher Form?  

b) Wie viele Wärmeerzeuger wurden zwischenzeitlich durch erneuerbare Technolo-

gien ersetzt? 

c) Welche Wärmequellen sind erschließbar und welche fallen weg?  

d) Gab es Gespräche mit potenziellen Lieferanten von erneuerbaren Energien (z. B. 

Waldb esitzer, Biogasanlagenbetreiber, Energiegenossenschaften etc.)? 

Kennzahlen:  erneuerbarer Anteil an der Gesamtwärmemenge [%]; absolute Wärme-

menge [MWh]; erneuerbare Wärmemenge [MWh]; Energieträgermix der Wärmebereit-

stellung  [%] 



Wärmewendestrategie     

138  

Zur Darstellung der Effizienzsteigerung sollte der Verlauf des Wärmeverbrauchs der letzten 

fünf Jahre sukzessive ermittelt und im Verlauf der Wärmeberichte dargestellt werden.  

Der Wärmebericht dient als Datengrundlage der Kommunikationsstrategie. Der Umfang des 

Berichts kann dabei nur wenige Seiten betragen, sofern die Leitfragen beantwortet werden. 

Nachfolgend ist zur Orientierung ein beispielhaftes Dashboard -Konzept mit den essenziellen 

Kennzahlen dargestellt:  

 

Abbildung 61: Beispielhafte Darstellung eines Wärme -Dashboards im Rahmen der Controlling Strategie  

Wie in Abbildung 61 dargestellt, lassen sich die wesentlichen Informationen des Controlling -

Berichts einfach und übersichtlich für weitere Kommunikationszwecke nutzen. Im nachfol-

genden Abschnitt wird die Kommunikationsstrategie inklusive Handlungsempfehlungen be-

schrieben.  
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6.2.2 Kommunikationsstrategie  

In vielen Projekten, in denen es um Infrastruktur oder Energieversorgung geht, besteht oft ein 

Akzeptanzproblem in der Bevölkerung. Um dem entgegenzuwirken, ist es notwendig, eine 

effiziente Kommunikationsstrategie zu formulieren, welche die Bevölkerung sc hon früh am 

Geschehen teilhaben lässt, und für das Thema sensibilisiert. Im Rahmen der kommunalen 

Wärmeplanung gibt es verschiedene Akteure, die zusammenarbeiten müssen, um Akzeptanz 

und Beteiligung zu erreichen. Der folgende Unterabschnitt skizziert eine Kommunikations-

strategie und diskutiert verschiedene Methoden zur Umsetzung.  

Medienarbeit:  

Für eine klare Kommunikation zwischen Kommune und Bürgern ist es wichtig, unterschiedli-

che Medienkanäle zu verwenden, um verschiedene Adressaten zu erreichen. Im digitalen Zeit-

alter bieten sich unter anderem digitale Kanäle als kostengünstige Informationsquelle an.  

Die Webseite 30 der Kommune ist besonders gut geeignet, um über verwaltungstechnische 

Informationen zu Beratungs - und Fördermöglichkeiten zu informieren. Außerdem ist es im 

Kontext der kommunalen Wärmeplanung sinnvoll, eine extra Seite für fachliche Informatio-

nen zum Thema zu erstellen. Diese kann zum Beispiel eine interaktive Karte (GIS) der Kom-

mune enthalten, um den aktuellen Stand zu zeigen, aber auch um zukünftige Pläne und Maß-

nahmen einzusehen. Informationsvideos und Aufnahmen von eventuellen Veranstaltungen 

können ebenso hochgeladen werden.  

Weiterhin ist es sinnvoll, Präsenz in den Sozialen Medien, wie Instagram, Facebook o. ä., auf-

zubauen. Diese sind vorrangig für Kurzinformationen zu nutzen, z. B. Informationen über CO2-

Einsparungen durch bereits durchgeführte Maßnahmen oder ein kurzes Interview mit Pro-

jektbeteiligten. Soziale Medien eignen sich, um für das Thema Wärmewende zu sensibilisie-

ren und stellen damit ein wichtiges Instrument für die Kommune dar. Jedoch sind bei  großen 

Projekten, wie der kommunalen Wärmeplanung, auch auf klassische Printmedien, wie die 

 

 

30 Hierfür ist die Webseite der Kommune auf dem neuesten Stand zu halten.  
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lokale Tagespresse, zurückzugreifen. Ein Kontakt zwischen Kommune und lokaler Presse er-

möglicht die Nutzung dieses Informationskanals, der über aktuelle Entwicklungen informiert, 

z. B. der Inbetriebnahme eines Wärmenetzes, oder auf Informationsveranstaltungen und Vor-

träge aufmerksam macht. Der Einsatz von Informationsbroschüren oder Flyer ist ebenso mög-

lich. 

Veranstaltungen:  

Veranstaltungsformate ergänzen die Kommunikationsstrategie, wobei verschiedene Formate 

verschiedene Ziele verfolgen. Neben klassischen Veranstaltungen zur Informationsvermitt-

lung oder einer Diskussionsrunde sind im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung auch 

Events denkbar, wie die Inbetriebnahme einer neuen Heizzentrale. Dabei ist es entscheidend, 

ob und wann während eines Projekts welche Veranstaltung sinnvoll erscheint. Im Vorfeld 

und zu Beginn einer Wärmeplanung eignen sich vor allem Informationsveranstaltu ngen. De-

ren Ziel ist die Aufklärung der Bürger über die Wärmewende, die geplanten Maßnahmen und 

die Vorteile nachhaltiger Wärmequellen. Sie haben das Potenzial, Menschen nicht nur zu in-

formieren, sondern auch zu sensibilisieren und zu motivieren, aktiv an der Wärmewende teil-

zuhaben. Dafür ist es wichtig, offen für Feedback zu sein und dieses dann im Rahmen von 

Diskussionsveranstaltungen aufzunehmen. Diskussionsrunden ermöglichen es, Sorgen zu 

identifizieren und gesondert zu adressieren. Der Aufbau einer kon struktiven Diskussionskul-

tur hilft, um auch im weiteren Verlauf des Projektes mit Bürgern kommunizieren zu können. 

In Hinblick auf die Zukunft sind v.  a. auch an Schulen, insbesondere Berufsschulen, Veran-

staltungen zu organisieren.  

Vorbildfunktion:  

Indem die Kommune eine Vorreiter- und Vorbildrolle einnimmt, wirkt sie authentischer und 

gewinnt Vertrauen in der Bevölkerung. Eine Vorbildfunktion lässt sich u.  a. dadurch einneh-

men, indem eine Kommune Projekte in ihren Liegenschaften umsetzt. D. h. die Installation von 

PV-Anlagen auf den Dächern kommunaler Gebäude oder der Anschluss kommunaler Lie-

genschaften an ein Gebäude- oder Wärmenetz. Weiterhin ist es wichtig, Präsenz zu zeigen, 

d. h. der (Ober-)Bürgermeister, aber auch Mitglieder aus der Kommunalver waltung sind bei 

Veranstaltungen zum Thema Wärmeplanung und -wende anwesend und nehmen an ihnen 
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aktiv teil. Sofern personelle und organisatorische Strukturen innerhalb der Verwaltung ein-

gerichtet werden können, stellen sie eine Möglichkeit dar, die Bürger vor Ort zu allen Frage-

stellungen bezüglich Wärmewende zu unterstützen. Beispiele hierfür sind Förderlotsen z ur 

Aufklärung über Zuschussmöglichkeiten.  

Partizipation und Kooperation:  

Ein Wärmeplan kann nur durch die Zusammenarbeit mit Bürgern, Unternehmen und anderen 

Organisationen erfolgreich realisiert werden. Im Rahmen der Kommunikationsstrategie ist es 

wichtig, Bürgern Teilnahme zu ermöglichen. Die Gründung von Bürgerbeiräten ist e ine Op-

tion. Sie geben Bürgern das Recht, Empfehlungen auszusprechen, um dadurch gegebenen-

falls Einfluss auf die Ausgestaltung der Wärmeplanung nehmen zu können. Eine weitere 

Möglichkeit der Bürgerbeteiligung sind Bürgerenergiegesellschaften, welche durch i hre Ex-

pertise im Planungsprozess unterstützen und Bürgerinteressen vertreten. In kleineren Kom-

munen ist es auch sinnvoll, Informationen über mögliche Wärmenetzgenossenschaften be-

reitzustellen. Nicht zuletzt sei hierbei die Möglichkeit der finanziellen Bete iligung genannt. In 

Form von genossenschaftlichen Organisationen lassen sich einerseits Mittel für die Umset-

zung beschaffen, andererseits verbleiben die erwirtschafteten Gewinne bei ihnen. Darüber 

hinaus entsteht durch die finanzielle Beteiligung ein zusät zlicher Motivator zur Beteiligung 

und Weiterentwicklung der Wärmeprojekte . 

Weiterhin ist die Einbindung von Unternehmen möglich. Hierbei ist es wichtig, auf Großver-

braucher zuzugehen und diesen die Vorteile einer erneuerbaren Wärmeversorgung aufzuzei-

gen, um sie für das Projekt gewinnen zu können. Darüber hinaus stellen diese Unte rnehmen 

durch ihre Rolle als Arbeitgeber einen wichtigen Partner dar, wenn es darum geht, Vertrauen 

zu gewinnen und Akzeptanz zu schaffen. Zudem ist es auch sinnvoll, kleinere Unternehmen, 

die von der Umsetzung der Wärmeplanung profitieren können, einzubin den. 
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7 Zusammenfassung  und Ausblick  

Die Untersuchungen im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung in der Gemeinde Birgland 

zeigen einen überwiegend ländlich  geprägten Gebäudebestand mit jeweils kleinen, exponier-

ten Ortsteilen. Die hauptsächlich dezentrale Wärmeerzeugungsstruktur basiert bereits zu 

knapp 60 % auf fester Biomasse (Kaminöfen inkludiert). Lediglich ca. 15 % entfallen auf Heiz-

ölkessel, den Rest machen Wärmepumpen und Solarthermie anlagen aus. Der aktuelle Ge-

samtw ärmeverbrauch liegt bei ca. 18 GWh/a, wobei der Großteil (52 %) aus fester Biomasse 

(Holz) erzeugt wird. Es wird davon ausgegangen, dass der Anteil in Zukunft noch mals leicht 

ansteigt, und die restlichen fossilen Heizungen durch Wärmepumpen ersetzt werden.  

In der Bestandsanalyse  wurde ein bestehendes Wärmenetz  in Frechetsfeld identifiziert. Der 

biomassebasierte Nahwärmeverbund versorgt aktuell 8 Abnehmer. Ergänzt wird die Be-

standsanalyse durch die Ergebnisse einer Umfrage unter den Gebäudeeigentümern: Von den 

573 Liegenschaften konnte eine Rückmeldequote von 22,5 % erzielt werden . Dabei gaben 

58 % der Befragten an, grunds ätzlich Interesse an einem Anschluss an ein Wärmenetz zu 

haben. 

Die Potenzialanalyse  kommt zu dem Ergebnis, dass durch energetische Sanierungsmaßnah-

men basierend auf einer ambitionierten Sanierungsrate von 2 % pro Jahr ein Einsparpotenzial 

von etwa 2,05 GWh (-11%) bis zum Jahr 2045 erreicht werden kann . Auf der Gemeindefläche 

ist bilanziell noch genügend Biomasse vorhanden, um die aktuelle Nutzung bspw. in Form 

von Hackschnitzeln aus Schadholz auszubauen. Es wird zukünftig nicht von einem Rückgang 

der Schadholzmengen zur energetischen Verwertung ausgegangen. Oberflächen nahe,  

geothermische Potenziale  sind durch den Einsatz von Erdwärmesonden (nach Einzelfallprü-

fung) und -kollektoren nutzbar.  

Stromseitig zeigt die Analyse, dass Dachflächen sowie Freiflächen noch erhebliches Potenzial 

für den Ausbau von Photovoltaikanlagen  bieten. Der Ausbau von Windkraftanlagen  ist auf 

den ausgewiesenen Vorrangflächen geplant . 

Die Zielszenarien  skizzieren in den verschiedenen Quartieren differenzierte Lösungen basie-

rend auf der jeweiligen Ausgangslage und den vorhandenen Potenzialen. Für die einzelnen 

Quartiere wird eine verstärkte Einbindung von erneuerbaren Energiequellen geplant. Es wird 
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angestrebt, Wärmenetze wo möglich aus  oder neu zu bauen, insbesondere in Bereichen mit 

hoher Wärmebelegungsdichte. Die hohen vorhandenen Biomasse-Potenziale sollen zusam-

men mit erneuerbaren Stromquellen, insbesondere durch Photovoltaik in Kombination mit 

Wärmepumpen, die zukünftige Wärmeversorgung maßgeblich prägen.  

Für die Quartiere werden im Zielszenario  klare Versorgungskonzepte entwickelt, die sich an 

der lokalen Wärmebelegungsdichte und den vorhandenen Potenzialen orientieren. Konkret 

bedeutet das: 

In Quartieren mit erhöhter Gebäude- und Wärmebelegungsdichte wird der Aufbau  eines 

W ärmenetzes empfohlen , das zentrale Wärmequellen integriert.  

In weniger dicht besiedelten Gebieten werden eher dezentrale, individuelle  Versorgungslö-

sungen empfohlen . Dadurch soll sichergestellt werden, dass jeweils die kosteneffizienteste 

und technisch realisierbare Lösung zum Einsatz kommt. 

Die Wärmewendestrategie  beschreibt im Anschluss konkrete Maßnahmen und Strategien, 

die den Übergang zu einer klimafreundlichen Wärmeversorgung in der Gemeinde Birgland 

ermöglichen sollen. Hierzu zählen zum Beispiel:  

-  Der gezielte Ausbau neuer Wärmenetze sowie die Ausgestaltung dezentraler Versor-

gungskonzepte. 

-  Die Durchführung von Machbarkeitsstudien (etwa gemäß BEW -Modul 1), um techni-

sche und wirtschaftliche Parameter zu konkretisieren und gezielt Investitionsentschei-

dungen zu unterstützen.  

-  Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung und Informationsveranstaltungen, die dazu beitra-

gen, Anschlussinteressen zu ermitteln und Akzeptanz zu schaffen.  

-  Strategien zur Verstetigung der Wärmeplanung, etwa durch regelmäßige (jährliche) 

Treffen im Rahmen eines interkommunalen Klimaschutznetzwerks sowie die Erstel-

lung von Controllingberichten zur Überwachung des Fortschritts . 

Ebenso wurde für die weitere Fortschreibung der Wärmeplanung eine Verstetigungsstra-

tegie ausgearbeitet, die eine Weiterführung des Wärmeplanungsprozesses gewährleis-

ten soll. So sollen beispielsweise die Fortschritte bei der Umsetzung jährlich überprüft 

werden. Es soll gewährleistet werden, dass die kommunale Wärmeplanung als lebender 
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Prozess innerhalb der Kommune integriert wird und in weitere Entscheidungsfindungen 

der Kommune einfließt.  

Die Verstetigung trägt darüber hinaus zur Aktualisierung des Wärmeplans bei, die gemäß 

§ 25 WPG im Fünf-Jahres-Zyklus durchgeführt werden muss. Im Rahmen der Fortschrei-

bung der Wärmeplanung wird ebenso geprüft, ob es zu signifikanten Änderungen von 

Rahmenbedingungen gekommen ist, die bei der Aktualisierung des Wärmeplans zu be-

rücksichtigen sind.
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8 Anhang  

A. Anhang 1: Quartierssteckbriefe  

Tabelle 7: Aufteilung des Wärmeverbrauchs anhand der Einteilung der Wärmebelegungsdichte der 
Quartiere des Zielszenarios  

 

  

Gesamt je Quartier
0 - 500 500 - 750 750 - 1.000 1.000 - 1.500 1.500 - 2.000 2.000 - 3.000 > 3.000 in kWh/m

Aicha 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 349
Ammerried 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 186
Ammersricht 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 214
Betzenberg 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 591
Buchhof 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 304
Dollmannsberg 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 258
Eckeltshof 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 356
Eckertsfeld 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 459
Frechetsfeld 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 391
Fürnried 23% 77% 0% 0% 0% 0% 0% 607
Geigenwang,Woppenthal 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 160
Gewerbegebiet Schwend 81% 0% 0% 0% 19% 0% 0% 433
Gronatshof 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 280
Hainfeld 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 362
Häuselsteinäcker 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 423
Hinter der Schmiede 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
Höfling 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 216
Kegelheim 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 284
Kutschendorf, Tannlohe 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 129
Leinberg 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 288
Leinhof 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 459
Lichtenegg 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 322
Matzenhof 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 400
Nonnhof 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 260
Ödhaag 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 507
Pleishof 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 368
Poppberg 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 689
Reichenunholden 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 282
Riedelhof 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 273
Rothsricht 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 640
Schwend Kernort 27% 52% 0% 0% 21% 0% 0% 676
Sunzendorf 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 413
Troßalter 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 343
Unter dem Leinberg 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 571
Wolfertsfeld 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 382
Wurmrausch 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 187

Klasseneinteilung der Wärmebelegungsdichte in kWh/(m*a)
0
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Aicha 

 

Parameter  Beschreibung  
Lage Exponiert  
Anzahl Gebäude 28 
Anzahl Gasnetzanschluss 0 
Endenergieverbrauch Wärme IST-Zustand 710 MWh  
Anteil am Endenergieverbrauch IST-Zustand 4,2% 
Endenergieverbrauch Zieljahr (2040)  627 MWh ( -11,7%) 
Anteil am Endenergieverbrauch Zieljahr  4,1% 
Wärmeliniendichte (100 % Anschlussquote)  294 kWh/(m*a)  
Wärmeliniendichte (aus Umfrage)  84 kWh/(m*a)  
Wärmeversorgungsart Zielszenario  Gebiet für dezentrale Versorgung  
    

 






























































